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				Vorwort

				Steuerstrategien für Kapitalanleger – gibt es solche eigentlich nach Einführung der Abgeltungsteuer noch? Ich meine, ja. 

				Zwar ist der Besteuerungskatalog des für die Besteuerung der Kapitaleinkünfte maßgeblichen § 20 Einkommensteuergesetz (fast) lückenlos. Dennoch habe ich in diesem Werk für den Leser über 100 Steuerstrategien herausgearbeitet.

				In der täglichen Beratungspraxis hat die Einführung der Abgeltungsteuer und der damit verbundene „automatische“ Steuerabzug durch innerdeutsche Kreditinstitute dazu geführt, dass sich der Privatanleger um die steuerlichen Hintergründe seiner Geldanlage viel zu wenig oder überhaupt nicht mehr kümmert. Vielfach wird nicht einmal mehr errechnet, wie viel an Gewinn und an Verlusten in einem Kalenderjahr entstanden ist, geschweige denn, ob ein depotübergreifender Verlustausgleich zu einer Steuerersparnis führt oder nicht. Die erweiterten Möglichkeiten der Altverlustverrechnung werden ebenso wenig genutzt wie Strategien zur Vermögensthesaurierung bzw. Strategien mit aufschiebender Steuerwirkung unter Nutzung eines Steuerstundungseffektes. Das vorliegende Werk soll mit insgesamt 107 nützlichen Steuerstrategien Privatanleger sowie alle sonstigen Kapitalanleger dazu sensibilisieren, den Steuerabzug der Bank nicht einfach ohne Nachkontrolle und unter allgemeiner Resignation (gegen die Abgeltungsteuer ist kein Kraut gewachsen!) hinzunehmen. Letzteres kann dem Anleger ziemlich teuer kommen.

				Gegenstand der 12 Teile dieses Buches sind daher aktive Steuergestaltungen für mehr Netto vom Brutto. Im Steuerfokus stehen dabei u. a. Aktienanlagen, Finanzinnovationen, Anleihen, Investmentfonds oder Gold- und Edelmetallanlagen. Nicht zu kurz kommen dabei auch Vermögensthesaurierungsmodelle wie die Sparschwein-GmbH oder vermögensverwaltende Personengesellschaften.

				Ein Ausblick über die wahrscheinliche neue Vermögensbesteuerung rundet die Ausführungen ab. Der Ruf nach einer stärkeren Besteuerung privater Vermögen wird lauter. Die deutsche Neidgesellschaft entwickelt sich mehr und mehr zur „Umverteilungsgesellschaft“. Besonders vermögende Privatanleger sollten sich dessen bewusst sein, dass das, was dem Einzelnen gehört, nicht er selbst entscheidet, sondern allein die Gesellschaft. 

				Vermögende Privatpersonen müssen daher „Worst-case-Szenarien“ durchexerzieren. Diversifizierung der Vermögensanlagen in mehrere Länder dürfte daher in Zukunft unvermeidlich werden, nicht allein zu Zwecken der Steuerersparnis – sondern zum Zweck des Vermögensschutzes.

				Der Inhalt dieses Buches ist nach bestem Wissen und nach sorgfältiger Recherche erstellt worden. Dennoch kann von Seiten des Verfassers keine Haftung übernommen werden. Für Hinweise und Anregungen aus dem Kreis der Leser bin ich dankbar (anton.goetzenberger@steueroffice-goetzenberger.de, www.steueroffice-goetzenberger.de).
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				Teil 1: Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte im Überblick

				Die Abgeltungsteuer als „Quellensteuer“ ist keine eigene Steuerart, sondern eine Besteuerungsmethode, genauer gesagt eine Erhebungstechnik, deren Besonderheit darin besteht, dass steuerbare Zuwendungen nicht beim Leistungsempfänger (Gläubiger), sondern beim Schuldner oder dem Vermittler der Leistung (dem depotführenden Kreditinstitut) erfasst werden.

			

		

	
		
			
				

				Charakteristik der Abgeltungsteuer als „Quellen- bzw. Schedulensteuer“

				Mit Einführung einer Quellensteuer auf Kapitaleinkünfte geht der Steuergesetzgeber seit dem 1.1.2009 einen völlig neuen Weg in der Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Abgeltungsteuer fließt direkt vom Schuldner der Kapitalerträge (bei laufenden Erträgen aus Aktien, Gesellschaftsanteilen oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten) oder direkt vom Versicherungsunternehmen (bei steuerpflichtigen Versicherungsleistungen) und in allen übrigen Fällen von der die Kapitalanlagen handelnden oder die Kapitaleinkünfte auszahlenden Stelle im Inland an das Finanzamt. Die Steuerbelastung tritt beim Gläubiger der Kapitalerträge durch Kürzung der Zuwendungen um den Steuerbetrag ein. 

				Die Bezeichnung Abgeltungsteuer oder „Schedulensteuer“ kommt im Gesetz nicht vor – es handelt sich hier nicht um eine eigene Steuerart. Die Abgeltungsteuer ist genauer gesagt die Kapitalertragsteuer. Der Name leitet sich ausschließlich von der „abgeltenden“ Wirkung ab.

				Die Abgeltungsteuer greift nur für jene (privaten) Kapitaleinkünfte, die weder zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstständiger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung gehören („Subsidiaritätsgrundsatz“).[1] Zinsen aus einem betrieblichen Bankguthaben zählen daher zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Ebenfalls nicht der Abgeltungsteuer unterliegen Erträge aus privaten Beteiligungen an einem Handelsgewerbe, insbesondere aus stillen Beteiligungen und die Gewinne aus der Veräußerung solcher Beteiligungsanteile[2] sowie Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art (im Regelfall handelt es sich hier um Darlehensforderungen)[3] und Gewinne aus der Veräußerung sonstiger Kapitalforderungen[4], wenn die Kapitalerträge von einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft an einen Anteilseigner gezahlt werden, der zu mindestens zehn Prozent beteiligt ist.[5]
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				Abb. 1: Einordnung der Abgeltungsteuer im System der Kapitalertragbesteuerung

				

				Mit Einführung der Abgeltungsteuer wurde schließlich der bisherige Sparer-Freibetrag in Höhe von 750 Euro zusammen mit dem Werbungskostenpauschbetrag von 51 Euro zu einem Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro pro Person zusammengefasst. Bei Ehegatten mit Zusammenveranlagung beträgt der Sparer-Pauschbetrag folglich 1.602 €. 

				Die Abgeltungsteuer erfasst ausschließlich private Kapitaleinkünfte. Alle der Abgeltungsteuer unterliegenden Kapitaleinkünfte wurden in einer Rechtsgrundlage, dem § 20 EStG zusammengefasst. Der erste Absatz listet die der Abgeltungsteuer unterliegenden laufenden Einkünfte auf; Absatz 2 regelt die Veräußerungsgewinnbesteuerung abschließend. Nach der Systematik des § 20 werden in Absatz 2 der Vorschrift die Veräußerungstatbestände der Einkunftsquellen geregelt, aus denen abgeltungsteuerpflichtige Einkünfte nach Absatz 1 fließen. Die Abgeltungsteuer wird für alle Einkünfte und Veräußerungsgewinne als Kapitalertragsteuer (Kapitalertragsteuerabzug) erhoben. 

				Die Vorschrift listet alle steuerpflichtigen Geschäftsvorfälle abschließend auf, d.h. Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen, die die Vorschrift nicht explizit nennt, unterliegen nicht der Abgeltungsteuer. Um zu verhindern, dass dem Fiskus Steuersubstrat entgeht, enthält die Vorschrift allerdings eine Auffangklausel (§ 20 Abs. 3, § 43 Abs. 1 Satz 2 EStG). Der Abgeltungsteuer unterliegen danach alle besonderen Entgelte oder Vorteile, die neben den in den Abs. 1 und 2 genannten Einnahmen oder an deren Stelle gewährt werden.

				Die Abgeltungswirkung tritt (nur) ein, soweit die Kapitalerträge dem Steuerabzug unterlegen haben. Mit anderen Worten: Was nicht an der Quelle bereits besteuert worden ist, muss vom Kapitalanleger selbst nacherklärt werden (§ 43a Abs. 5 Satz 1 EStG).

				Abgeltungsteuersätze

				Die Abgeltungsteuer wird mit einem einheitlichen proportionalen Steuersatz von 25 % erhoben und berechnet sich nach folgender Formel:
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				Zur Abgeltungsteuer hinzu addiert sich der Solidaritätszuschlag (5,5 %) und die Kirchensteuer von 8 bzw. 9 %. Der nach obiger Formel errechneten Abgeltungsteuer sind Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer (wieder) hinzuzurechnen. Alles in allem werden Einkünfte aus Kapitalvermögen mit 26,38 % (inkl. Solidaritätszuschlag) bzw. mit 27,82 % (inkl. 8 % Kirchensteuer) besteuert. 

				Mit oder ohne Berücksichtigung der Kirchensteuer ergeben sich folgende Gesamtsteuersätze:
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				Kirchensteuerabzug im Abgeltungsteuerverfahren

				Kreditinstitute behalten neben der Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) auf die Kapitalerträge  auch – sofern der Kontoinhaber Angehöriger einer Religionsgemeinschaft ist – die Kirchensteuer ein. Gehört der Kapitalanleger einer Religionsgemeinschaft an, vermindert sich der Abgeltungsteuersatz um 25 % der auf die Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer.[6] Damit wird das Sonderausgabenabzugsrecht der Kirchensteuer[7] bereits an der Quelle der Kapitalerträge bzw. bereits im Kapitalertragsteuerverfahren pauschal berücksichtigt. Der Abgeltungsteuersatz ermäßigt sich auf 24,51 % (bei 8 % Kirchensteuer) bzw. 24,45 % (bei 9 % Kirchensteuer).[8]

				
				Steuerstrategie 1

				Kapitalanleger, die den Liquiditätsvorteil nutzen und die Kirchensteuer im Veranlagungsweg nachzahlen, sollten beachten, dass die Kirchensteuer nicht auf die gesamte gezahlte Abgeltungsteuer fällig wird, sondern nur auf jene Abgeltungsteuer, die sich unter Abzug der Kirchensteuer ergeben hätte. Um den Betrag korrekt ermitteln zu können, kann der Kirchensteuerpflichtige bei seinem Finanzamt einen Antrag auf Ermittlung der Abgeltungsteuer unter fiktiver Berücksichtigung seiner Kirchensteuer stellen.

				

				
				Steuerstrategie 2

				Bei einem Doppelwohnsitz: Ist der Kirchensteuersatz jenes Bundeslandes maßgeblich, in dem der überwiegende Wohnsitz liegt. Soweit möglich gibt der Kapitalanleger dasjenige Bundesland mit dem niedrigeren Kirchensteuersatz als den Hauptwohnsitz an.

				

				Für Gemeinschaftskonten und -depots gelten hinsichtlich der Berechnung und Abführung der Kirchensteuer im Rahmen der Abgeltungsbesteuerung folgende Besonderheiten:

				
						Zusammenveranlagung bei Ehegatten: Führen Ehegatten Gemeinschaftskonten, müssen diese auch einen gemeinschaftlichen Antrag stellen und ihre Konfessionszugehörigkeit angeben. Bei unterschiedlicher Konfessionszugehörigkeit oder im Fall der Konfessionslosigkeit eines Ehegatten ist auf dem Antrag ein Aufteilungsverhältnis für die gutgeschriebenen Kapitalerträge anzugeben. Nach diesen Angaben berechnet und behält die Bank die Kirchensteuer für die kirchensteuerpflichtigen Ehegatten ein. Werden keine Angaben gemacht, teilt die Bank nach dem Verhältnis 50:50 auf.

						Gemeinschaftskonten und -depots für mehrere unverheiratete Personen: Lautet ein Konto/Depot auf mehrere unverheiratete Personen, ist ein Kirchensteuerabzug nur möglich, wenn alle Depotinhaber derselben Religionsgemeinschaft angehören. Im anderen Fall lässt die Finanzverwaltung keinen Kirchensteuerabzug zu mit der Folge, dass jeder Depotinhaber seine Kapitaleinkünfte in seiner Einkommensteuererklärung angeben muss.

				

				Der Abzug der Kirchensteuer erfolgt im Abgeltungsteuerverfahren auf Antragstellung des Kontoinhabers in Verbindung mit dem Freistellungsauftrag (bisheriges Antragsverfahren). Das bisherige Übergangsverfahren wird durch ein neues automatisiertes Verfahren für den Kirchensteuerabzug ersetzt. Startzeitpunkt ist wahrscheinlich der 1.1.2014 (vgl. § 51a des Gesetzes zur Umsetzung der Betreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften – BeitrRLUmsG). Das neue Verfahren sieht eine Abrufmöglichkeit der Konfessionszugehörigkeit eines jeden Kontoinhabers durch die Kreditinstitute beim Bundeszentralamt für Steuern vor. Das Bundeszentralamt speichert hierfür zusätzlich zu den bereits vorhandenen Daten (u. a. Steuer-Identifikationsnummer und die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale) auch den maßgeblichen Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kapitalanleger angehört sowie ortsbezogene Daten, mittels dieser der Kirchensteuerpflichtige seiner Religionsgemeinschaft zugeordnet werden kann. Das Bundeszentralamt stellt diese Daten zum automatisierten Datenabruf bereit. Dadurch soll ein exakter und zielgerichteter Kirchensteuerabzug für die derzeit 69 Kirchensteuer erhebenden Religionsgemeinschaften gewährleistet werden.

				
				Hinweise:

				
						Jedem Kontoinhaber steht aber auch die Möglichkeit offen, den Abruf seiner Kirchensteuerabzugsmerkmale mittels Sperrvermerk sperren zu lassen.

						Kirchensteuer ist stets zu erklären im Zusammenhang mit Kapitaleinkünften aus inländischen (die Fondsgesellschaft führt für ihre Anleger nur Abgeltungsteuer, keine Kirchensteuer ab) sowie ausländischen thesaurierenden Investmentfonds (Fondsgesellschaft führt gar keine Abgeltungsteuer ab).

				

				

				Besteuerung von Aktienanlagen, Genussscheinen und sonstigen Kapitalgesellschafts- und Unternehmensbeteiligungen

				Besteuerung der laufenden Erträge aus Aktienanlagen u.a.

				Laufende Erträge aus den Kapitalanlageformen Aktien, Genussscheine und diversen Unternehmensbeteiligungen unterliegen wie folgt der Abgeltungsteuer:

				
						(§ 20 Abs. 1 Nr. 1, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) Gewinnanteile aller Art wie Dividenden und sonstige Bezüge aus Aktien, Gewinnanteile aus Genussscheinen[9], mit denen das Recht am Gewinn und Liquidationserlös einer Kapitalgesellschaft verbunden ist. Genussrechte sind Forderungsrechte gegen eine Kapitalgesellschaft, die eine Beteiligung am Gewinn und Liquidationserlös sowie eventuell zusätzliche Rechte wie z.B. eine feste Verzinsung gewähren. Auch ausländische Erträge unterliegen der Abgeltungsteuer.[10] Bei ausländischen Dividendenzahlungen erfolgt der Steuerabzug anders als bei den inländischen nicht vom Schuldner der Kapitalerträge (der ausschüttenden Kapitalgesellschaft), sondern von der auszahlenden Stelle (der depotführenden Bank); die Abgeltungsteuer wird bei Dividendeneinkünften als Kapitalertragsteuer erhoben.

						(§ 20 Abs. 1 Nr. 1, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) Gewinne aus Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie an bergbautreibenden Vereinigungen, die die Rechte einer juristischen Person haben. Auch ausländische Erträge unterliegen der Abgeltungsteuer.[11]

						(§ 20 Abs. 1 Nr. 4 § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG) Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter[12] und aus partiarischen Darlehen.[13] Ist der Gesellschafter oder Darlehensgeber als Mitunternehmer anzusehen, werden Einkünfte aus Gewerbebetrieb generiert. Ist eine Besteuerung der Erträge aus stillen Beteiligungen mit Abgeltungsteuer nicht erwünscht, braucht die stille Beteiligung nur in eine atypische umgewandelt werden. 

						(§ 20 Abs. 1 Nr. 9, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7a EStG) Einnahmen aus Leistungen einer nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes, die Gewinnausschüttungen wirtschaftlich vergleichbar sind, soweit sie nicht bereits anderweitig steuerlich erfasst werden.

						(§ 20 Abs. 1 Nr. 10a, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7b EStG) Leistungen eines nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betriebs gewerblicher Art im Sinne des § 4 des Körperschaftsteuergesetzes mit eigener Rechtspersönlichkeit, die zu mit Gewinnausschüttungen wirtschaftlich vergleichbaren Einnahmen führen. Der Abgeltungsteuer unterliegen auch der nicht den Rücklagen zugeführte Gewinn und verdeckte Gewinnausschüttungen von wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben der von der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen. Der Abgeltungsteuersatz beträgt hier nur 15 %.[14]

						(§ 20 Abs. 1 Nr. 10b, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7c EStG) Der nicht den Rücklagen zugeführte Gewinn und verdeckte Gewinnausschüttungen eines nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betriebs gewerblicher Art (im Sinne des § 4 des Körperschaftsteuergesetzes ohne eigene Rechtspersönlichkeit) unter folgenden Voraussetzungen:

				

				i. Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich oder,

				ii. Umsätze einschließlich der steuerfreien Umsätze, (ausgenommen die Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 10 des Umsatzsteuergesetzes) von mehr als 350.000 € im Kalenderjahr oder 

				iii. Gewinn von mehr als 30.000 € im Wirtschaftsjahr

				
						Gewinne im Sinne des § 22 Abs. 4 des Umwandlungssteuergesetzes. 

						Die Auflösung der Rücklagen zu Zwecken außerhalb des Betriebs gewerblicher Art führt zu einem Gewinn. Bei Vorgängen, die unter das Umwandlungssteuergesetz fallen, gelten hier die Rücklagen als aufgelöst. 

						Bei dem Geschäft der Veranstaltung von Werbesendungen der inländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gelten drei Viertel des Einkommens im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes als abgeltungsteuerpflichtiger Gewinn. 

				

				Je nach Zuordnung der Dividendeneinnahmen kann der Kapitalanleger folgende Anlagestrategien wählen:

				Bei Zuordnung der Kapitalbeteiligung, aus der die Dividendeneinnahmen fließen, zum Betriebsvermögen eines Personenunternehmens sieht das Gesetz eine 40-prozentige Steuerfreistellung (Teileinkünfteverfahren) und die Anwendung des progressiven Einkommensteuertarifs vor. Daraus ergibt sich eine Gesamtbelastung:

				
						im Spitzensteuersatz: 49,82 %.

						Bei einem Grenzsteuersatz von 25 %: 40,93 % 

						im Eingangssteuersatz von 15 %: 36,49 %.[15]

						Bei Zuordnung der Kapitalbeteiligung (aus der die Dividendeneinnahmen fließen) zum Privatvermögen ist hingegen der Abgeltungsteuersatz von 25 % auf den vollen Bruttoertrag anzuwenden. Die steuerliche Gesamtbelastung beträgt hier nach Rechnung der Bundesregierung 48,34 %; im Rahmen der Antragsveranlagung unter Anwendung des Eingangssteuersatzes 40,93 %.[16] Bei Zuordnung der Kapitalbeteiligung (aus der die Dividendeneinnahmen fließen) zum Betriebsvermögen einer Kapitalgesellschaft ergibt sich hingegen eine Steuerfreistellung.

				

				Besteuerung der Veräußerungsgewinne

				Abgeltungsteuerpflichtige Veräußerungsgeschäfte

				Veräußerungsgewinne aus den Kapitalanlageformen Aktien, Genussscheine und diversen Unternehmensbeteiligungen unterliegen wie folgt der Abgeltungsteuer: (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 EStG)

				
						Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft wie z.B. Aktien. Auch der Austritt aus einer Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaft oder die Veräußerung von Anteilen an Gesellschaften, die gesellschaftsrechtlich ausländischem Recht unterliegen, werden von der Abgeltungsteuer erfasst. Beträgt die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft mehr als ein Prozent – es handelt sich hier um eine wesentliche Beteiligung i.S.d. § 17 EStG – erfolgt eine Besteuerung nach dem Teileinkünfteverfahren. 40 % vom Veräußerungserlös sind steuerfrei.

						Gewinne aus der Veräußerung von Bezugsrechten werden den abgeltungsteuerpflichtigen Erträgen i.S.v. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG zugeordnet. Dem Veräußerungserlös aus den Bezugsrechten werden anteilige Anschaffungskosten der zugrunde liegenden Anteilscheine (Aktien) zugerechnet.[17] 

				

				Beispiel: (aus BMF v. 22.12.2009 a.a.O.)

				
					
						
								
								Anschaffung 30 B Aktien 10.1.2010 Kurs 150 €

							
								
								4500 €

							
						

						
								
								Kapitalerhöhung am 30.4.2010 Bezugsverhältnis 2:1

							
								
						

						
								
								Kurs Altaktie am 30.4.2010 = 120 €

							
								
								3600 €

							
						

						
								
								Kurs Altaktie am Folgetag der Kapitalerhöhung = 80 €

							
								
								2400 €

							
						

						
								
								Wert des Bezugsrechts (rechnerischer Wert)

							
								
								40 €

							
						

						
								
								Hinzukauf von 30 Bezugsrechten zu 40 € am 15.5.2010 und Bezug von 30 Gratisaktien

							
								
								1200 €

							
						

						
								
								Verkauf aller 60 Aktien am 20.9.2010, Kurs 100 €

							
								
								6000 €

							
						

					
				

				Lösung:

				Anschaffung: 15 Gratisaktien am 10.1.10 (zugeteilte Rechte = Kauf Altaktie)

				Anschaffung: 15 Gratisaktien mit Kauf Bezugsrechte 15.5.

				Anschaffungskosten für 30 B Aktien (4500 €) entfallen auf 45 Aktien (zugeteilte Bezugsrechte)

				
					
						
								
								Veräußerungserlös:

							
								
								6000 €

							
						

						
								
								– AK 45 B Aktien

							
								
								– 4500 €

							
						

						
								
								– AK 15 Aktien (gekaufte Bezugsrechte)

							
								
								– 1200 €

							
						

						
								
								Abgeltungsteuerpfl. Veräußerungsgewinn

							
								
								300 €

							
						

					
				

				Werden nicht die Gratisaktien bezogen und veräußert, sondern die Bezugsrechte, ergibt sich folgende Steuerrechnung:

				
					
						
								
								Verkauf 30 Bezugsrechte am 10.5.2010 Kurs 40 €

							
								
								1200 €

							
						

						
								
								Anschaffungskosten 30x50 €

							
								
								– 1500 €

							
						

						
								
								Veräußerungsverlust

							
								
								– 300 €

							
						

					
				

				

				Die Anschaffungskosten einer Altaktie von 150 € entfallen zu ⅓ auf das zugeteilte Teilrecht. Dessen Anschaffungskosten betragen somit 50 € pro Aktie für 30 Altaktien. Daraus ergibt sich ein anteiliger Anschaffungskostenbetrag von 1500 €, welche dem Veräußerungserlös gegengerechnet wird. 

				Als Zeitpunkt der Anschaffung der Gratisaktien oder Teilrechte gilt der Zeitpunkt der Anschaffung der Altaktien(vgl. BMF v. 22.12.2009 a.a.O). Daraus folgt, dass Veräußerungserlöse von Bezugsrechten nur steuerpflichtig sind, wenn die Altanteile steuerverstrickt sind, d.h. nach dem 31.12.2008 angeschafft worden sind. 

				
						Gewinne aus der Veräußerung von Genussrechten 

				

				Bei aktienähnlichen Genussrechten, bei denen die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft mehr als ein Prozent beträgt, erfolgt eine Besteuerung nach dem Teileinkünfteverfahren. 

				
						Gewinne aus der Veräußerung ähnlicher Beteiligungen 

				

				Zu den ähnlichen Beteiligungen zählen z.B. Anteile an einer Vorgesellschaft, die nach Abschluss des GmbH-Vertrages vor Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister bestehen und von einem Kapitalanleger gehalten werden. Beträgt die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft mehr als ein Prozent, erfolgt eine Besteuerung nach dem Teileinkünfteverfahren; 40 % vom Veräußerungserlös sind steuerfrei.

				
						Gewinne aus Anwartschaften auf Gesellschaftsanteile

				

				Anwartschaften auf solche Beteiligungen im Sinne dieser Vorschrift sind grundsätzlich alle dinglichen oder schuldrechtlichen Rechte auf den Erwerb eines Anteils einer Körperschaft. Hierzu gehören u.a. Bezugsrechte, die einen Anspruch auf Abschluss eines Zeichnungsvertrages begründen. Auch Gewinne aus Wandlungsrechten auf Schuldverschreibungen unterliegen der Abgeltungsteuer.

				Der Abgeltungsteuer unterliegt auch der Gewinn, der einem Anleger aus seinem Ausscheiden als Mitglied oder Gesellschafter einer Körperschaft i.S. § 1 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) – das sind z.B. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, rechtsfähige oder nicht rechtsfähige Vereine oder Stiftungen – oder durch Übertragung seiner Mitglied- oder Gesellschafterstellung auf Dritte zufließen (§ 20 Abs. 2 Nr. 8, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 EStG). Gemeint ist in erster Linie der Gewinn aus der Übertragung von Anteilen an Körperschaften, die keine Kapitalgesellschaften sind. Diese Regelung ist insbesondere notwendig, um zu verhindern, dass – bezogen auf die umfassende einkommensteuerrechtliche Erfassung der Veräußerungsvorgänge aus Kapitalanlagen – eine „Lücke“ im Zusammenhang mit den in § 1 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 KStG genannten Körperschaften entsteht, die private Anleger zu Gestaltungen verleiten könnte, um der Besteuerung von Veräußerungsvorgängen zu entgehen.

				Der abgeltungsteuerpflichtige Veräußerungsgewinn

				Als der Abgeltungsteuer unterliegender Gewinn gilt der Unterschied zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung nach Abzug der Aufwendungen[18], die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft stehen, und den Anschaffungskosten. Kapitalanleger müssen also wie folgt rechnen:

				
					
						
								
								Einnahmen aus der Veräußerung

							
						

						
								
								./. Aufwendungen im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft

							
						

						
								
								./. Anschaffungskosten (und Anschaffungsnebenkosten)

							
						

						
								
								= abgeltungsteuerpflichtiger Veräußerungsgewinn (Unterschiedsbetrag)

							
						

					
				

				

				Dieser Unterschiedsbetrag kann sowohl positiv (Gewinn) als auch negativ (Verlust) sein. 

				Bei nicht in Euro getätigten Geschäften sind die Einnahmen im Zeitpunkt der Veräußerung und die Anschaffungskosten im Zeitpunkt der Anschaffung in Euro umzurechnen.[19] Damit erfasst die Abgeltungsteuer auch die sich aus Währungsschwankungen ergebenden Gewinne. Die Anschaffung von Wertpapieren in fremder Währung oder der Erwerb von ausländischen Anleihen bringt folglich keine Steuerersparnisse. Währungsgewinne unterliegen durch die zwingende Euro-Umrechnung der Abgeltungsteuer.

				Werden Kapitalanlagen veräußert, die vorher aus einem Betriebsvermögen des Kapitalanlegers entnommen oder auf Grund einer Betriebsaufgabe in das Privatvermögen überführt wurden, tritt für die Berechnung des Veräußerungsgewinns an Stelle der Anschaffungskosten der bei der Entnahme oder bei der Betriebsaufgabe angesetzte Wert. Diese – sich ausnahmsweise zu Gunsten des Kapitalanlegers auswirkende – Bestimmung[20] gewährleistet, dass der Abgeltungsteuer lediglich die im Privatvermögen zugeflossenen Wertzuwächse unterfallen.

				Fiktive Veräußerungstatbestände: Als die Abgeltungsteuer auslösende Veräußerung gilt nicht nur die Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (z.B. an der Börse), sondern auch die Einlösung, Rückzahlung, Abtretung oder verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft.[21] Entsprechendes gilt für die verdeckte Einlage von Wirtschaftsgütern in eine Kapitalgesellschaft. Mit dieser Regelung wird eine vollständige steuerliche Erfassung aller Wertzuwächse im Zusammenhang mit Kapitalanlagen erreicht. Eine vollständige steuerliche Erfassung aller Wertzuwächse wird auch durch die Erweiterung des Veräußerungsbegriffs auf das Auseinandersetzungsguthaben in den Fällen der Auseinandersetzung bei stillen Gesellschaften bezweckt.

				Squeeze Out

				Als Squeeze Out wird die Abfindung von Minderheits-Aktionären bei Übernahmevorgängen bezeichnet. Für die Besteuerung ist es ohne Bedeutung, ob die Veräußerung freiwillig oder unter wirtschaftlichem Zwang erfolgt. Werden oder sind bei einer Gesellschaftsübernahme die verbliebenen Minderheitsgesellschafter rechtlich oder wirtschaftlich gezwungen, ihre Anteile an den Übernehmenden zu übertragen, liegt eine Veräußerung der Anteile an den Übernehmenden vor. Die Besteuerung richtet sich nach den für Aktien allgemein geltenden Grundsätzen.

				Wird die Gegenleistung nicht in Geld geleistet (z.B. Lieferung eigener Aktien des Übernehmenden), setzt die Finanzverwaltung als Veräußerungspreis den gemeinen Wert der erhaltenen Aktien als steuerpflichtiges Veräußerungsentgelt an.[22]

				Erhält ein Anleger verzinsliche Nachzahlungen auf einen Squeeze-out, ist der Zinsertrag gemäß § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG zu erfassen. Kapitalertragsteuer ist nicht einzubehalten, es sei denn, das auszahlende Kreditinstitut ist Schuldner der Kapitalerträge.[23]

				Besteuerung von Finanzinnovationen und Kapitalforderungen jeder Art

				Laufende Erträge aus den Kapitalanlageformen der Finanzinnovationen und Kapitalforderungen jeder Art unterliegen der Abgeltungsteuer, wenn die Rückzahlung des Kapitalvermögens oder ein Entgelt für die Überlassung des Kapitalvermögens zur Nutzung zugesagt oder geleistet worden ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 7, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG). Die Abgeltungsteuer greift auch dann, wenn die Höhe der Rückzahlung oder des Entgelts von einem ungewissen Ereignis abhängt. Letzteres gilt unabhängig von der Bezeichnung und der zivilrechtlichen Ausgestaltung der Kapitalanlage. Die Abgeltungsteuer geht somit weiter als die bisherige Besteuerung, als diese auch solche Kapitalforderungen erfasst, deren volle oder teilweise Rückzahlung weder rechtlich noch faktisch garantiert ist. Für die Abgeltungsteuer genügt es vielmehr, dass für die Kapitalforderung 

				
						eine Rückzahlung zugesagt,

						oder ein Entgelt zugesagt,

						oder eine Rückzahlung geleistet

						oder ein Entgelt geleistet 

				

				worden ist. Somit unterliegen auch Erträge aus reinen Spekulationspapieren (u. a. Vollrisikozertifikate) der Abgeltungsteuer. Bemessungsgrundlage für die Abgeltungsteuer auf Kapitalforderungen jeder Art stellen laufende Zinsen sowie sonstige Entgelte und geldwerte Vorteile dar, die als Gegenleistung für die Kapitalüberlassung/Kapitalnutzung gewährt werden (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG).

				Korrespondierend zu den Erträgen unterliegen Gewinne aus der Veräußerung von Zinsscheinen und Zinsforderungen aus einer Schuldverschreibung der Abgeltungsteuer, wenn die dazugehörigen Schuldverschreibungen nicht mitveräußert werden. Der Abgeltungsteuer unterliegt auch die Einlösung von Zinsscheinen und Zinsforderungen durch den ehemaligen Inhaber der Schuldverschreibung. Steuerpflicht besteht auch dann, wenn die dazugehörigen Anteilsrechte oder Schuldverschreibungen nicht in einzelnen Wertpapieren verbrieft sind (§ 20 Abs. 2 Nr. 2 b, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 EStG).

				Ebenfalls der Abgeltungsteuer unterliegt der Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Kapitalforderungen „anleiheähnlicher“ Art. Als Veräußerung gilt auch die Einlösung und Rückzahlung der Forderungspapiere. Der Abgeltungsteuer unterliegen alle Spekulationserträge, bei denen entweder die Rückzahlung des Kapitalvermögens, die Ertragserzielung oder beides unsicher ist. Darunter fallen insbesondere Gewinne aus der Veräußerung von Zertifikaten. Nach neuem Recht unterliegen Veräußerungsgewinne aus allen Zertifikaten (mit oder ohne Kapitalgarantie) der Abgeltungsteuer. 

				Bemessungsgrundlage für die Abgeltungsteuer auf Kapitalforderungen jeder Art ist im Veräußerungsfall jener Gewinn, der sich aus der Differenz zwischen Einnahmen aus Veräußerung (nach Abzug der Veräußerungskosten) und den Anschaffungskosten errechnet (so genannte Marktrendite oder Differenzmethode).[24] 

				Zu den Einnahmen aus der Veräußerung von sonstigen Kapitalforderungen gehören auch Erträge aus Veräußerungsgeschäften, bei denen die Veräußerung der Kapitalforderung früher erfolgt als der Erwerb (Baisse-Geschäfte), und vereinnahmte Stückzinsen, die als Entgelt für die auf den Zeitraum bis zur Veräußerung der Schuldverschreibung entfallenden Zinsen bezahlt werden und gesondert in Rechnung gestellt werden (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7). Für den Erwerber der Kapitalforderung sind bezahlte Stückzinsen nicht Anschaffungskosten i. S. v. § 20 Abs. 4 EStG, sondern vielmehr (vorab, d.h. im Jahr der Zahlung entstandene) negative Einnahmen.

				Das Bundesfinanzministerium unterwirft auch Gewinne aus der Veräußerung von Alt-Finanzinnovationen, also solche, die vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden, der Abgeltungsteuer.[25] Nach Auffassung des BMF ist es bei diesen Kapitalanlagen nicht zu beanstanden, wenn bei der Gewinnermittlung keine Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt werden, wenn dem Kreditinstitut hierfür keine Daten vorliegen.

				
				Steuerstrategie 3

				In solchen Fällen ist anzunehmen, dass die den Gewinn und damit auch die Abgeltungsteuer mindernden Anschaffungsnebenkosten regelmäßig nicht berücksichtigt werden. Der Kapitalanleger sollte hier nachrechnen und ggf. im Wahlveranlagungsverfahren eine Steuerberichtigung fordern.

				

				Stückzinsen in Verbindung mit der Veräußerung von Altanleihen 

				Kapitalanleger, die 2009 und 2010 Stückzinsen aus der Veräußerung von vor dem 1.1.2009 angeschafften „Altanleihen“ vereinnahmt haben, müssen diese ggf. – nachträglich – versteuern. Dies resultiert aus einer Neuregelung im Jahressteuergesetz (JStG) 2010.[26] Banken wurden hierzu vom Bundesfinanzministerium (BMF) verpflichtet, ihren Kunden hierfür separate Steuerbescheinigungen auszustellen. 

				Während also ein eventueller Gewinn aus dem Verkauf der Altanleihe steuerfrei ist, müssen die Stückzinsen der Besteuerung unterworfen werden, wie folgendes Beispiel zeigt:

				Beispiel:

				
					
						
								
								Erwerb Anleihe in 2008 nominal 100.000 € Zinscoupon 4 %, Kurs 98 %

							
								
								98.000 €

							
						

						
								
								Gezahlte anteilige Stückzinsen 

							
								
								3.000 €

							
						

						
								
								Verkauf September 2012 Kurs 102 €

							
								
								102.000 €

							
						

						
								
								Vereinnahmte Stückzinsen 

							
								
								2.000 €

							
						

						
								
								Abgeltungsteuer 27,8 % aus 2000 €

							
								
								556 €

							
						

					
				

				

				Selbstverständlich hat die Besteuerung der Stückzinsen auch Auswirkung auf Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer!

				
				Steuerstrategie 4

				Kapitalanleger, die eine solche Steuerbescheinigung erhalten, sollten sich auf die Musterklage beim Finanzgericht Münster berufen mit dem Az. 2 K 3644/10.

				

				Gegenstand der Klage ist die Rechtmäßigkeit der Schaffung eines rückwirkenden Steuertatbestands. Zumindest für 2009 könnte Kapitalanlegern hier die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts helfen. Während für das Veranlagungsjahr 2010 eine rückwirkende Besteuerung wohl rechtmäßig ist, da das Jahressteuergesetz 2010 mit der entsprechenden Regelung noch 2010 (am 14.12.2010) in Kraft getreten ist, dürfte es sich bei der Nachversteuerung der 2009 vereinnahmten Stückzinsen um eine nicht zulässige echte Rückwirkung handeln, da hier in einen abgelaufenen Veranlagungszeitraum eingegriffen wird. 

				Gemäß einer Kurzinformation der Oberfinanzdirektion (OFD) Münster (vom 2.2.2011 Nr. 3/2011) bestehen keine Bedenken, Einspruchsverfahren gegen die Besteuerung solcher Stückzinsen ruhend zu stellen, sofern der Einspruch auf das anhängige Verfahren gestützt wird. 

				
				Steuerstrategie 5

				Kapitalanleger verrechnen diese und auch andere Stückzinsen mit Altverlusten und kassieren die Zinsen somit steuerfrei. Näheres hierzu in Teil 2 Abschnitt: Wie Stückzinsen steuerfrei vereinnahmt werden können.

				

				Besteuerung von Aktienanleihen und Umtauschanleihen

				Bei Aktienanleihen hat der Anleiheemittent das Wahlrecht, dem Kapitalanleger statt einer Rückzahlung des Kapitals eine bestimmte Anzahl der in den Emissionsbedingungen genannten Aktien zu liefern. Bei der Umtauschanleihe liegt das Wahlrecht beim Kapitalanleger. Dieser kann anstatt der Rückzahlung seines Kapitals die Lieferung von Aktien verlangen. Abgeltungsteuertechnisch gestaltet sich die Umwandlung der Anleihe in Aktien aus Praktikabilitätsgründen zwar erfolgsneutral, d.h. die Anleihe gilt zu den Anschaffungskosten als veräußert (damit kein Wertzuwachs/Spekulationsgewinn) und die im Umtauschverhältnis erhaltenen Aktien gelten zu denselben Anschaffungskosten als angeschafft.[27] Eine erfolgsneutrale und damit abgeltungsteuerneutrale Umwandlung kommt allerdings nur für Anleihen in Betracht, die zur Umwandlung und Andienung in Aktien konzipiert sind. Die Übertragung der Aktien wirkt sich nicht steuerlich aus. 

				Der feine Unterschied liegt aber in einer möglichen Verlustverrechnung. Veräußert der Kapitalanleger die Anleihe mit Verlust, kann er diesen im Rahmen der allgemeinen Verlustverrechnungsregel – nämlich mit sämtlichen anderen positiven Kapitaleinkünften – ausgleichen. Wandelt sich die Anleihe in Aktien und kann der Kapitalanleger die Aktien nur mit Verlust veräußern (der Verlust errechnet sich hier als Differenz zwischen den Anschaffungskosten der Anleihe und dem Veräußerungserlös für die Aktien, zzgl. der Veräußerungskosten), kann der Verlust nur im Rahmen der für Aktien geltenden eingeschränkten Verlustverrechnung mit Aktiengewinnen steuermindernd verrechnet werden. Allein die spätere Veräußerung der Aktien wird für die Festsetzung der Einkommensteuer und für den Quellensteuerabzug durch die Kreditinstitute relevant (20 Abs. 4a EStG). Verluste aus der Veräußerung der angedienten Aktien wirken sich zudem erst bei deren späteren Verkauf steuermindernd aus.

				Besteuerung von Termin- und Optionsgeschäften

				Termingeschäfte

				Der Abgeltungsteuer unterliegen Gewinne aus Termingeschäften (Forwards, Futures, Optionsgeschäfte, Swaps), durch die der Kapitalanleger einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 EStG). Als Termingeschäft gilt ein Börsengeschäft, bei dem die Erfüllung des Vertrags nach dem Kassageschäft erfolgt. Als maßgeblicher Zeitraum zwischen Kassageschäft und Vertragserfüllung gilt ein Zeitraum von mehr als zwei Tagen. Als Termingeschäft gelten auch sämtliche als Options- oder Festgeschäft ausgestaltete Finanzinstrumente sowie Kombinationen zwischen Options- und Festgeschäften, deren Börsenwert von

				
						dem Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren, 

						dem Börsen- oder Marktpreis von Geldmarktinstrumenten

						dem Kurs von Devisen, Waren, Edelmetallen, sonstigen Rohstoffen

						Zinssätzen oder anderen Erträgen usw. 

				

				abhängt.[28] Darunter fallen insbesondere Swaps, Devisentermingeschäfte, Forwards oder Futures, und zwar unabhängig von dem Zeitpunkt der Beendigung des Rechts und unabhängig davon, ob das Termingeschäft an der Börse direkt eingegangen worden ist oder in einem Wertpapier verbrieft ist. 

				Bei Termingeschäften gilt es stets zu unterscheiden, wann ein der Abgeltungsteuer unterliegendes Termingeschäft i.S. von § 20 Abs. 2 Nr. 3 EStG vorliegt und wann von einem nicht der Abgeltungsteuer unterliegenden privaten Veräußerungsgeschäft i.S. von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG auszugehen ist. Finanzverwaltung und Banken haben sich zu dieser Frage wie folgt geeinigt:[29]

				In den Fällen, in denen das Wirtschaftsgut geliefert wird (Termingeschäft ist auf Lieferung des Basiswertes gerichtet), handelt es sich um ein privates Veräußerungsgeschäft (Anschaffung oder Veräußerung eines Wirtschaftsguts im Sinne des § 23 EStG). Damit keine Abgeltungsbesteuerung! 

				Im Fall der Zahlung eines Differenzausgleichs (hier liegt eine Lieferung des Basiswertes nicht vor) oder eines glattstellenden Gegengeschäfts liegt ein abgeltungsteuerpflichtiges Termingeschäft vor.

				Damit kommt es auf die Frage, ob Abgeltungsteuer zu zahlen ist, noch nicht darauf an, ob das Termingeschäft auf die Lieferung des Basiswertes gerichtet ist. Dadurch kann der Anleger je nach Wahl der Art des Termingeschäftes für oder gegen die Abgeltungsteuer plädieren. Kommt es allerdings bei einem Termingeschäft, das zunächst auf Lieferung des Basiswertes gerichtet ist, innerhalb der Vertragslaufzeit oder bei Beendigung oder Fälligkeit zur Zahlung eines Differenzausgleichs, anstatt einer Lieferung des Basiswertes, wandelt sich das – zunächst abgeltungsteuerfreie – Termingeschäft in ein abgeltungsteuerpflichtiges Differenzgeschäft. 

				Der abgeltungsteuerpflichtige Gewinn aus Termingeschäften errechnet sich aus den Geldleistungen, die aus dem Termingeschäft erzielt worden sind (dem Differenzausgleichsbetrag). Davon sind Transaktionskosten und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Termingeschäft abzuziehen.

				Die Abgeltungsteuer erfasst darüber hinaus auch Terminfixgeschäfte. Die Besteuerung greift also künftig unabhängig davon ein, ob der Inhaber des Rechts dieses nur ausüben darf oder ausüben muss.

				Gewinne aus der Veräußerung eines als Termingeschäft ausgestalteten Finanzinstruments unterliegen ebenfalls der Abgeltungsteuer (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 b EStG). Unter als Termingeschäft ausgestaltete Finanzinstrumente fallen in erster Linie Verkaufs- oder Kaufoptionen, die der Kapitalanleger im Privatvermögen hält, ferner die nach den bisherigen Grundsätzen als Veräußerung anzusehenden sog. Glattstellungsgeschäfte bei Optionsgeschäften. 

				Optionsgeschäfte

				Eine Option umfasst eine bestimmte Art von Termingeschäft, die abgeltungsteuerlich gesondert durch § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG erfasst werden. Zertifikate und Optionen entsprechen sich wirtschaftlich, unterscheiden sich aber in ihrer Ausgestaltung dergestalt, dass der Inhaber eines Optionsrechts dieses ausüben muss, andernfalls das Optionsrecht wertlos verfällt, während der Inhaber eines Zertifikates ein Festgeschäft getätigt hat, dessen Anlageerfolg von der Wertentwicklung des entsprechenden Basiswertes abhängt. 

				Erträge aus Optionsgeschäften werden sowohl auf Seiten eines Optionsberechtigten als auch auf Seiten des Stillhalters (Optionsverpflichteten) der Abgeltungsteuer unterworfen. Die Abgeltungsteuerpflicht stellt sich wie folgt dar:

				
					
						
								
								
								Optionsberechtigter

							
								
								Optionsverpflichteter (Stillhalter)

							
						

						
								
								Kaufoption

							
								
								
						

						
								
								• Vertragsabschluss/Kauf

							
								
								Gezahlte Optionsprämie = Anschaffungskosten

							
								
								Stillhalterprämie abgeltungsteuerpflichtig § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG

							
						

						
								
								• Verkauf

							
								
								Gewinn abgeltungsteuerpflichtig § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3b EStG

							
								
								Keine steuerlichen Folgen

							
						

						
								
								• Ausübung-Lieferung

							
								
								Gez. Optionsprämie = Anschaffungskosten für Basiswert. Optionsprämie mindert bei Veräußerung den steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn

							
								
								Als Veräußerungsgeschäft abgeltungsteuerpflichtig Lieferung v. Wertpapieren ist steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft i.S. § 20 Abs. 2 EStG.

							
						

						
								
								• Ausübung-Barausgleich

							
								
								Besteuerung als Termingeschäft § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3b EStG. 

								Gewinn= Ertrag aus Barausgleich abzüglich Optionsprämie

							
								
								Vermögensschaden abgeltungsteuerlich unbeachtlich

							
						

						
								
								• Glattstellung

							
								
								Gilt als Veräußerung, abgeltungsteuerpflichtig (§ 20 Abs. 2 Nr. 3a EStG) 

							
								
								Negativer Kapitalertrag, mindert die Einnahmen aus den Stillhalterprämien um die im Glattstellungsgeschäft gezahlte Prämie, § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG, Einstellung in den allgemeinen Verlustverrechnungstopf im Jahr der Zahlung[30]

							
						

						
								
								• Verfall

							
								
								Abgeltungsteuerlich unbeachtlich

							
								
								Abgeltungsteuerlich unbeachtlich

							
						

						
								
								Verkaufoption

							
								
								
						

						
								
								• Vertragsabschluss/Kauf

							
								
								Wie Kaufoption

							
								
								Wie Kaufoption

							
						

						
								
								• Verkauf

							
								
								Wie Kaufoption

							
								
								Wie Kaufoption

							
						

						
								
								• Ausübung-Lieferung

							
								
								Gezahlte Optionsprämie ist Aufwendung im Zusammenhang mit Veräußerung, Optionsprämie mindert den steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn

							
								
								Basispreis gilt als Anschaffungskosten

							
						

						
								
								• Ausübung-Barausgleich

							
								
								Wie Kaufoption

							
								
								Wie Kaufoption

							
						

						
								
								• Glattstellung

							
								
								Wie Kaufoption

							
								
								Wie Kaufoption

							
						

						
								
								• Verfall

							
								
								Wie Kaufoption

							
								
								Wie Kaufoption

							
						

					
				

				

				Tabelle 1: Abgeltungsbesteuerung bei Optionsgeschäften

				
				Steuerstrategie 6

				Der Verfall einer Kauf- bzw. Verkaufsoption ist nach Auffassung der Finanzverwaltung steuerlich unbeachtlich. Argumentation der Finanzverwaltung: Es liegt zum Zeitpunkt der Endfälligkeit kein veräußerungsgleicher Vorgang vor (BMF-Schreiben vom 16.11.2010, IV C 1 - S 2252/10/10010, Rz 8a zu Vollrisikozertifikaten). Dasselbe gilt auch für den bei Ausübung einer Option durch den Stillhalter zu leistenden Barausgleich. Dieser stellt nach Auffassung der Finanzverwaltung keinen negativen Kapitalertrag dar. Das Kreditinstitut stellt diese Verluste daher auch nicht in den Verlustverrechnungstopf „Sonstige“ ein. Kapitalanleger machen solche Verluste im Rahmen der Steuerveranlagung geltend und berufen sich dabei auf die offenen Verfahren vor dem Bundesfinanzhof: IX R 50/09[31] und IX B 154/10. Der BFH wird in diesen Verfahren zu entscheiden haben, ob Kosten für den Erwerb von Optionsscheinen, die verfallen sind, als vergebliche oder fehlgeschlagene Aufwendungen einkommensteuerlich berücksichtigt werden müssen.

				

				Besteuerung von Zertifikaten

				Ein Zertifikat ist ein Wertpapier in der Rechtsform einer Schuldverschreibung bzw. Anleihe. Emittent eines Zertifikates ist im Regelfall eine Bank. Mit Zertifikaten können Kapitalanleger an der Kursentwicklung von Indizes oder Aktien teilhaben oder auch auf bestimmte Trends oder Strategien setzen. Bei Zertifikaten hängt die Höhe der Rückzahlung bzw. der Erfolg des Investments von der Entwicklung eines Basiswertes, z.B. eines Index, ab. Indexzertifikate verbriefen das Recht, bei Fälligkeit einen Rückzahlungsbetrag zu erhalten, der sich am jeweiligen Indexstand orientiert. Laufende Erträge gibt es bei Indexzertifikaten nicht; sie werden nicht verzinst. Ihr Wert hängt also ausschließlich vom Punktestand eines bestimmten Index (zum Beispiel des Deutschen Aktienindexes) ab. Bonuszertifikate zeichnen sich durch einen Sicherheitspuffer aus, der den Anleger bis zu einem gewissen Grad vor Verlusten schützt. Entscheidend für den Anleger ist die Kursgrenze und die Bonusschwelle. Discountzertifikate sind börsennotierte Wertpapiere, deren Wertentwicklung entweder von einer bestimmten Aktie oder dem Stand eines bestimmten Aktienindexes abhängt. Beim Kauf dieser Zertifikate wird ein Discount gewährt. Dafür sind die Gewinnchancen begrenzt.

				Zertifikate entsprechen wirtschaftlich betrachtet dem Konstrukt einer Option. Zertifikate unterscheiden sich von Optionen dadurch, dass bei Letzteren eine Option ausgeübt werden muss (ansonsten das Optionsrecht wertlos verfällt), während Zertifikate Festgeschäfte sind.

				Einkünfte im Zusammenhang mit Zertifikaten unterliegen einer umfassenden einkommensteuerrechtlichen Erfassung mit Abgeltungsteuer. Bei Veräußerung oder Einlösung von Garantiezertifikaten (alle anleiheähnlichen Wertpapieranlagen, die unter den Wortlaut des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EStG fallen) ist stets der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erlös und den Anschaffungskosten der Abgeltungsteuer zu unterwerfen.[32]

				Bei Vollrisikozertifikaten, bei denen der Emittent oder Inhaber ein entsprechendes Lieferrecht hat und auch davon Gebrauch macht (§ 20 Abs. 4a Satz 3 EStG)[33], wirkt sich ein eventueller Verlust aus der Veräußerung der angedienten Wirtschaftsgüter (gelieferten Aktien usw.) erst im Jahr der Veräußerung selbst aus (analoge Regelung gilt auch für Veräußerungsgeschäfte angedienter Anteilscheine aus Aktien- und Umtauschanleihen). Im Umkehrschluss gilt, dass eine Versteuerung eines eventuellen Veräußerungsgewinns erst bei späterer tatsächlicher Veräußerung erfolgen muss.

				Beispiel:

				
					
						
								
								Kauf Discount-Zertifikat auf XX Aktien am 27.8.2011 (nach dem 14.3.2007)

							
								
								Einstandskurs 1000 €

							
						

						
								
								Emittent liefert bei Fälligkeit 10 Aktien anstelle Barausgleich am 30.12.2011, Wert der XX Aktie = 60 €

							
								
						

						
								
								Verkauf der 10 XX Aktien am 20.1.2012 zu 75 €

							
								
								Verkaufserlös 750 €

							
						

						
								
								Verlust 

							
								
								250 €

							
						

						
								
								Geltendmachung des Verlustes Jahr

							
								
								2012

							
						

					
				

				

				
				Steuerstrategie 7

				Während Gewinne aus Vollrisikozertifikaten der vollen Abgeltungsteuerpflicht unterliegen (Einkünfte i. S. des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG), können Verluste aus einem Vollrisikozertifikat nicht steuermindernd geltend gemacht werden. Die Finanzverwaltung begründet dies damit, dass wenn bei diesen Zertifikaten zum Zeitpunkt der Endfälligkeit keine Zahlung mehr erfolgt, zum Zeitpunkt der Endfälligkeit kein veräußerungsgleicher Vorgang i. S. des § 20 Absatz 2 EStG vorliegt. Dasselbe gilt, wenn der Basiswert eine nach den Emissionsbedingungen vorgesehene Bandbreite verlassen hat oder es durch das Verlassen der Bandbreite zu einer – vorzeitigen – Beendigung des Zertifikats (z. B. bei einem Zertifikat mit „Knock-out“-Struktur) kommt. Kapitalanleger sollten daher solche Zertifikate mit Verlust tatsächlich an der Börse veräußern. Verluste aus einem tatsächlichen Veräußerungsvorgang können Kapitalanleger steuermindernd geltend machen.[34]

				

				Besteuerung von Investmentfondsanteilen

				Begriff

				Hinter einem Investmentfonds verbirgt sich eine gewerbsmäßig tätige Anlagegesellschaft, welche Gelder im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger unter Rentabilitäts- und Risikogesichtspunkten in Wertpapieren oder anderen Kapitalanlagen (z.B. auch Immobilien) anlegt. Hierbei verfolgt jedes Fondsmanagement ihre eigene individuelle Anlagepolitik. Das Anlagekapital sammelt die Gesellschaft durch die Ausgabe von Fondsanteilsscheinen ein. Diese Anteilsscheine lauten nicht auf einen bestimmten Nennbetrag und dürfen auch nicht mit einem börsentäglich gehandelten festverzinslichen Wertpapier gleichgesetzt werden. Ein Anteilsschein repräsentiert lediglich einen Anteil am Fondsvermögen.

				Bei dem Vermögen, das die Anlagegesellschaft von ihren Anlegern einsammelt, handelt es sich um Sondervermögen, das getrennt vom Vermögen der verwaltenden Investmentgesellschaft in einem gesperrten Depot bei einer Bank zu halten ist. Geht die Anlagegesellschaft in Konkurs, sind die Gelder der Fondsanleger davon nicht betroffen. 

				Die Fonds unterscheiden sich im Wesentlichen in der Anlageform. Aktienfonds legen das von den Anlegern eingesammelte Kapital überwiegend in Aktien an. Nur ein geringer Teil wird liquide gehalten. Rentenfonds investieren in festverzinsliche Wertpapiere. Zum Parken von kurzfristigen Mitteln bietet die Fondsbranche sogenannte Geldmarktfonds an. Geldmarktfonds investieren nur in festverzinsliche Wertpapiere mit Restlaufzeiten bis maximal zwölf Monate. 

				Abgeltungsbesteuerung von laufenden Erträgen aus Investmentanteilen

				Im Bereich der Besteuerung von Erträgen aus Investmentanteilen gilt das „Transparenzprinzip“. Danach ist der Fonds selbst als Steuersubjekt von jeglicher Körperschaft- und Gewerbesteuer ausgenommen und die Besteuerung erfolgt auf zweiter Ebene beim Fondsanleger. Der Fondsanleger wird insoweit nach wie vor wie ein Direktanleger behandelt. 

				Ausgeschüttete laufende Erträge aus Investmentfondsanteilen unterliegen danach beim Privatanleger (nicht auf Ebene des Investmentfonds) grundsätzlich der Abgeltungsteuer. Thesaurierte Erträge des Fonds werden als Veräußerungsgewinn bei Veräußerung der Fondsanteile nachversteuert; ausschüttungsgleiche Erträge werden zeitnah erfasst und besteuert (vgl. unten).

				Gezahlte Zwischengewinne sind als negative Einnahmen aus Kapitalvermögen geltend zu machen. Erhaltene Zwischengewinne sind als Einnahmen aus Kapitalvermögen zu erfassen und vom Veräußerungserlös des Investmentanteils abzusetzen.

				Abgeltungsbesteuerung ausschüttungsgleicher Erträge bei Thesaurierungsfonds

				Thesaurierte laufende Erträge sind – trotz Thesaurierung – als ausschüttungsgleiche Erträge abgeltungsteuerpflichtig; ausschüttungsgleiche und ausgeschüttete Erträge aus Investmentfonds zählen als „Dividenden“[35] zu den abgeltungsteuerpflichtigen Kapitaleinkünften. Inländische Investmentfonds führen die Abgeltungsteuer auf ausschüttungsgleiche Erträge für Rechnung des Fonds direkt an die Finanzkasse ab. Dadurch mindert sich der Nettoinventarwert inländischer Thesaurierungsfonds durch die Abgeltungsteuer – und damit auch der Ertrag für den Kapitalanleger.

				Der Umfang der ausschüttungsgleichen Erträge wurde in der Vergangenheit erheblich erweitert. U. a. wurden Stückzinsen in den Kreis der abgeltungsteuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Erträge aufgenommen. Der Abgeltungsteuer unterliegen sämtliche Kapitalerträge, die ein Investmentfonds „nach Abzug der abziehbaren Werbungskosten nicht zur Ausschüttung“ verwendet[36] mit Ausnahme von Stillhalterprämien, Gewinnen aus Termingeschäften (u. a. Optionen, Futures, CFDs), Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften (insbesondere Veräußerungsgewinnen aus Aktien) und der Einlösung und Veräußerung von Kapitalforderungen, aktienähnlichen Genussrechten, Kapitalforderungen aus Nullkuponanleihen und anderen zahlreichen Ausnahmeregelungen. Damit versteuert der Kapitalanleger eines Thesaurierungsfonds alle Kapitalerträge bzw. zahlt Abgeltungsteuer jeweils zum Ende des Geschäftsjahres, in dem der Fonds die ausschüttungsgleichen Erträge vereinnahmt hat (mit Ausnahme der oben genannten bzw. im Gesetz genannten Erträge).

				Ebenfalls im Katalog der ausschüttungsgleichen Erträge enthalten sind Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie aus Grundstücksveräußerungsgeschäften innerhalb der Zehn-Jahres-Frist. 

				Bei Veräußerung von Anteilen an Thesaurierungsfonds werden die im Veräußerungsgewinn bereits enthaltenen „ausschüttungsgleichen Erträge“ aus dem Veräußerungsergebnis ausgeschieden.[37] Insofern kommt es zu keiner Doppelbesteuerung der ausschüttungsgleichen thesaurierten Erträge, die im Fondsveräußerungswert/Rückgabewert der Fondsanteile enthalten sind und diesen erhöhen. 

				Abgeltungsbesteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von Investmentanteilen

				Schütten offene Fonds Gewinne aus Veräußerungen von Wertpapieren aus, unterliegen diese investorenunspezifisch der Abgeltungsteuer. Dasselbe gilt auch für Termingeschäfte bzw. rein spekulative Veräußerungserträge aus Zertifikaten.[38] Der abgeltungsteuerpflichtige Veräußerungsgewinn errechnet sich dabei im Prinzip analog zur Gewinnermittlung bei Wertpapieren (d.h. aus dem Unterschied zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung nach Abzug der Veräußerungskosten und den Anschaffungskosten). Zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen oder besonderen Vergünstigungen werden jedoch diverse Kürzungen und Hinzurechnungen vorgenommen.[39] Nach Maßgabe dieser Vorschrift errechnete Gewinne werden als Einkünfte aus Kapitalvermögen i.S.v. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG fingiert, d.h. die Abgeltungsteuer greift beim Investmentfondsanleger wie bei Veräußerungsgewinnen aus Anteilscheinen an Kapitalgesellschaften (Aktien). 

				Exkurs: Besteuerung „ehemaliger“ Steuersparfonds (ETF-Fonds)

				Swap-ETF-Fonds wurden in der Vergangenheit als „Steuersparmodell“ angeboten. Der Steuergesetzgeber hat mit dem Jahressteuergesetz 2009 solche „steueroptimierten“ Anlagestile der Abgeltungsteuer unterworfen, und zwar rückwirkend zum 19.9.2008 (dem Bundesratsbeschluss). Wurden Anteile an solchen Steueroptimierungsfonds aber vor dem 19. September 2008 angeschafft, erfolgt eine fristenunabhängige Besteuerung von Wertzuwächsen mit der Abgeltungsteuer (d.h. unabhängig davon, ob die Fondsanteile innerhalb oder außerhalb der bis 2008 geltenden Spekulationsfrist von einem Jahr gehalten worden sind) nur dann, wenn die Anteile bis nach dem 10. Januar 2011 hinaus gehalten wurden. Die Abgeltungsteuer greift dann auf Wertzuwächse, die nach diesem Datum (10.1.2011) realisiert werden. 

				Schneller Fondscheck: Transparente und intransparente Investmentfonds sicher abgrenzen!

				Allgemeines

				Das deutsche Investmentsteuergesetz unterscheidet zwischen:

				
						transparenten Fonds: Das sind solche, die zum öffentlichen Vertrieb ihrer Anteile in Deutschland (Inland) zugelassen sind und alle gesetzlichen Offenlegungspflichten erfüllen. Die Offenlegungspflichten umfassen die Bekanntgabe aller Besteuerungsgrundlagen. 

						teiltransparenten Fonds: Diese kommen ihren Offenlegungspflichten nicht vollumfänglich nach. Solche Fonds unterliegen insoweit einer Strafbesteuerung, als der Fonds seine Besteuerungsgrundlagen nicht vollständig veröffentlicht. 

						intransparenten Fonds: „Intransparente“ oder „schwarze“ Investmentfonds sind solche, die in Deutschland weder registriert sind bzw. einen inländischen steuerlichen Vertreter bestellt haben noch die erforderlichen Nachweis-, Bekanntgabe- bzw. Veröffentlichungspflichten erfüllen. Solche Fonds geben also weder Ausschüttungen bekannt noch veröffentlichen sie irgendwelche Besteuerungsgrundlagen.

				

				Strafsteuer für intransparente Fonds

				Der deutsche Fiskus besteuert Erträge aus solchen Fonds pauschal nach Maßgabe des Investmentsteuergesetzes (§ 6). Steuerpflichtig sind danach neben den tatsächlich erhaltenen Ausschüttungen auch der Zwischengewinn sowie 70 % des Mehrbetrages zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis für den Fondsanteil, mindestens aber 6 % des letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreises. 

				Der Mindestbetrag kommt dann zur Anwendung, wenn er die Ausschüttungen des Fonds zzgl. 70 % des Mehrwertes übersteigt. Der Mindestbetrag gilt unabhängig davon, ob der Fonds tatsächlich einen Mehrwert erzielt oder nicht. Die Besteuerung intransparenter Fonds führt daher regelmäßig zu einer Übermaßbesteuerung.

				Wird ein schwarzer Fonds unterjährig veräußert, erfolgt eine anteilige Besteuerung. In einem ersten Schritt sind die 6 % des Rücknahmepreises zu ermitteln. Dieser Wert ist dann durch 360 zu teilen und mit der Anzahl der Tage der tatsächlichen Dauer der Anlage (höchstens 360) zu multiplizieren.[40] Je früher im Jahr also die Fonds verkauft werden, desto niedriger ist der zu versteuernde fiktive Zwischengewinn.

				Regelung bis 2003 – Für Altfälle anlegerfreundliche BFH-Rechtsprechung gezielt nutzen

				Bis einschließlich 2003 war die Besteuerung solcher Fonds in § 18 Abs. 3 AuslInvestmG geregelt. Diese Regelungen waren noch schärfer als jene, die ab 2004 nach dem Investmentsteuergesetz anzuwenden sind (siehe oben). Bis 2003 mussten nicht nur 70 %, sondern sogar 90 % des Mehrbetrages bzw. mindestens 10 % des letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreises versteuert werden. Diese Regelung galt analog unabhängig davon, ob der Fonds tatsächlich einen Gewinn erwirtschaftet hat. 

				Müssen frühere Jahre (2003 und früher) z.B. im Rahmen der Selbstanzeige nacherklärt werden, können sich Anleger auf das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 18.12.2008 (VIII R 24/07, BStBl 2009 II S. 518) berufen. Der BFH hielt in diesem Fall die pauschale Besteuerung von Erträgen aus im Inland nicht registrierten ausländischen Investmentfonds für europarechtswidrig (Verstoß gegen europäisches Gemeinschaftsrecht, Art 73b EGV). Der Gesetzesverstoß des deutschen Steuergesetzgebers war dabei so offensichtlich, dass der BFH den Fall dem Europäischen Gerichtshof gar nicht erst vorgelegt hat. 

				Anleger können sich für die betreffenden Jahre auf eine Besteuerung der Erträge nach den für inländische Fonds geltenden Vorschriften berufen. Diese sind in allen Fällen vorteilhafter.

				Internet-Check: Transparente Fonds von intransparenten unterscheiden

				Anleger, die einen ausländischen Investmentfonds kaufen und sich darüber informieren wollen, ob die Investmentgesellschaft in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb ihrer Anteile berechtigt ist (was Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds nicht als „intransparenter“ Fonds abgestuft wird), können eine aktuelle Liste von der Website der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter www.bafin.de abrufen. Die Besteuerungsgrundlagen eines Fonds können auf der Website des elektronischen Bundesanzeigers unter www.ebundesanzeiger.de unter Eingabe der betreffenden ISIN-Nummer eingesehen werden. 

				Gold und Silber-ETFs: Mangels Diversifikation im Regelfall keine „intransparenten“ Fonds

				Unter einem „ETF“ ist ein „börsengehandelter Fonds“ (Exchange Traded Funds) zu verstehen. Es stellt sich hier also die Frage, ob auf ETF das Investmentsteuergesetz anwendbar ist – und damit auch die Unterscheidung zwischen transparenten, teiltransparenten und intransparenten Fonds beachtet werden muss. Dies ist, um es vorwegzunehmen, bei reinen Edelmetall-ETFs, welche nur in ein Edelmetall (Gold oder Silber usw) investieren, nicht der Fall.

				Diese Erkenntnis ermittelt sich m. E. aus folgender Gedankenkette:

				
						Bei der Begriffsdefinition eines ausländischen Fonds nach dem Investmentsteuergesetz nimmt dieses Gesetz Bezug auf das Investmentgesetz (InvG). Dort steht in § 2 Abs. 8: „Ausländische Investmentvermögen sind Investmentvermögen im Sinne des § 1 Satz 2 , die dem Recht eines anderen Staates unterstehen.“

						Merkmal eines Fonds ist weiterhin, dass dieser seine Anlagen entsprechend „risikostreut“. Bezüglich des für einen Fonds sprechenden Merkmals der Risikomischung kommt es nach Auffassung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) auf die aufsichtsrechtliche Auslegung durch die Bafin an.

						Die Bafin hat in ihrem „Goldschreiben“ vom 28.7.2009[41] die Auffassung vertreten, dass bei ausschließlicher Goldanlage keine risikodiversifizierte Anlage vorliegt und es soweit an dem Fonds-Merkmal der Risikomischung fehlt. Dasselbe gilt auch, wenn der Fonds in Edelmetall-Zertifikate und physisches Edelmetall investiert, da diese beiden Positionen aufgrund ihrer einheitlichen Wertentwicklung zusammenzuzählen sind.

				

				Fazit: Ausländische Edelmetall-ETFs erfüllen de facto nicht die für Investmentfonds spezifischen Merkmale, können keine intransparenten Fonds i.S. des Investmentsteuergesetzes sein, auch wenn diese in Deutschland zum Vertrieb nicht zugelassen sind und keinerlei gesetzlichen Offenlegungspflichten nachkommen. 

				Im Ergebnis unterliegen Kapitaleinkünfte aus solchen Fonds, soweit diese steuerpflichtig sind, der Abgeltungsteuer. 

				Steuererklärungspflichten bei Investmentfondsanlagen trotz Abgeltungsteuer

				Die Abgeltungsbesteuerung entlastet einen Fondsanleger nicht zur Gänze von seiner Steuererklärungspflicht. Nur in Fällen, in denen inländische Investmentfonds in einem inländischen Wertpapierdepot verwahrt sind, muss sich der Kapitalanleger keinerlei Gedanken um seine Einkommensteuer machen. Letzteres gilt aber auch nur dann, wenn der Kapitalanleger keiner Religionsgemeinschaft angehört, d.h. nicht kirchensteuerpflichtig ist. 

				Nur ein kirchensteuerpflichtiger Kapitalanleger, der sich für den Kauf ausschüttender inländischer Investmentfonds entscheidet, die er in einem inländischen Wertpapierdepot verwahrt und seiner Depotbank unter Angabe seiner Religionszugehörigkeit einen Auftrag zum Kirchensteuerabzug erteilt, ist von jeglicher weiterer Steuererklärungspflicht ausgenommen.

				
					
						
								
								Steuerveranlagung bei …

							
								
								Ausschüttender inländischer Fonds

							
								
								Thesaurierender inländischer Fonds

							
								
								Ausschüttender ausländischer Fonds

							
								
								Thesaurierender ausländischer Fonds

							
						

						
								
								Inlandsdepot

							
								
								Nein, ggf. Kirchensteuer, sofern nicht beantragt

							
								
								Nein, aber Kirchensteuer selbst bei Mitteilung der Konfessionszugehörigkeit und Antrag auf Kirchensteuereinbehalt

							
								
								Nein, ggf. Kirchensteuer, sofern nicht beantragt

							
								
								ja

							
						

						
								
								Auslandsdepot

							
								
								ja 

							
								
								ja 

							
								
								ja

							
								
								ja

							
						

					
				

				Tabelle 2: Steuererklärungspflichten bei Fondsanlagen

				
				Zusammenfassende Übersicht

				
					[image: Abb_7.eps]
				

				Abb. 2: Abgeltungsbesteuerung von Erträgen aus Investmentfonds (Quelle: Broschüre „Investmentfonds und Abgeltungsteuer“, BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.; www.bvi.de. Stand Februar 2011).

				

				Altbestände und Bestandsschutzregeln 

				Allgemeine Wertpapieranlagen

				Wertpapiere, außer Zertifikate, die bis zum 31.12.2008 angeschafft wurden und bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung mehr als ein Jahr beträgt (was zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausnahmslos der Fall ist), können steuerfrei veräußert werden, d.h. realisierte Kursgewinne unterliegen bei Altbeständen und einer Haltedauer von mehr als einem Jahr nicht der Abgeltungsteuer. 

				
					
						
								
								Ankauf Wertpapiere

							
								
								Veräußerung

							
								
								Besteuerung von Veräußerungsgewinnen

							
						

						
								
								Bis 31.12.2008

							
								
								Nach mehr als einem Jahr

							
								
								Altbestandsregelung = Veräußerungsgewinne steuerfrei

							
						

						
								
								Bis 31.12.2008

							
								
								Nach nicht mehr als einem Jahr

							
								
								Altbestandsregelung = Versteuerung von Veräußerungsgewinnen nach dem persönlichen Steuersatz, Freigrenze von 600 €, Halbeinkünfteverfahren bei Aktien

							
						

						
								
								Nach dem 1.1.2009

							
								
								Veräußerungszeitpunkt unbeachtlich

							
								
								Abgeltungsbesteuerung

							
						

					
				

				Tabelle 3: Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte unter Berücksichtigung der Altbestandsregelung

				Wertpapierveräußerungen ab 2009 aus einem mit Altbestand (Wertpapiere, die bis zum 31.12.2008 erworben wurden) und Neubestand (Wertpapiere, die ab dem 1.1.2009 erworben wurden) gemischten Depot werden nach der so genannten FiFo-Methode (first in – first out) selektiert. Seit dem 1.1.2005 gilt bei der Veräußerung von Wertpapieren das so genannte First-in-First-out-Verfahren (kurz FiFo). Das First-In-First-Out-Prinzip besagt, dass die zuerst erworbenen Aktien derselben Gesellschaft auch als zuerst veräußert gelten.[42]

				Konkret bedeutet dies, dass bei Wertpapierveräußerungen zu unterstellen ist, dass zuerst angeschaffte Wertpapiere auch zuerst veräußert werden. Kauft ein Kapitalanleger beispielsweise X-Aktien in mehreren Tranchen und verkauft er diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten, so gelten steuerlich immer die Wertpapiere als zuerst veräußerst, die zuerst angeschafft wurden.

				In Bezug auf den Systemwechsel bedeutet dies: Wurden 100 X-Aktien vor dem 1.1.2009 angeschafft und weitere 100 nach diesem Stichtag und werden 150 z. B. am 2.1.2013 veräußert, fallen 100 Aktien in den Bestandsschutz. Die restlichen 50 Aktien fallen hingegen unter die Neuregelung. 

				Zertifikate 

				Vollrisikozertifikate

				Ausnahmen von der Altbestandsregelung gelten für Zertifikate ohne Kapitalgarantie. In Abweichung obiger Regelungen gilt die neue Abgeltungsteuer für alle Zertifikate bzw. Spekulationsinstrumente wie Vollrisikopapiere oder Finanzinnovationen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG n.F.,[43] die ab dem 14. März 2007 gekauft und nach dem 30. Juni 2009 verkauft werden.[44]

				
					
						
								
								Ankauf

							
								
								Veräußerung

							
								
								Besteuerung von Veräußerungsgewinnen

							
						

						
								
								Bis einschließlich 14.3.2007

							
								
								Nach mehr als einem Jahr

							
								
								Altbestandsregelung = Veräußerungsgewinne steuerfrei

							
						

						
								
								Ab und nach dem 15.3.2007 und vor dem 1.1.2009

							
								
								Nach mehr als einem Jahr und bis zum 30. Juni 2009

							
								
								Altbestandsregelung = Veräußerungsgewinne steuerfrei

							
						

						
								
								Ab und nach dem 15.3.2007 und vor dem 1.1.2009

							
								
								Nach nicht mehr als einem Jahr 

							
								
								Altbestandsregelung = Versteuerung von Veräußerungsgewinnen nach dem persönlichen Steuersatz, Freigrenze von 600 €

							
						

						
								
								Nach dem 1.1.2009

							
								
								Veräußerungszeitpunkt unbeachtlich

							
								
								Abgeltungsbesteuerung

							
						

					
				

				

				Tabelle 4: Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte bei Zertifikaten

				
				Steuerstrategie 8

				Die Regelung gilt nur für von Privatanlegern direkt angeschaffte Zertifikate, nicht jedoch für Zertifikate, die von offenen Investmentfonds bis zum 31.12.2008 angeschafft worden sind.[45]

				

				Zertifikate mit teilgarantierter Kapitalrückzahlung

				Für Garantiezertifikate sowie für sonstige Schuldverschreibungen, die nach altem Recht als Finanzinnovation klassifiziert worden sind (u.a. Floater, Gleitzins-, Stufenzinsanleihen, Zerobonds, kurz gesagt alle Wertpapiere i.S. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4a bis d EStG a.F.), gilt kein Bestandsschutz. Damit unterliegen Veräußerungsgewinne aus solchen Anlagen unabhängig von einer Anschaffung vor 2009 der Abgeltungsteuer. Hintergrund für die mit dem JStG 2009 beschlossene Beseitigung eines Bestandsschutzes für diese Anlageart[46] ist die neue Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Der BFH hat Erträge aus solchen Anlagen teilweise als Termingeschäft und – soweit die Garantie reicht – als Kapitalforderung eingestuft. Der Gesetzgeber hat diesen Aufteilungsgrundsatz nicht in die Abgeltungsbesteuerung übernommen.

				Investmentfonds

				Gewinne aus auf Fondsebene erworbenen Wertpapieranlage-Neubeständen (ab 1.1.2009) unterliegen bei Ausschüttung der Abgeltungsteuer – und zwar auch in dem Fall, in dem der Fondsanteil selbst beim Anleger noch als „Altbestand“ (Anschaffung des Fondsanteils noch vor dem 1.1.2009) gilt. Nach „altem“ Steuerrecht besteuert werden hingegen noch Ausschüttungen „alter“ Kursgewinne (Kauf der Wertpapiere durch den Fonds vor dem 1.1.2009) an „Altanleger“ (Anschaffung der Fondsanteile bis zum 31.12.2008).

				Beispiel:

				
					
						
								
								Kauf der Wertpapiere durch den Fonds vor dem 1.1.2009

							
								
						

						
								
								Kauf Fondsanteile bis zum 31.12.2008

							
								
								100

							
						

						
								
								Ausschüttung der Veräußerungsgewinne nach dem 1.1.2009 (steuerfrei)

							
								
								50

							
						

						
								
								Fondsanteilswert nach Ausschüttung

							
								
								50

							
						

						
								
								Fondsanteilsverkauf in 2009 außerhalb der Spekulationsfrist

							
								
								90

							
						

						
								
								Veräußerungsverlust (steuerneutral)

							
								
								-10

							
						

						
								
								Abgeltungsteuer

							
								
								0,00

							
						

						
								
								Anlageergebnis nach Steuern (+50 Ausschüttung - 10 Veräußerungsverlust)

							
								
								40

							
						

					
				

				

				Nach dem 1.1.2009 erfolgende Gewinnausschüttungen aus der Veräußerung „alter“ Wertpapiere (die der Fonds vor dem 1.1.2009 angeschafft hat) an einen Fondsanteilseigner als „Neuanleger“ (Anschaffung der Fondsanteile nach dem 1.1.2009) sind hingegen zunächst steuerfrei, werden aber zum steuerpflichtigen Veräußerungserlös beim Verkauf der Fondsanteile hinzugerechnet und müssen im Veräußerungszeitpunkt versteuert werden (aufgeschobene Besteuerung, § 8 Abs. 5 Satz 5 InvStG).

				Beispiel:

				
					
						
								
								Kauf der Wertpapiere durch den Fonds vor dem 1.1.2009

							
								
						

						
								
								Kauf Fondsanteile nach dem 31.12.2008

							
								
								100 € 

							
						

						
								
								Ausschüttung der Veräußerungsgewinne nach dem 1.1.2009

								darin enthalten: Veräußerungsgewinne 50 € (steuerfrei)

							
								
								50 €

							
						

						
								
								Fondsanteilswert nach Ausschüttung

							
								
								50 €

							
						

						
								
								Fondsanteilsverkauf in 2009 (unabhängig von einer Haltedauer steuerpflichtig)

							
								
								90 €

							
						

						
								
								Veräußerungsverlust vorläufig

							
								
								-10 €

							
						

						
								
								Korrektur der Ausschüttung (Nachversteuerung)

							
								
								50 €

							
						

						
								
								Veräußerungserfolg endgültig (steuerpflichtig)

							
								
								40 €

							
						

						
								
								Abgeltungsteuer 27,82 % (inkl. Solizuschlag & Kirchensteuer) auf einen Veräußerungserfolg von 40 €

							
								
								11,13 €

							
						

						
								
								Anlageergebnis nach Steuern 

							
								
								28,87 €

							
						

					
				

				

				Für Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, die der Fonds nach dem 31.12.2008 angeschafft hat, gilt im Fall einer Thesaurierung allerdings noch die Altbestandsregelung. Das heißt, dass Gewinne aus der Veräußerung von durch den Fonds nach 2008 angeschafften und veräußerten Wertpapieren vom Anleger, der seinen Fondsanteil vor dem 1.1.2009 erworben hat, auch nach 2008 noch steuerfrei vereinnahmt werden können, sofern der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung mehr als ein Jahr betragen hat. Im Thesaurierungsfall kommt es also allein darauf an, dass der Kapitalanleger den Fondsanteil vor dem 1.1.2009 erworben hat. 

				Entschädigungszahlungen für Beratungsfehler

				Erhalten Anleger Entschädigungszahlungen für Verluste, die auf Grund von Beratungsfehlern im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage geleistet werden, sind diese Zahlungen besondere Entgelte und Vorteile i. S. des § 20 Absatz 3 i. V. m. § 20 Absatz 1 oder 2 EStG, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zu einer konkreten einzelnen Transaktion besteht, bei der ein konkreter Verlust entstanden oder ein steuerpflichtiger Gewinn vermindert wird. Dies gilt auch dann, wenn die Zahlung ohne eine rechtliche Verpflichtung erfolgt und im Übrigen auch bei Entschädigungszahlungen für künftig zu erwartende Schäden.“[47]

				Erstattungszinsen vom Finanzamt 

				Die Finanzverwaltung zahlt auf zuviel bezahlte Steuern Erstattungszinsen im Rahmen geltender Vorschriften der Abgabenordnung. Von diesen Zinsen nimmt sich der Fiskus jedoch wieder ein Viertel als Abgeltungsteuer. Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2010 wurde diesbezüglich eine Regelung in das Gesetz aufgenommen, welche Erstattungszinsen der Abgeltungsteuer unterwirft. Nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG unterliegen erstattete Einkommensteuerzinsen der Besteuerung. Die Gesetzesänderung erfolgte in Abwehr der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Der BFH hatte mit Urteil v. 15.6.2010 – (VIII R 33/07) Erstattungszinsen insoweit als steuerfrei erklärt, als sie auf Steuern entfallen, die der privaten Lebensführung zuzuordnen sind, also nicht im Rahmen einer der steuerpflichtigen Einkunftsarten zufließen und somit nicht als Betriebsausgaben/Werbungskosten abziehbar sind (§ 12 Nr. 3 EStG). Bei den Nachzahlungszinsen handelt es sich hingegen um nicht berücksichtigungsfähige private Schuldzinsen i. S. des § 12 Nr. 3 EStG.[48]

				Konkret: Erhält der Kapitalanleger vom Finanzamt Zinsen für zuviel gezahlte Steuern, muss er diese wiederum versteuern. Zu zahlende Zinsen, etwa weil das Finanzamt die Steuerschuld ursprünglich zu niedrig festgesetzt hat, kann er hingegen nicht steuermindernd geltend machen.

				
				Steuerstrategie 9

				Der 5. Senat des Finanzgerichts Düsseldorf äußerte kürzlich ernstliche Zweifel an der Rechtsmäßigkeit der Besteuerung von Erstattungszinsen (FG Düsseldorf, Beschluss v. 5.9.2011 - 1 V 2325/11 A(E). Kapitalanleger, die Erstattungszinsen erhalten und versteuern, sollten daher Rechtsmittel einlegen.

				

				Zusammenfassende Übersicht

				
					
						
								
								Rechtsgrundlage 
(§ 43 Abs. 1 Nr. …)

							
								
								Kapitalertrag

							
								
								Abzugs-/Abführungsverpflichteter

							
						

						
								
								1

							
								
								Dividenden u.Ä.

							
								
								Schuldner der Kapitalerträge

							
						

						
								
								2

							
								
								Wandelanleihen, Genussrechte, Obligationen

							
								
								Schuldner der Kapitalerträge

							
						

						
								
								3

							
								
								Erträge aus stillen Beteiligungen

							
								
								Schuldner der Kapitalerträge

							
						

						
								
								4

							
								
								Steuerpflichtige Erträge aus Kapitallebensversicherungen

							
								
								Versicherungsgesellschaft (Schuldner der Kapitalerträge)

							
						

						
								
								6

							
								
								Ausländische Dividenden

							
								
								Kreditinstitut/Depotbank/auszahlende Stelle

							
						

						
								
								7

							
								
								Anleihezinsen, Festgelder, sonstige Zinserträge

							
								
								Kreditinstitut/Depotbank/auszahlende Stelle

							
						

						
								
								8

							
								
								Stillhalterprämien

							
								
								Kreditinstitut/Depotbank/auszahlende Stelle

							
						

						
								
								9

							
								
								Veräußerungsgewinne aus Aktien und sonstigen Kapitalgesellschaftsanteilen

							
								
								Kreditinstitut/Depotbank/auszahlende Stelle

							
						

						
								
								10

							
								
								Veräußerungsgewinne aus sonstigen Kapitalforderungen

							
								
								Kreditinstitut/Depotbank/auszahlende Stelle

							
						

						
								
								11

							
								
								Gewinne aus Termingeschäften

							
								
								Kreditinstitut/Depotbank/auszahlende Stelle

							
						

						
								
								12

							
								
								Sonstige Kapitalerträge

							
								
								Kreditinstitut/Depotbank/auszahlende Stelle

							
						

					
				

				

				Tabelle 5: Kapitalerträge und Abgeltungsteuerabzug (Kapitalertragsteuerabzug) im Überblick

				
					
						[1] 	§ 20 Abs. 8 EStG.

					

					
						[2] 	§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EStG.

					

					
						[3] 	§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG.

					

					
						[4] 	§ 20 Abs. 2 Nr. 7 EStG.

					

					
						[5] 	§ 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b EStG.

					

					
						[6] 	§ 43a EStG.

					

					
						[7] 	§ 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG.

					

					
						[8] 	Ein Abzug der auf die Kapitaleinkünfte entfallenden Kirchensteuer als Sonderausgabe im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung ist dann insoweit ausgeschlossen (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG).

					

					
						[9] 	Der Genussschein ist ein von Kapitalgesellschaften, Banken oder Sparkassen ausgegebenes Wertpapier, das eine Mischform zwischen gewinnabhängigen Anteilsrechten wie Aktien und Rentenwerten darstellt. Genussscheine verbriefen Vermögensrechte an einer Unternehmung, aber im Gegensatz zu Aktien keine Mitgliedschaftsrechte an Unternehmen. Je nach Laufzeit und Ausstattung können Genussscheine Fremd- (bei begrenzter Laufzeit und Kündigungsrecht) oder Eigenkapitalcharakter annehmen (bei unbegrenzter oder unüblich langer Laufzeit und Rücklagenbeteiligung). Im Wesentlichen ist zu unterscheiden zwischen: (1) Genussscheinen mit fester Ausschüttung, (2) Genussscheinen mit ergebnisabhängiger Ausschüttung und (3) Genussscheinen mit Wandelrecht in Aktien

					

					
						[10] 	§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EStG.

					

					
						[11] 	§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EStG.

					

					
						[12] 	Eine Stille Gesellschaft entsteht, wenn sich eine natürliche Person oder juristische Person am Handelsgewerbe eines anderen mit einer Vermögenseinlage beteiligt (typisch stille Gesellschaft). Hat der stille Gesellschafter so umfangreiche Vermögens- und Kontrollrechte, spricht man von einer atypisch stillen Gesellschaft. Der atypisch stille Gesellschafter partizipiert auch am Vermögen der Gesellschaft, einschließlich des Anlagevermögens, der stillen Reserven und ggf. des Geschäftswerts.

					

					
						[13] 	Ein partiarisches Darlehen stellt insoweit eine Sonderform eines Darlehens dar, als es als Beteiligungsdarlehen anzusehen ist und als Vergütung für die Überlassung des Kapitals ein Anteil am Gewinn oder Umsatz eines Unternehmens oder eines Geschäfts, zu dessen Finanzierung das Darlehen gewährt wurde, vereinbart worden ist. Neben einer Gewinnbeteiligung kann eine Zinszahlungspflicht vereinbart werden. Beide Einkunftsarten unterliegen der Abgeltungsteuer.

					

					
						[14] 	§ 43a Abs. 1 Nr. 2 EStG.

					

					
						[15] 	Quelle: BT-Drucksache 16/4714 Frage/Antwort 7. Alle Angaben beziehen sich auf eine Steuerbelastung einschließlich Solidaritätszuschlag.

					

					
						[16] 	Vgl. BT-Drucksache 16/4714 Frage/Antwort 7. 

					

					
						[17] 	BMF v. v. 22.12.2009 - IV C 1 - S 2252/08/10004 BStBl 2010 I S. 94.

					

					
						[18] 	Dazu gehören auch Veräußerungskosten oder – in den Fällen der Ausübung von Verkaufsoptionen mit Andienung des Basiswertes – durch den Optionsnehmer bereits geleistete Optionsprämien.
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				Teil 2: Steuerstrategien für mehr Netto vom Brutto

				Ob es steuerfreie Dividendenausschüttungen aus Aktien von Gesellschaften sind, die aus dem steuerlichen Einlagekonto ausschütten oder steuerfreie Gewinne aus Investments in physische Edelmetalle bei Veräußerung nach einer Besitzzeit von mehr als einem Jahr – die Liste möglicher Strategien für mehr Netto vom Brutto ist lang. Die wichtigsten sind nachfolgend dargestellt. 

			

		

	
		
			
				

				Steuerstrategien für Aktienanlagen und Dividendeneinkünfte

				Steuerfreie Dividendenausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto

				Diverse Aktiengesellschaften schütten regelmäßig Dividenden aus dem sogenannten steuerlichen Einlagekonto aus. Alle unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaften müssen ein steuerliches Einlagekonto führen und darauf nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen buchen und entsprechend ausweisen (§ 27 KStG). 

				Das steuerliche Einlagekonto einer Aktiengesellschaft setzt sich also wie folgt zusammen aus:

				
						dem gezeichneten Kapital (Nennkapital)

						den nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen, darunter insbesondere verdeckte Einlagen

						dem sonstigen Eigenkapital (u. a. thesaurierte Gewinne) … 

				

				Schütten Aktiengesellschaften aus dem steuerlichen Einlagekonto aus, handelt es sich bei diesen Zuwendungen somit nicht um Gewinnausschüttungen, die bei den Anteilseignern der Abgeltungsteuer unterliegen. Es handelt sich vielmehr um Kapitalrückzahlungen, die beim Anteilseigner keine steuerlichen Folgen auslösen, sondern allenfalls einen Vorgang auf privater Vermögensebene darstellen. 

				Aktionäre mit sogenannten Altaktien, also solchen vor dem 1.1.2009 angeschafften Anteilswerten, können sich Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto wie folgt zu Nutze machen:

				
				Steuerstrategie 10

				Dividendenzahlungen aus dem steuerlichen Einlagekonto sind für den Aktionär abgeltungsteuerfrei. Aktionäre solcher Gesellschaften erhalten die Zuwendung Brutto für Netto ausbezahlt. Zur Gänze steuerfrei bleibt die Dividende aus dem steuerlichen Einlagekonto, wenn die Aktie vor dem 1.1.2009 angeschafft wurde.

				

				Für Aktionäre, die ihre Anteile nach dem 31.12.2008 erworben haben, gilt Folgendes:

				Die Steuerfreiheit der Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagekonto ist gestundet. Denn wie Einlagen in das steuerliche Einlagekonto die Anschaffungskosten des Anteilseigners für seine Beteiligung erhöhten, so mindern Auszahlungen aus dem Einlagekonto in Form von Dividenden die steuerlichen Anschaffungskosten für die Beteiligung. Das heißt, die Höhe der ausgezahlten Dividende mindert den steuerlichen Einstandskurs. Und damit erhöht sich automatisch der Kursgewinn bei Veräußerung. 

				Im Fall eines Veräußerungsverlustes gilt analog: Die steuerfreie Dividende wird auf den Verlust angerechnet. Dadurch mindert sich der mit anderen Aktiengewinnen verrechenbare Verlust. Es kommt ein um die Dividende gekürzter Verlustbetrag in den Verrechnungstopf, der mit steuerpflichtigen Gewinnen verrechnet werden kann. 

				Stockdividenden

				Unter Stockdividenden werden Dividendenausschüttungen in Form von Zusatzaktien (Gratisaktien) verstanden. Da es sich bei den Gratisaktien aber um einen Dividendenersatz handelt, zählen Stockdividenden zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Der Abgeltungsteuerabzug ergibt sich aus § 20 Abs 1 Nr. 1 Satz 1 EStG. Als Bemessungsgrundlage für die Stockdividende gilt der Wert der Bardividende.

				Dividendenrechte aus „Altaktien“

				Als Altaktien gelten solche, die vor dem 1.1.2009 angeschafft worden sind. Solche Aktien können seit dem 2.1.2010 steuerfrei veräußert werden. Diesbezüglich gilt:

				
				Steuerstrategie 11

				Anleger, die Altaktien im Depot haben und diese in 2012 veräußern wollen, verkaufen am Tag der Hauptversammlung. Denn dann ist die zu erwartende Dividendenausschüttung im Regelfall im Börsenkurs eingepreist. Verkauft der Anleger, verkauft er zu dem Börsenkurs inklusive der zu erwartenden Dividendengutschrift und kassiert somit die Dividende steuerfrei.

				

				Würde der Anleger hingegen die Ausschüttung abwarten und erst nach dem Hauptversammlungstermin verkaufen, muss er die Dividendengutschrift versteuern. Und er verkauft möglicherweise mit Dividendenabschlag – ein ggf. entstehender steuerfreier Veräußerungsgewinn mindert sich dementsprechend. 

				Kapitalmaßnahmen aller Art 

				Steuerneutralität von Kapitalmaßnahmen: Mit dem Jahressteuergesetz 2010 wurde die Steuerneutralität von Kapitalmaßnahmen (Fusion, Aktientausch, Übernahmen) auch auf Inlandsbeteiligungen erweitert. Bei Investments in Auslandsaktiengesellschaften gilt seit jeher der Grundsatz, dass der Tausch von Beteiligungen an ausländischen Körperschaften bei Privatanlegern mit einer Beteiligung bis zu einem Prozent am Grundkapital der Gesellschaft nicht zu einer sofortigen Besteuerung führt, sofern der Anteilstausch auf gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen der beteiligten Unternehmen beruht und das Besteuerungsrecht Deutschlands hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile nicht beschränkt ist oder Art. 8 der Fusionsrichtlinie anzuwenden ist. Seit dem 1.1.2010 ist nun auch für Inlandsbeteiligungen gesetzlich geregelt, dass im Falle von Kapitalmaßnahmen die erhaltenen Anteile an die Stelle der bisherigen Anteile treten und keine Steuerfolgen auslösen. Dies gilt rückwirkend für alle nach dem 31. Dezember 2008 vorgenommenen Kapitalmaßnahmen inländischer Aktiengesellschaften.

				
				Steuerstrategie 12

				Aktionäre mit Altaktien (Anschaffung vor dem 1.1.2009) haben den Vorteil, dass durch diese Regelung für sie der Bestandsschutz für die vor 2009 erworbenen Anteile ungeachtet eines Aktientausches weiterhin gilt. Das heißt, die im Zuge einer Kapitalmaßnahme erworbenen Aktien können steuerfrei veräußert werden.

				

				Gratisaktien

				Erhöht eine Aktiengesellschaft ihr Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln nach §§ 207 ff. AktG und werden damit neue Anteilsrechte (Gratis- oder Berichtigungsaktien und Teilrechte) zugeteilt, werden die Gratisaktien oder Teilrechte vom Aktionär nicht im Zeitpunkt ihrer Gewährung oder Ausgabe angeschafft. Nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums (BMF v. 22.12.2009 – IV C 1 – S 2252/08/10004)[49] führt die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zu einer Abspaltung der in den Altaktien verkörperten Substanz und dementsprechend zu einer Abspaltung eines Teils der ursprünglichen Anschaffungskosten. Die bisherigen Anschaffungskosten der Altaktien vermindern sich um den Teil, der durch die Abspaltung auf die Gratisaktien oder Teilrechte entfällt. Die Aufteilung der Anschaffungskosten erfolgt nach dem rechnerischen Bezugsverhältnis. 

				Analog stellt die Geltendmachung der Teilrechte keine Veräußerung der Teilrechte und keine Anschaffung der bezogenen Aktien dar. Der Gewinn aus der Veräußerung der Teilrechte (Bezugsrechte) oder der Gratisaktien ist steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn (§ 20 Absatz 4 EStG).

				
				Steuerstrategie 13

				Das Bundesfinanzministerium hält die Regelung des § 20 Absatz 4a Satz 4 EStG, wonach bei Bezugsrechtsveräußerung oder -ausübung der Teil der Anschaffungskosten der Altanteile, der auf das Bezugsrecht entfällt, bei der Ermittlung des abgeltungsteuerpflichtigen Gewinns mit 0 € anzusetzen ist, nicht für anwendbar.

				

				Beispielrechnung (BMF v. 22.12.2009 a.a.O. Tz. 90):

				
					
						
								
								Anschaffung 30 B Aktien 10.1.2012 Kurs 150 €

							
								
								4500 €

							
						

						
								
								Kapitalerhöhung am 30.4.2012, Bezugsverhältnis 2:1

							
								
						

						
								
								Kurs Altaktie am 30.4. = 120 €

							
								
								3600 €

							
						

						
								
								Kurs Altaktie am Folgetag der Kapitalerhöhung = 80 €

							
								
								2400 €

							
						

						
								
								Wert des Bezugsrechts (rechnerischer Wert)

							
								
								40 €

							
						

						
								
								Hinzukauf von 30 Bezugsrechten zu 40 € am 15.5.2012 und Bezug von 30 Gratisaktien

							
								
								1200 €

							
						

						
								
								Verkauf aller 60 Aktien am 20.9.2012, Kurs 100 €

							
								
								6000 €

							
						

					
				

				

				Lösung:

				Anschaffung: 15 Gratisaktien am 10.1.10 (zugeteilte Rechte = Kauf Altaktie)

				Anschaffung: 15 Gratisaktien mit Kauf Bezugsrechte 15.5.

				Anschaffungskosten der 30 B Aktien (4500 €) entfallen auf 45 Aktien (zugeteilte Bezugsrechte)

				
					
						
								
								Veräußerungserlös:

							
								
								6000 €

							
						

						
								
								AK 45 B Aktien

							
								
								– 4500 €

							
						

						
								
								– AK 15 Aktien (gekaufte Bezugsrechte)

							
								
								– 1200 €

							
						

						
								
								Abgeltungsteuerpfl. Veräußerungsgewinn

							
								
								300 €

							
						

					
				

				Spin-Offs

				Unter „Spin-Off“ wird die Abspaltung von Unternehmensteilen im Wege der Ausgliederung verstanden. Unternehmensabspaltungen wurden zum 1.1.2009 im Umwandlungssteuergesetz neu geregelt. 

				Die Finanzverwaltung möchte die von einer Körperschaft an ihre Aktionäre ohne Kapitalherabsetzung und ohne zusätzliches Entgelt übertragenen Anteile als Sachausschüttung an die Anteilseigner der übertragenden Körperschaft verstanden wissen mit der Folge, dass Abgeltungsteuer nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG fällig wird.[50] Sofern die Ermittlung des Kapitalertrags nicht möglich ist, werden die im Rahmen der Ausgliederung neu gewährten Aktien mit null Euro angesetzt (§ 20 Abs. 4a Satz 5 EStG). Letzteres dürfte bei Auslandssachverhalten regelmäßig der Fall sein. Damit entsteht zwar bei der Depoteinbuchung der Gratispapiere keine Abgeltungsteuer. Werden die neuen Aktien allerdings verkauft, zieht die Depotbank vom vollen Erlös Abgeltungsteuer ab. 

				Dasselbe gilt auch bei Spin-Offs ausländischer Gesellschaften, die nicht unter das Umwandlungssteuergesetz fallen. Da eine Abgrenzung zwischen der Abspaltung (ein Unternehmen spaltet einen Teil seiner Aktivitäten auf eine neu gegründete Gesellschaft ab und überträgt deren Anteile an die Aktionäre = steuerneutraler Vorgang) und einer Anteilsübertragung (eine Gesellschaft überträgt eine in ihrem Besitz befindliche Portfoliobeteiligung auf die Anteilseigner = Kapitalertrag) in der Praxis häufig nicht möglich ist, lässt das BMF eine den inländischen Anteilen entsprechende Regelung zu. Auch bei Anteilsübertragungen ausländischer Gesellschaften bleiben also die Anschaffungskosten der alten Anteile unverändert und die neuen Anteile sind mit einem Wert von null Euro einzubuchen.[51] 

				Steuerstrategien für Finanzinnovationen, Anleihen und Kapitalforderungen jeder Art

				Anleihen „über pari“ aus dem Depot raus

				Anleihen notieren „über pari“, wenn der Börsenkurs den Nennwert von im Regelfall 100 übersteigt. Über pari notieren im Regelfall Hochzinsanleihen, welche eine im Vergleich zum jeweiligen aktuellen Marktniveau hohe Nominalverzinsung aufweisen. 

				
				Steuerstrategie 14

				Da solche Anleihen im Regelfall hohe steuerpflichtige Zinserträge generieren, sollten sie nach Möglichkeit zu einem guten Kurs „über pari“ veräußert werden. Dies gilt besonders dann, wenn die Wertpapiere vor dem 1.1.2009 angeschafft wurden. Der Kursgewinn ist abgeltungsteuerfrei. Lediglich die Stückzinsen (vgl. oben Teil 1 Stückzinsen in Verbindung mit der Veräußerung von Altanleihen) sind der Abgeltungsteuer zu unterwerfen, können aber auch ggf. steuerfrei vereinnahmt werden (siehe nachfolgende Ausführungen unten).

				

				Steuerlich lohnen solche Papiere nämlich trotz eines hohen Nominalzinses nicht. Denn die Rendite vor Steuern beträgt bei solchen Papieren oft weniger als das Marktniveau. Während der Anleger also für die hohen Nominalzinsen Abgeltungsteuer zahlt, kann er Kursgewinne steuerfrei einkassieren und diese in niedrigverzinsliche Wertpapiere mit niedrigerem Börsenkurs reinvestieren. Die Rendite bleibt häufig dieselbe.

				Beispiel: 

				Eine Anleihe weist einen Nominalzins von 6 % aus und notiert aktuell bei 132 %. Die Rendite beträgt vor Steuern rund 4,5 %. Der Anleger erhält bei einem Nominalkapital von 100.000 € auf den Kupon 6.000 € an Zinsen, zahlt dafür 27,82 % Abgeltungsteuer (bei 8 % Kirchensteuer) = 1669,20 € und erhält netto nur 4330 €. Die Rendite nach Steuern beträgt in Bezug auf den Börsenkurs von 132 %, somit nur noch 3,28 %, also knapp die Hälfte des Nominalzinses.

				Verkauft der Anleger hingegen die Anleihe zum aktuellen Kurs, erzielt er einen Verkaufserlös 132.000 €, eventuelle Kursgewinne sind steuerfrei. Lediglich die vergüteten Stückzinsen müssen versteuert werden (ggf. Verrechnung mit Altverlusten, vgl. nebenstehend).

				Legt der Anleger schließlich die 132.000 € in eine mit 3,5 % niedrig verzinsliche Anleihe mit einem Kurs von z.B. 65 % an, steigert er seine Rendite von 3,28 % auf 3,88 % und kann darüber hinaus auf eine Rückzahlung der Anleihe „zu pari“, also zum Nennwert von 100 % nach Fälligkeit hoffen. Der Anleger kann dabei folgende Nebenrechnung aufstellen: 

				
					
						
								
								Investitionssumme bezogen auf Nominalkapital bei Kurs 65 %

							
								
								203.076 €

							
						

						
								
								Kupon 3,5 % auf 203.076 €

							
								
								7107 €

							
						

						
								
								Abgeltungsteuer 27,82 %

							
								
								1977 €

							
						

						
								
								Zinszufluss nach Steuern

							
								
								5130 €

							
						

						
								
								Rendite nach Steuern

							
								
								3,88 %

							
						

					
				

				

				Aktien- und Umtauschanleihen

				Bestehen bereits hohe Verluste aus Aktiengeschäften und ist zu erwarten, dass die im Umtauschgeschäft erhaltenen Aktien ebenfalls nur zu Verlusten führen, ist es ratsam, die Anleihe vor dem Umtausch zu veräußern. Bestehen hingegen Aussichten, dass die empfangenen Aktien mit Gewinn veräußert werden können, sollte der Kapitalanleger sein Optionsrecht ausüben (bei der Umtauschanleihe).

				
				Steuerstrategie 15

				In diesem Fall kann er die Gewinne mit anderen Verlusten aus Aktiengeschäften ausgleichen. Er zahlt dann auf die Gewinne praktisch keine Abgeltungsteuer.

				

				Wie Stückzinsen steuerfrei vereinnahmt werden können

				Als Stückzinsen werden die seit dem Fälligkeitstag des letzten eingelösten Kupons bis zum Tag des Verkaufs des Wertpapiers aufgelaufenen Zinsen bezeichnet. Gezahlte und gesondert in Rechnung gestellte Stückzinsen werden im Jahr der Zahlung als negative Einnahmen berücksichtigt. Dementsprechend fließen für den Steuerabzug gezahlte Stückzinsen als negative Kapitalerträge in den Verlustverrechnungstopf ein.[52]

				Vereinnahmte Stückzinsen werden entweder als Teil des Veräußerungserlöses aus der Veräußerung der Schuldverschreibung abgeltungsteuerpflichtig oder sie stellen einen eigenen Veräußerungserlös aus der Kapitalforderung „Zinsscheine“ dar. Stückzinsen (Entgelte des Schuldners), die nicht gesondert in Rechnung gestellt sind, weil sie in Form von Kursgewinnen vereinnahmt werden (bei Kursdifferenzpapieren bzw. „flat“ gehandelten Finanzinnovationen, deren Kursgewinne Zinsansammlungen enthalten), unterliegen der Abgeltungsteuer bei Veräußerung. 

				
				Steuerstrategie 16

				Zum Veräußerungserlös zählende Stückzinsen können mit entsprechend vorhandenen „Altverlusten“ verrechnet und somit steuerfrei vereinnahmt werden.

				

				Reguläre Zinserträge aus festverzinslichen Wertpapieren (aus Kuponzahlungen) können hingegen nicht mit Altverlusten verrechnet werden, da sie nicht zum Veräußerungserlös gehören. Altverluste sind jene Verluste aus Wertpapiergeschäften, die bis zum 31.12.2008 aus der Veräußerung von Wertpapieren innerhalb der bis 31.12.2008 geltenden einjährigen Spekulationsfrist entstanden sind. Diese Altverluste sind von den Finanzbehörden im Rahmen eines Steuerbescheides festgestellt und können vorgetragen werden – bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2013 können sie vorrangig mit Veräußerungsgewinnen verrechnet werden.[53] 

				Die vorrangige Verrechnung der Altverluste kann allerdings nur nach der Verrechnung steuerpflichtiger Kapitalerträge im Rahmen der bankinternen Verrechnungskonten („Verrechnungstöpfe“) erfolgen, die jedes Kreditinstitut für die Abgeltungsteuerberechnung bildet, da dem kontoführenden Kreditinstitut Altverluste nicht bekannt sind. Es können somit nur jene nach Verrechnung durch die Bank verbleibenden positiven Einkünfte mit Alt-Verlusten aus Veräußerungserlösen inklusive der Stückzinsen sowie mit anderen Erträgen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden. 

				
				Steuerstrategie 17

				Zur Verrechnung der Stückzinsen mit Altverlusten wählt der Kapitalanleger die Wahlveranlagung.

				

				Die Altverlustverrechnung muss der Kapitalanleger selbst bei der Steuererklärung vornehmen. Hierzu müssen positive Einkünfte aus Wertpapierveräußerungen nach der Verrechnung positiver Einkünfte im Verlustverrechnungstopf der Bank i.S.d. § 43a Abs. 3 EStG verbleiben.
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				Abb. 3: Steuerfreie Vereinnahmung von Stückzinsen durch Veräußerung und Verrechnung mit Altverlusten bei der Steuerveranlagung

				

				Steuerstrategien für Investmentfonds

				Garantie- und Zertifikatefonds

				Garantiefonds garantieren am Ende der festgelegten Fondslaufzeit entweder die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals (Geld-Zurück-Garantie/Money-back-Garantie) oder einen bestimmten Garantiebetrag. Garantiefonds investieren hierzu einen Teil ihrer Erträge zur „Kapitalgarantie“ bzw. Risikoabsicherung. Garantiefonds thesaurieren im Regelfall angefallene Erträge, um diese zur Gewährung der „Kapitalgarantie“ zu verwenden. Anlageprodukte zur Garantiesicherung sind entweder Zertifikate (Garantiezertifikate oder Aktien-/Indexzertifikate) oder auch Anleihen (in Form klassischer Anleihen mit Kupons oder Nullkuponanleihen). 

				Bei der Nullkuponanleihen-Absicherung entspricht der Rückgabewert der Anleihe am Ende der Laufzeit dem abzusichernden Investitionsvolumen. Bei der Absicherung durch Aktien-/Indexzertifikate und Optionen wählt der Fondsmanager als so genanntes Underlying (Versicherung) meist einen bestimmten Index, beispielsweise den Euro Stoxx 50 für die Absicherung von Europa-Aktien. Zertifikatefonds sind Investmentfonds, die das Anlagekapital in Zertifikate, im Regelfall in Bonus-, Discount- oder Expresszertifikate anlegen. 

				Zahlt ein Garantiefonds zum Laufzeitende nur das eingesetzte Kapital zurück, entsteht durch die notwendige Kürzung des Veräußerungsgewinns bei Rückgabe/Veräußerung der Fondsanteile um die bereits während der Haltedauer versteuerten ausschüttungsgleichen Erträge[54] ein – steuerlicher – Verlust. Dieser Verlust ist im Rahmen der Abgeltungsbesteuerung abzugsfähig, wird also in den Verlusttopf eingebucht.

				Erträge, die ein Zertifikatefonds hingegen aus Discount-, Bonus- oder Express-Zertifikate erwirtschaftet, fallen ausnahmslos unter die ausschüttungsgleichen Erträge, da sie nicht ausschließlich die Wertentwicklung eines Basiswertes im Verhältnis 1:1 abbilden.[55] 

				
				Steuerstrategie 18

				Ist der Garantiefonds ein inländischer Fonds, muss er ausschüttungsgleiche Erträge aus den angefallenen Erträgen aussondern und für diese Abgeltungsteuer für Rechnung des Investmentvermögens an die Finanzkasse abführen. Bei der Absicherung durch Anleihen unterliegen beispielsweise die laufenden Zinsen aus den Kupons der laufenden Abgeltungsbesteuerung im Rahmen der ausschüttungsgleichen Erträge. Bei der Absicherung durch Nullkuponanleihen führen die angewachsenen Ansprüche aus dem Emissionsdisagio, welche periodengerecht abzugrenzen sind, zu periodisch zu erfassenden Zinsen und damit gleichfalls zu ausschüttungsgleichen Erträgen.[56] Die abgeführte Abgeltungsteuer mindert so das Kapitalgarantie-Polster. Ausländische Garantiefonds und Zertifikatefonds müssen ausschüttungsgleiche Erträge nicht aussondern und der Abgeltungsteuerpflicht unterwerfen. Der Fondsmanager kann daher als Kapitalgarantie auch Anlageformen wählen, die zu ausschüttungsgleichen Erträgen führen und ggf. eine bessere Kapitalgarantie erwarten lassen. Allerdings sind vom Anleger die ausschüttungsgleichen Erträge im Veranlagungsverfahren jährlich zu versteuern. Gleiches gilt auch für Zertifikatefonds.

				

				Inländische Immobilienfonds

				Kapitalanleger, welche Substanzgewinne (Wertzuwächse) auch nach Einführung der Abgeltungsteuer unter Inkaufnahme einer bestimmten Mindesthaltedauer (Spekulationsfrist) steuerfrei realisieren wollen, können in Anteile offener Immobilienfonds investieren. So ist die für private Anleger im Investmentsteuergesetz enthaltene Steuerfreistellungsregelung, nach der ausgeschüttete Erträge eines Fonds aus der Veräußerung von Fondsgrundstücken außerhalb der zehnjährigen Behaltensfrist keiner Abgeltungsteuer unterliegen, erhalten geblieben.[57]

				
				Steuerstrategie 19

				Kapitalanleger halten offene Immobilienfonds im Privatvermögen. Denn zählen die Ausschüttungen zu den Betriebseinnahmen, zählt die Zehn-Jahresfrist nicht. Veräußerungsgewinne aus Immobilienvermögen unterliegen im Betriebsvermögen stets der Besteuerung.

				

				Thesaurierungsfonds

				Inländische Thesaurierungsfonds

				Bei Thesaurierungsfonds kommt die Thesaurierungsgutschrift bei der Bank bereits durch die Abgeltungsteuer geschmälert an. Dafür gibt es auch kein Sammelantragsverfahren. 

				
				Steuerstrategie 20

				Es gibt aber in § 7 Abs. 6 InvStG die Möglichkeit, dass der Fonds einbehaltene Abgeltungsteuer erstattet, und zwar dann wenn der Gläubiger der Erträge ein Steuerausländer ohne Wohnsitz ist. Dazu muss sich der Fonds von der Bank versichern lassen, dass keine Steuern umgangen werden.

				

				Ausländische Kapitalanleger, die in Deutschland nicht der Abgeltungsteuer unterliegen und in einen deutschen thesaurierenden Investmentfonds investiert haben, müssen sich die vom Fonds abgeführte Abgeltungsteuer auf die ausschüttungsgleichen Erträge somit erstatten lassen.

				
				Steuerstrategie 21

				Eine Erstattung ist aber nur dann möglich, wenn sich der Investmentanteil zum fiktiven Zuflusszeitpunkt in einem inländischen Depot befindet.

				

				Die Investmentgesellschaft muss sich bei einem Direktantrag über die Voraussetzungen in entsprechender Anwendung des § 154 AO (Kontenwahrheit) selbst Gewissheit verschaffen. Bei einem Antrag über das depotführende inländische oder ausländische Kreditinstitut muss dieses der Investmentgesellschaft versichern, dass nach den Depotunterlagen der Gläubiger der Kapitalerträge weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt bzw. weder Sitz noch Geschäftsleitung im Inland hat.[58]

				Ausländische thesaurierende Investmentfonds – Doppelte Steuern vermeiden! 

				Werden ausländische thesaurierende Investmentfonds im Auslandsdepot verwahrt, wird weder von der Depotstelle noch von der Fondsgesellschaft während der Haltedauer eine Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer) einbehalten und abgeführt.

				
				Steuerstrategie 22

				Bei ausländischen thesaurierenden Fonds kann der Kapitalanleger von einem Steuerstundungseffekt profitieren. Denn erst bei Veräußerung der Fondsanteile ist der Kapitalanleger verpflichtet, erzielte Veräußerungsgewinne in der Einkommensteuererklärung entsprechend anzugeben und zu versteuern.

				

				Der Steuerstundungseffekt wird allerdings durch die ausschüttungsgleichen Erträge gemindert, die bei Thesaurierungsfonds regelmäßig anfallen und vom Kapitalanleger jährlich in seiner Einkommensteuererklärung angegeben und versteuert werden müssen. Zu den ausschüttungsgleichen Erträgen vgl. oben Teil 1 Abgeltungsbesteuerung ausschüttungsgleicher Erträge bei Thesaurierungsfonds.

				
				Steuerstrategie 23

				Bei im Auslandsdepot verwahrten ausländischen thesaurierenden Fonds wird keine deutsche Abgeltungsteuer einbehalten. Daher können auch die vom Fonds gezahlten Quellensteuern nicht auf die jährlich zu versteuernden ausschüttungsgleichen Erträge angerechnet werden. Der Kapitalanleger ermittelt mit Hilfe des „e-Bundesanzeigers“ die für seinen Fonds maßgebliche Summe der gezahlten ausländischen Quellensteuern und macht diese in der Steuerveranlagung geltend. Er vermeidet somit eine Doppelbesteuerung. Näheres hierzu auch im Teil 11 Abschnitt Gezahlte ausländische Quellensteuern bei Investmentfonds.

				

				Werden ausländische Thesaurierungsfonds von einem inländischen Kreditinstitut verwahrt, hat dieses den Abgeltungsteuerabzug vorzunehmen, wenn Ausschüttungen erfolgen.[59] Unter die Abgeltungsteuer fallen in solchen Fällen auch ausländische Erträge (ausländische Dividenden). Im Fall der vollständigen Ertragsthesaurierung erfolgt während der Haltedauer der Fondsanteile durch ein inländisches Kreditinstitut kein Abgeltungsteuerabzug. Der Fondsanleger ist hierbei allerdings verpflichtet, die ausschüttungsgleichen Erträge in seiner Einkommensteuererklärung mit aufzunehmen.

				
				Steuerstrategie 24

				Ausländische Thesaurierungsfonds können besonders für Altersvorsorge-Sparer interessant sein. Ausländische Thesaurierungsfonds lassen sich mit Hilfe der ISIN (der International Securities Identification Number) schnell erkennen. Beginnt die ISIN des Fonds nicht mit DE, handelt es sich um einen ausländischen Fonds.

				

				Werden ausländische Thesaurierungsfonds in ein inländisches Wertpapierdepot überführt oder von einem anderen Depot einer inländischen Bank übertragen und werden die Fondsanteile anschließend veräußert, waren bisher mangels Kenntnis der Anschaffungskosten (durch die zweite Depotbank) alle seit dem 1.1 1994 angefallenen akkumulierten thesaurierten Erträge steuerpflichtig, unabhängig von der tatsächlichen Besitzzeit beim Kapitalanleger. Das JStG 2009 brachte hier eine Erleichterung. Nachdem seit Einführung der Abgeltungsteuer beim Depotwechsel die übertragende Bank der empfangenden Bank die Anschaffungskosten mitzuteilen hat,[60] ist die genannte „überhöhte“ Bemessungsgrundlage (alle akkumulierten thesaurierten Erträge seit dem 1.1.1994) in jenen Fällen entfallen, in denen die tatsächlichen Anschaffungskosten für die Fondsanteile übermittelt worden sind. Es kommt in diesen Fällen  nur noch zu einer Besteuerung der tatsächlichen thesaurierten Erträge während der Besitzzeit des Anlegers.

				
				Steuerstrategie 25

				Kapitalanleger wählen bei Veräußerung ausländischer thesaurierender Fonds stets die Antragsveranlagung (§ 32d Abs. 4 EStG) Dies hat folgenden Hintergrund: Bei der Veräußerung oder Rückgabe von Anteilen an ausländischen Thesaurierungsfonds ist zwar grundsätzlich die „Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge aus Anteilen an ausländischen Investmentvermögen“ der Abgeltungsteuer zu unterwerfen (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG). Diese Erträge sind also kapitalertragsteuerpflichtig und somit hat die Depotbank die Summe in der „Höhe der Kapitalerträge“ auch ausgewiesen. Eine materielle Steuerpflicht besteht allerdings nicht, da diese Erträge ja bereits mit dem Veräußerungsgewinn versteuert wurden. Der Kapitalanleger zieht also diese Summe im Rahmen der Einkommensteuererklärung von der „Höhe der Kapitalerträge“ ab.

				

				Zwar ist die inländische Depotbank bei Verwahrung der ausländischen thesaurierenden Investmentfonds im Inlandsdepot verpflichtet, den Veräußerungserlös, welchen es der Abgeltungsteuer unterwirft, um die während der Besitzzeit als zugeflossen geltenden ausschüttungsgleichen Erträge zu mindern (§ 8 Abs. 5 Satz 3 InvStG). In der Praxis werden aber häufig vorläufige oder falsche Thesaurierungen ausgewiesen. In vielen Fällen übernehmen die Banken oftmals nur vorläufige Werte.

				
				Steuerstrategie 26

				Der Kapitalanleger geht auf Nummer sicher und ruft die maßgeblichen Daten im e-Bundesanzeiger (www.ebundesanzeiger.de) ab. In allen Fällen sollte der Kapitalanleger die von der Bank angesetzten Werte prüfen, ob es sich dabei um vorläufige Werte handelt oder ob überhaupt Thesaurierungen von den Veräußerungsgewinnen abgezogen worden sind. Zum Nachweis der jährlichen Besteuerung der ausschüttungsgleichen Erträge wird in der Literatur die Bildung eines steuerlichen Ausgleichspostens empfohlen.[61]

				

				Ausblick

				Bislang gilt: Echt thesaurierende Fonds erhöhen den Wert des Investmentanteils und sind erst beim Verkauf des Anteils zu versteuern. Bei ausschüttenden Fonds unterliegen die Erträge jährlich der Besteuerung. Bei thesaurierenden Auslandsfonds behält die ausländische Fondsgesellschaft zudem keine Abgeltungsteuer ein. Anleger sind verpflichtet, die fiktiven Jahreserträge selbst in der Steuererklärung zu deklarieren. Die hessische Landesregierung arbeitet nach Medienberichten gerade an einer Reformierung der Besteuerung von Investmentfonds. Ziel ist es dabei, ausländische Fonds wie inländische steuerlich gleich zu behandeln. Anleger eines Investmentfonds sollen das zu versteuern haben, was bei ihnen tatsächlich ankommt. Damit zielt die hessische Landesregierung auf ein Cashflow-Prinzip ab. Thesaurierende Fonds, die Gewinne nicht ausschütten, sondern direkt reinvestieren, sollen ausschüttenden Fonds möglichst gleichgestellt werden. Hinzu käme, dass ausländische Investmentfonds nicht so häufig und intensiv geprüft werden wie solche, die im Inland aufgelegt werden. Dadurch würden ausländische Fonds begünstigt. 

				
				Steuerstrategie 27

				Inwieweit diese Gedanken in die künftige Steuergesetzgebung ihren Niederschlag finden, bleibt abzuwarten. Vorausschauende Kapitalanleger richten ihre Portfoliostruktur dementsprechend aus und kalkulieren ggf. weitere Steuern in die Renditerechnung ein.

				

				Steuerstrategien für als private Veräußerungsgeschäfte zu qualifizierende Kapitalanlagen

				Allgemeines

				Als private Veräußerungsgeschäfte gelten (§ 23 Abs. 1 EStG):

				
						Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (z. B. Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht), bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden[62];

						Veräußerungsgeschäfte bei anderen Wirtschaftsgütern, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. Wird allerdings ein solches Wirtschaftsgut als Einkunftsquelle genutzt und werden zumindest in einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt, erhöht sich der Zeitraum auf zehn Jahre. Davon ausgenommen sind Veräußerungen von Gegenständen des täglichen Gebrauchs. 

				

				Private Veräußerungsgeschäfte unterliegen der Tarifbesteuerung (Besteuerung zum individuellen Steuersatz des Veräußerers), wenn der Behaltenszeitraum innerhalb der maßgeblichen steuerpflichtigen Behaltensfristen liegt.

				
				Steuerstrategie 28

				Die Freigrenze für die Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte beträgt weniger als 600 €. Sofern diese Grenze von unter 600 € (also bis zu 599,99 €) in einem Kalenderjahr durch ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft überschritten wird, sollte dies nach Möglichkeit ins nächste Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) verschoben werden.

				

				Steuerbemessungsgrundlage 

				Bemessungsgrundlage für die Besteuerung ist der Gewinn. Dieser errechnet sich aus dem Unterschied zwischen Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungskosten/Herstellungskosten und den Werbungskosten andererseits. Mit dem Jahressteuergesetz 2009 erfuhr die Veräußerungsgewinnbesteuerung von als Einkunftsquelle genutzten Wirtschaftsgütern noch eine weitere Verschärfung. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns müssen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten auch die getätigten Abschreibungen gekürzt werden.[63] Damit ergibt sich stets ein um die steuerliche Abschreibung (AfA) gekürzter Abzugsbetrag vom Veräußerungspreis (abzüglich der Veräußerungskosten). Die Steuervorteile durch getätigte Abschreibungen werden somit bei Veräußerung wieder neutralisiert, soweit der Veräußerungspreis über den fortgeführten Buchwerten liegt.

				
				Steuerstrategie 29

				Bei Veräußerung von zur Einkünfteerzielung genutzten abnutzbaren Wirtschaftsgütern, für die steuerliche AfA in Anspruch genommen worden ist, sollte daher der Zeitraum von Anschaffung bis zur Veräußerung außerhalb der steuerlichen Mindestbehaltefrist liegen. Sonst verliert der Kapitalanleger die vergangenen durch die AfA erreichten Steuervorteile rückwirkend wieder.

				

				Fremdwährungsanlagen

				Investiert ein Kapitalanleger in Fremdwährungen, gilt der Kauf und Verkauf der Fremdwährung als privates Veräußerungsgeschäft. Werden die Auslandsdevisen länger als ein Jahr im Privatvermögen gehalten, ist ein eventueller Kursgewinn steuerfrei. Voraussetzung ist, dass mit den Fremdwährungsanlagen keine Zinserträge erwirtschaftet wurden.

				
				Steuerstrategie 30

				Kapitalanlagen in Fremdwährungen sollten stets auf einem zinslosen Fremdwährungskonto geführt werden. Denn wird ein Wirtschaftsgut mindestens in einem Kalenderjahr als Einkunftsquelle genutzt, verlängert sich der steuerpflichtige Spekulationszeitraum von normalerweise einem Jahr auf zehn Jahre. Daher sind zinslose Fremdwährungsanlagen steuerlich die bessere Wahl! (vgl. auch unten Abschnitt: Steuerstrategien für Investments in ausländische Währungen)

				

				Kunstgegenstände

				Für Kunstgegenstände geltend die für private Veräußerungsgeschäfte maßgeblichen Behalte- bzw. Veräußerungsfristen. 

				Investments in physische Gold- und Edelmetallanlagen

				Investments in physische Edelmetalle fallen in die Kategorie der privaten Veräußerungsgeschäfte. Erträge aus physischen Gold- und Edelmetallinvestments unterliegen nicht der Abgeltungsteuer; werden die Erträge außerhalb der für private Veräußerungsgeschäfte maßgeblichen Veräußerungsfristen realisiert, unterliegen sie keiner Besteuerung. Näheres hierzu vgl. nachfolgend: Steuerstrategien für Gold- und Edelmetallanlagen.

				Steuerstrategien für Gold- und Edelmetallanlagen

				Allgemeines

				Gold- und Edelmetallanlagen unterteilen sich im Wesentlichen in folgende Anlagearten: Aktien und Anteilscheine aus dem Geschäftsbereich Gold- und Edelmetallexploration, Anleihen, Zertifikate, ETFs, Gold-Fonds und Kommanditanteile sowie der Direktanlage in Gold und Edelmetalle. Aus steuerlicher Sicht gilt im Einzelnen:

				Aktien und Anteilscheine

				Gewinne aus der Beteiligung an einem Gold fördernden Unternehmen, also einer Minen- oder Explorationsgesellschaft unterliegen der Abgeltungsteuer. Gewinne sind mit Verlusten aus weiteren Aktientransaktionen verrechenbar, ebenso Verluste mit Gewinne aus sonstigen Aktienverkäufen. 

				Goldanleihen

				Goldanleihen fallen unter die Kategorie der Inhaberschuldverschreibungen. Sie verbriefen im Regelfall einen physischen Anspruch auf Lieferung von Gold. Das Bundesfinanzministerium (BMF) behandelt Goldanleihen einkommensteuerlich wie sonstige Anleihen. Das heißt: Veräußert ein Kapitalanleger Inhaberschuldverschreibungen, die einen Lieferanspruch auf Gold oder einen anderen Rohstoff verbriefen und durch Gold oder einen anderen Rohstoff in physischer Form nicht gedeckt sind, stellen Veräußerungsgewinne abgeltungsteuerpflichtige Einkünfte i. S. des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG dar. Entsprechendes gilt nach Auffassung des BMF bei verbrieften Ansprüchen, die börsenfähige Wertpapiere darstellen, auch wenn der Lieferanspruch in physischer Form gedeckt ist.[64]

				
				Steuerstrategie 31

				Diese Auffassung der Finanzverwaltung ist umstritten. In der Literatur wird die Gegenmeinung vertreten, dass Inhaberschuldverschreibungen, die einen Lieferanspruch auf einen zugrunde liegenden Rohstoff verbriefen, steuerlich so zu behandeln sind, als ob der Anleger den Rohstoff direkt gekauft hätte. Danach wären Kursgewinne aus der Veräußerung von Inhaberschuldverschreibungen nach einer Haltedauer von mehr als einem Jahr (Spekulationsfrist) steuerfrei. Das Bundesfinanzministerium setzt jedoch Inhaberschuldverschreibungen (oder auch Zertifikate genannt), welche lediglich einen Geldanspruch beinhalten, mit solchen gleich, die dem Anleger ein Recht auf Lieferung der Ware verbriefen. Ein Einspruch gegen diese Auffassung lohnt in allen Fällen!

				

				Das bei Einlösung gelieferte physische Gold gilt als zu diesem Zeitpunkt angeschafft. Ein Gewinn aus einer späteren Veräußerung dieses Goldes lässt sich steuerfrei realisieren, wenn die Veräußerung nach mehr als einem Jahr seit der Einlösung des Lieferanspruchs erfolgt. 

				Gold-Zertifikate

				Ein Gold-Zertifikat stellt ebenfalls eine Inhaberschuldverschreibung dar, die einen Zahlungsanspruch in Abhängigkeit von der Goldpreisentwicklung verbrieft. Im Unterschied zu einer Goldanleihe ist ein Zertifikat nicht durch physisches Gold gedeckt und es gibt auch keinen Lieferanspruch. Bei Gold-Zertifikaten muss wie bei Zertifikaten allgemein unterschieden werden zwischen:

				
						Vollrisikozertifikaten: Wurden solche Papiere ab dem 14.3.2007 gekauft und bisher noch nicht veräußert (Stichtag war der 30.6.2009), unterliegen Gewinne der Abgeltungsteuer.

						Garantiezertifikate: Für Garantiezertifikate sowie für sonstige Schuldverschreibungen, die nach altem Recht als Finanzinnovation klassifiziert worden sind (u.a. Floater, Gleitzins-, Stufenzinsanleihen, Zerobonds, kurz gesagt alle Wertpapiere i.S. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4a bis d EStG a.F.), gilt kein Bestandsschutz. Damit unterliegen Veräußerungsgewinne aus solchen Anlagen unabhängig von einer Anschaffung vor 2009 der Abgeltungsteuer. Hintergrund für die mit dem JStG 2009 beschlossene Beseitigung eines Bestandsschutzes für diese Anlageart ist die neue Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Der BFH hat Erträge aus solchen Anlagen teilweise als Termingeschäft und – soweit die Garantie reicht – als Kapitalforderung eingestuft. Der Gesetzgeber wollte diesen Aufteilungsgrundsatz nicht in die Abgeltungsbesteuerung übernehmen und hat Investments in Gold-Zertifikate als Ganzes der Besteuerung unterworfen.

				

				Gold-Fonds

				Bei Gold-Fonds ergeben sich gegenüber der Besteuerung von Gewinnen aus Investmentfondsanteilen keine Besonderheiten.

				Gold-ETF

				Bei dieser Anlageform handelt es sich um börsennotierte Fondsanteile, deren Wertentwicklung an einen vom Goldpreis abhängigen Index gekoppelt sind. Der wichtigste Unterschied zur Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von Gold-Zertifikaten ist, dass alle bis zum 31.12.2008 angeschafften ETF-Anteile der Altbestandsregelung unterliegen und steuerfrei veräußert werden können, während bei Zertifikaten der 14.3.2007 maßgeblicher Stichtag war.

				Die Besteuerung solcher Fonds folgt den allgemeinen Regelungen für Investmentfonds, wobei hier – ETFs sind häufig thesaurierende Fonds – die Regelungen für die Besteuerung von ausschüttungsgleichen Erträgen besonders beachtet werden müssen.

				Physisches Gold und Edelmetalle

				Investments in physisches Gold und physische Edelmetallanlagen aller Art unterliegen den steuerlichen Vorschriften für private Veräußerungsgeschäfte. Gewinne aus der Veräußerung physischer Edelmetalle unterliegen nur dann der Einkommensteuer, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung mehr als ein Jahr beträgt. Liegt kein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft vor, entfällt eine Besteuerung, sowohl im Bereich der Schedulensteuer (Abgeltungsteuer) als auch im Bereich der Tarifbesteuerung. Erfolgt die Veräußerung binnen oder innerhalb eines Jahres, liegt ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft vor (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG).

				Beteiligung an vemögensverwaltenden Kommanditgesellschaften 

				Beteiligungen an Gold- und Edelmetallvermögen verwaltenden Kommanditgesellschaften stehen „echten“ Edelmetallanlagen gleich. Bei einem Investment in vermögensverwaltende Kommanditgesellschaften wird der Anleger als Mitgesellschafter direkter Besitzer des Edelmetalls. Ein Emittentenrisiko gibt es bei einer derartigen Fondskonzeption nicht. Denn das Kapital einer vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft besteht ausschließlich aus Eigenkapital der Investoren.

				Beteiligungen an einer vermögensverwaltenden KG, die in physisches Edelmetall investiert, werden steuerlich nach den Wirtschaftsgütern beurteilt, die die vermögensverwaltende KG hält. Damit fallen Veräußerungen unter die Besteuerungsregelungen für private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Einkommensteuerlich relevante Veräußerungsgeschäfte liegen nur dann vor, wenn die Gesellschaft ihren Edelmetallbestand – ganz oder teilweise – innerhalb eines Jahres nach Anschaffung verkauft oder wenn ein Gesellschafter seinen Gesellschaftsanteil – ganz oder teilweise – veräußert. Ggf. sind Zinsen aus der variabel verzinslichen Anlage einer Liquiditätsreserve zu versteuern (abgeltungsteuerpflichtig nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG).

				Beispiel:[65]

				Anleger A investierte am 4.1.2010 5.000 € zzgl. 5 % Agio in Anteile an der SOLIT 2 Gold & Silber GmbH & Co KG (Anlage in Gold und Silber je 50/50, Investitionssumme gesamt: 5.250 €). Der Wert der Goldinvestition lag per 9.8.2011 bei 3.635 €, der Silberwert stand bei 4.790,33 €. Der Erlös aus der Veräußerung der KG-Anteile am 9.8.2011 betrug 8.425,77 €, davon waren 3.175,77 € steuerfrei. Gleiches gilt für eine alternative Auslieferung des anteiligen Gold- und Silberbestandes. 

				
				Steuerstrategie 32

				Kapitalanleger sollten vor Zeichnung einer Beteiligung an einer vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft den Gesellschaftsvertrag genau lesen. Der Gesellschaftszweck muss die Verwaltung eigenen Vermögens als Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) ohne Bildung von Sondervermögen beinhalten. Sonst findet das Investmentsteuergesetz Anwendung und es gelten die für Investmentfonds geltenden Besteuerungsregelungen. Damit könnten Gewinne nach mehr als einem Jahr Besitzdauer der KG-Anteile nicht mehr steuerfrei vereinnahmt werden. Ferner darf die Fondsgesellschaft nur für ihre Gesellschafter Edelmetalle erwerben und einlagern.

				

				Steuerstrategien für Investments in ausländische Währungen 

				Während der Kauf und Verkauf von ausländischen Währungen als privates Veräußerungsgeschäft nur innerhalb der steuerpflichtigen Behaltensfristen der Einkommensteuer (zum Tarifsteuersatz) unterliegt, sind Zinsen aus der Anlage ausländischer Währungen abgeltungsteuerpflichtig. Heimtückisch in diesem Zusammenhang ist auch, dass die verzinsliche Anlage von ausländischen Währungen – selbst bei nur geringen Tagesgeldzinsen – die maßgebliche Behaltensfrist für die Besteuerung von Gewinnen von einem Jahr auf zehn Jahre verlängert.

				Beispiele:

				
						Kapitalanleger A kauft 100.000 US-Dollar und bringt diese in der Hoffnung auf einen steigenden Dollar in den Banksafe. Nach mehr als einem Jahr veräußert er den Bestand. Der Gewinn ist steuerfrei (keine Abgeltungsteuer, keine Einkommensteuer).

						Kapitalanleger A kauft 100.000 US-Dollar und legt diese auf einem Fremdwährungskonto zu Tagesgeldsätzen von 2 % an. Nach mehr als einem Jahr veräußert er den Bestand. Der Gewinn ist steuerpflichtig, da die Devisen mindestens in einem Kalenderjahr zur Erzielung von Einkünften genutzt wurden. Die Tagesgeldzinsen unterliegen der Abgeltungsteuer.

				

				
				Steuerstrategie 33

				Weniger ist hier mehr. Kapitalanleger, die auf Fremdwährungsgewinne spekulieren, verzichten auf eine Verzinsung der Devisenbestände. Abgeltungsteuer auf die Tagesgeldzinsen fällt unabhängig davon an, ob die Devisen mit Gewinn oder Verlust veräußert werden können.

				

				Anzumerken ist, dass der Kapitalanleger im Fall eines realisierten Verlustes (wenn der US-Dollar gefallen wäre) diesen nur mit Gewinnen aus anderen steuerpflichtigen privaten Veräußerungsgeschäften hätte ausgleichen können. 

				Steuerstrategien nach Anwendung einer Ersatzbemessungsgrundlage

				Wie oben in Teil 1 gesehen, errechnet das depotführende Kreditinstitut die maßgebliche Abgeltungsteuer aus der Differenz zwischen Anschaffungskosten (inklusive der Anschaffungsnebenkosten) und dem Veräußerungserlös (abzüglich der Veräußerungskosten). Lässt sich der abgeltungsteuerpflichtige Kapitalertrag aus bestimmten Gründen nicht berechnen, z.B. weil es an Angaben über die Anschaffungskosten fehlt, was u. a. bei Depotübertragungen oder bei Leerverkäufen der Fall sein kann, berechnet das Kreditinstitut die Abgeltungsteuer unter Zuhilfenahme einer so genannten Ersatzbemessungsgrundlage.  Die Ersatzbemessungsgrundlage beträgt 30 % der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung der Wirtschaftsgüter.[66] Auf die Höhe des tatsächlich entstandenen Gewinns (oder Verlustes) kommt es nicht an.

				
				Steuerstrategie 34

				Wendet das Kreditinstitut die Ersatzbemessungsgrundlage an, sollte stets geprüft werden, ob die tatsächlichen Gewinne die Ersatzbemessungsgrundlagen über- oder unterschreiten. Im Fall des Unterschreitens sollte unter Nachweis der Anschaffungsdaten im Veranlagungswege eine Steuerkorrektur beantragt werden.

				

				Beispiel:[67]

				Der Kapitalanleger weist die Anschaffungsdaten bei einem Geschäftsvorfall (Einlösung einer Anleihe), den das Kreditinstitut mit Ersatzbemessungsgrundlage (Gewinn 300 €) abgerechnet hat, in der Veranlagung nach (Gewinn 0 €).

				Die einbehaltene Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) wird erstattet.

				Liegt hingegen der tatsächliche zu versteuernde Gewinn höher als die Ersatzbemessungsgrundlage, besteht de facto eine Verpflichtung zur Nachversteuerung des Restbetrages nach § 32d Abs. 3 EStG. Nach dieser Vorschrift wären steuerpflichtige Kapitalerträge, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, in der Einkommensteuererklärung anzugeben. Denn Abgeltungswirkung tritt nur insoweit ein, als die Kapitalerträge dem Steuerabzug unterlegen haben. Wie oben in Teil 1 bereits erwähnt: Was nicht an der Quelle bereits besteuert worden ist, muss vom Kapitalanleger selbst nacherklärt werden (§ 43a Abs. 5 Satz 1 EStG).

				
				Steuerstrategie 35

				Die Abgeltungsteuer entfaltet allerdings keinen Vorauszahlungscharakter. Es fällt nur dann und insoweit Steuer an, als dem Kapitalanleger Erträge zufließen, was besonders bei langlaufenden Nullkuponanleihen vorteilhaft sein kann.

				

				Zu keiner Erstattung von Abgeltungsteuer kommt es allerdings, wenn die Bank Verluste bescheinigt hat unter Verrechnung von mittels der Ersatzbemessungsgrundlage ermittelten Gewinnen. 

				
				Steuerstrategie 36

				Weist der Kapitalanleger hier den tatsächlichen (niedrigeren) Gewinn nach, lohnt es sich für diesen dennoch. Denn er kann seinen vortragsfähigen Verlust erhöhen und spart in Folgejahren Abgeltungsteuer.

				

				Beispiel (in Anlehnung an obiges Beispiel):[68]

				Der Kapitalanleger hat aus der Veräußerung von Anleihen außerdem Verluste in Höhe von 500 € erzielt. Die Bank bescheinigt am Ende des Kalenderjahres Verluste in Höhe von 200 €. Der Steuerpflichtige weist die Anschaffungsdaten im Rahmen der Veranlagung nach. Der tatsächliche Gewinn beträgt demnach null, sodass der Anleger neben den von der Bank bescheinigten Verlusten in Höhe von 200 € weitere Verluste in Höhe von 300 € im Rahmen der Veranlagung mit Gewinnen aus Kapitaleinkünften verrechnen kann.

				Erklärt der Steuerpflichtige keine weiteren Einkünfte aus Kapitalvermögen, wird zum Jahresende ein Verlust i.H.v. 500 € festgestellt (§ 20 Absatz 6 EStG).

				Kapitalertragsteuer wird nicht erstattet. Aber der um 300 € höhere Verlust mindert in Folgejahren die Abgeltungsteuer. 

				Steuerstrategien für Leerverkäufe

				Bei Leerverkäufen verfügt der Kapitalanleger über keinen Bestand an Aktienanteilen bzw. an Wertpapieren, für die er einen Verkaufsauftrag erteilt. Nach Übereinstimmung mit dem BMF[69] wickeln die abgeltungsteuerabzugspflichtigen Kreditinstitute Leerverkäufe wie folgt ab:

				
						Der Verkaufsauftrag wird sofort als Veräußerungsgeschäft abgewickelt. Der Verkaufsauftrag muss sofort als Veräußerungsgeschäft abgewickelt werden. Da dem Veräußerungsgeschäft kein Depotbestand und somit auch keine Anschaffungskosten gegenüberstehen, ist der Verkauf mit der Ersatzbemessungsgrundlage abzurechnen (§ 43a Absatz 2 Satz 7 EStG).

						Deckt der Kunde sich anschließend mit entsprechenden Wertpapieren ein, hat das Kreditinstitut die hierfür angefallenen Anschaffungskosten nachträglich dem Veräußerungsgeschäft zuzuordnen. Im Rahmen der Kapitalertragsteueranmeldung ist die Erhebung der Kapitalertragsteuer insoweit zu korrigieren, als anstelle des Ansatzes der Ersatzbemessungsgrundlage der tatsächliche Veräußerungsgewinn unter Berücksichtigung der tatsächlichen Anschaffungskosten anzusetzen ist. Das Erfüllungsgeschäft (Lieferung der Wertpapiere) ist steuerlich nicht relevant.

				

				
				Steuerstrategie 37

				Kann die Zuordnung des späteren Eindeckungsgeschäfts zu dem vorangehenden Veräußerungsgeschäft nicht durch das Kreditinstitut vorgenommen werden oder unterbleibt die Zuordnung, weil das Eindeckungsgeschäft in einem späteren Kalenderjahr als der Leerverkauf erfolgt, muss die Bank das Erfüllungsgeschäft als entgeltlicher Depotübertrag (§ 43 Absatz 1 Satz 4 EStG) behandeln. Die Bank setzt als Ersatzwert für den Veräußerungserlös den Börsenkurs an. Der Kapitalanleger vermeidet als Leerverkäufer eine Überbesteuerung, indem er die Zuordnung des Eindeckungsgeschäfts zu dem vorangehenden Veräußerungsgeschäft in der Veranlagung vornimmt (§ 32d Absatz 4 EStG).

				

				Nimmt das Kreditinstitut eine Zuordnung des Eindeckungsgeschäfts zu dem vorangegangenen Veräußerungsgeschäft im gleichen Kalenderjahr vor, ist im Rahmen der Kapitalertragsteueranmeldung die Erhebung der Kapitalertragsteuer insoweit zu korrigieren, als anstelle der Ersatzbemessungsgrundlage der Gewinn aus der Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und den tatsächlichen Anschaffungskosten anzusetzen ist.

				Erfolgt zunächst der Wertpapierkauf und anschließend der Wertpapierverkauf (so die Reihenfolge der Kaufverträge), wird aber die Kaufabrechnung nach der Verkaufsabrechnung verbucht (rein technisch bedingter Minusbestand), wickelt die Bank den Verkauf zunächst unter Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage (wegen fehlender Anschaffungsdaten) ab. Bei späterer Einbuchung der Anschaffungskosten erfolgt dann jedoch eine Korrekturabrechnung durch die Depotbank.

				Steuerstrategien für Vermögensübertragungen im Familienverbund

				Vermögensübertragungen auf Kinder 

				Kinder zahlen meist keine Steuern auf ihre Kapitalerträge, da sie neben ihrem eigenen Sparer-Pauschbetrag von 801 € auch den Grundfreibetrag von aktuell 8.004 € nutzen können. Für jedes Kind kann eine eigene Nichtveranlagungs-Bescheinigung (NV-Bescheinigung) beantragt werden. Liegt der Bank eine solche Bescheinigung vor, zahlt diese den Kindern ihre Kapitalerträge abgeltungsteuerfrei aus – auch wenn der Sparer-Pauschbetrag überschritten ist. Pro Kind sind 2012 bis zu 8.841 €[70] steuerfrei, sofern diese keine weiteren steuerpflichtigen Einkünfte haben. 

				
				Steuerstrategie 38

				Vermögensübertragungen auf Kinder werden durch die Neuregelung durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 dadurch begünstigt, dass es für die Beantragung von Kindergeld und die Freibeträge für volljährige Kinder ab dem Veranlagungszeitraum 2012 auf deren eigene Einkünfte und die Höhe der Einkünfte keine Bedeutung hat. Eine Anrechnung übertragener Kapitaleinkünfte auf das Kindergeld entfällt daher.

				

				Kapitalübertragungen von Eltern auf ihre Kinder stehen regelmäßig im Fadenkreuz der Finanzverwaltung und auch der Steuerfahnder. Besonders im Fokus befinden sich Familien mit minderjährigen Kindern und hohem Einkommen der Eltern. Erfolgen Vermögensübertragungen nur zum Schein, weil das Kapitalvermögen und die Erträge „familienintern“ wieder an die Eltern zurückfließen, macht das Finanzamt nicht mit. 

				
				Steuerstrategie 39

				Um bei Vermögensverlagerungen auf Kinder Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Grundsätze in der Verwaltungsanweisung der Oberfinanzdirektion Magdeburg (Az S 2252-90-St 214) zu befolgen.

				

				Nach der Verwaltungsanweisung der Oberfinanzdirektion Magdeburg müssen die Finanzämter spätestens dann nachfragen, wenn von den Eltern plötzlich im Vergleich zum Vorjahr verminderte Kapitalerträge in der Steuererklärung angegeben werden. Verdächtig macht sich auch, wer (gleichzeitig) wie aufgezeigt eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung für (minderjährige) Kinder beantragt.

				Vermögensübertragungen auf Kinder sind steuerlich nur dann unproblematisch, wenn dieser Schritt endgültig ist. Für die Steuer genügt es nicht, dass die Kinder zivilrechtlich Inhaber des übertragenen und im Namen der Eltern angelegten Geldvermögens geworden sind und diesen die Ansprüche gegen die Bank zustehen. 

				
				Steuerstrategie 40

				Das Steuerrecht knüpft den Bezug von Einnahmen aus Kapitalvermögen an das Rechtsverhältnis, auf dem die Überlassung von Kapital beruht. Das heißt, es muss der endgültige Übergang der Ansprüche gegen die Bank in das Vermögen des Kindes feststehen.

				

				Eine steuerlich anzuerkennende Vermögensübertragung auf Kinder ist nur dann vollzogen, wenn der Elternteil bei Abschluss des Vertrages über die Einrichtung eines Sparkontos für das Kind und bei der Einzahlung der Einlagen den Willen hatte, die Guthabenforderung Ihrem(n) Kind(ern) sofort zuzuwenden. Dies muss auch gegenüber der Bank erkennbar sein, beispielsweise dadurch, dass eine ausdrückliche Regelung zur Begünstigung und Gläubigerstellung des Kindes (der Kinder) getroffen wird. Jeder Hinweis, dass die Elternteile die Vermögensübertragung wieder rückgängig machen könnten, gefährdet den Steuervorteil. Daher sollte die Gläubigerschaft der Kinder an entsprechenden Bankeinlagen nicht nur z.B. in den Sparbüchern vermerkt werden. Besser ist es, durch entsprechende Eintragungen in den Kontoeröffnungsanträgen die begünstigten Kinder ausdrücklich als Gläubiger bezeichnen zu lassen. In diesem Fall ist es nach der Rechtsprechung auch unschädlich, dass die Eltern und nicht das Kind das Sparbuch bzw. die Bank-/Sparurkunden usw. aufbewahren.[71]

				Schließlich müssen für die steuerrechtliche Zurechnung der Kapitalerträge auf Kinder auch alle sonstigen Folgerungen gezogen werden, die sich aus einer endgültigen Vermögensübertragung wie unter Dritten ergeben würden. Dies setzt voraus, dass die Eltern das an ihre Kinder übertragene Vermögen und die daraus erzielten Einkünfte nur noch im Rahmen der familienrechtlichen Bestimmungen der elterlichen Vermögenssorge entsprechend verwalten. Andernfalls wird die Finanzverwaltung davon ausgehen, dass Vermögen an Kinder mit der Einschränkung übertragen worden ist, dass die Kinder zwar zivilrechtlich Inhaber des Vermögens werden sollten, der Elternteil aber im Verhältnis zu den Kindern das Vermögen weiterhin als eigenes Vermögen nutzt. Folge ist, dass das übertragene Vermögen und die Einkünfte daraus steuerrechtlich weiterhin den Eltern zuzurechnen sind.

				
				Steuerstrategie 41

				Einen vollumfänglichen Vermögensverlust müssen die Eltern nicht hinnehmen, wenn sie dem Kind (den Kindern) auferlegen, dass sie ihr Studium ganz oder teilweise aus dem übertragenen Vermögen finanzieren müssen.

				

				Nachfolgende Checkliste stellt die wichtigsten Kriterien für eine steuerlich anzuerkennende Vermögensübertragung auf Kinder dar.

				

				
					
						
								
								Kontoeröffnung

							
						

						
								
								•	Kontoeröffnung nur auf Namen des Kindes. Kind ist wirtschaftlich berechtigt

							
						

						
								
								•	Keine Vollmacht für Eltern, die über die familienrechtlichen Bestimmungen der elterlichen Vermögenssorge hinausgehen 

							
						

						
								
								Vermögensübertragung

							
						

						
								
								•	Schenkung ohne Rückübertragungsrechte

							
						

						
								
								•	Tatsächliche Vermögensübertragung

							
						

						
								
								Praktische Umsetzung wie im Schenkungsvertrag und Kontounterlagen vermerkt

							
						

						
								
								•	Vermögen wird treuhänderisch verwaltet 

							
						

						
								
								•	keine Verfügungsmacht

							
						

						
								
								•	Keine Auszahlung/Kündigung des Vermögens/Kontos durch Elternteil möglich

							
						

					
				

				

				Tabelle 6: Checkliste für eine steuerlich wirksame Übertragung von Kapitalvermögen auf Kinder

				Anzumerken ist, dass eine notarielle Beurkundung bei tatsächlicher Durchführung der Vermögensübertragung, also wenn Einzahlungen durch die Eltern auf das Konto des Kindes tatsächlich erfolgen, nicht erforderlich ist.

				Depotübertragungen auf Kinder: Auf steuerfreie Altbestände achten!

				Unentgeltliche Depotübertragungen auf Kinder haben – sofern die Vermögenstransaktionen auch steuerlich anerkannt werden sollen - zwar den unmittelbaren Kontogläubigerwechsel zur Folge, gelten allerdings nicht als „fiktiver Veräußerungstatbestand“ und lösen keine abgeltungsteuerlichen Folgen aus, sofern die Eltern der Bank gegenüber mitteilen, dass es sich bei der Kapitalübertragung um eine „unentgeltliche Übertragung“ handelt.[72]

				Steuerliche Nachteile ergeben sich aber dann, wenn Wertpapiere aus „Altbeständen“ (als Altbestand gelten solche Wertpapiere, die vor dem 1.1.2009 angeschafft worden sind) auf die Kinder übertragen werden. Denn das Datum der Einbuchung übertragener Wertpapiere bei Schenkungen gilt als Anschaffungsdatum der Wertpapiere beim Kind. Der ursprüngliche Erwerbszeitpunkt der Eltern ist unbeachtlich. Dadurch können Veräußerungsgewinne der Abgeltungsteuer unterfallen, welche ohne Übertragung unter den allgemeinen Bestandsschutz- und Übergangsregelungen steuerfrei gewesen wären. 

				Fallstricke bei Vermögensübertragungen unter Ehegatten

				Werden Wertpapiere von einem Einzeldepot eines Ehegatten auf ein Gemeinschaftsdepot der Eheleute (und umgekehrt) übertragen, findet insoweit nach Ansicht der Finanzverwaltung zwar kein Gläubigerwechsel statt, so dass es nicht zu einer fiktiven Abgeltungsbesteuerung von Wertzuwächsen (und Kursgewinnen) kommt. Werden Wertpapiere vom Einzeldepot eines Ehegatten auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten (oder umgekehrt) oder auf ein Einzeldepot des anderen Ehegatten übertragen, wertet die Finanzverwaltung den Vorgang für Zwecke des Kapitalertragsteuerabzugs als unentgeltliche Übertragung im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 5 und 6 EStG.[73]

				Doch damit allein bleiben Vermögensübertragungen unter Ehegatten von der Finanzverwaltung nicht unregistriert. Vermögensübertragungen unter Ehegatten wurden in letzter Zeit als neue Fundgrube entdeckt, aus der die Finanzverwaltung zunehmend Schenkungsteuern schöpft: die gemeinsamen Steuererklärungen der Ehegatten. Darin sind wie gesehen trotz der neuen Abgeltungsteuer in bestimmten Fällen weiterhin Kapitaleinkünfte zu erklären. Geben Ehegatten in ihrer Zusammenveranlagung alle Einkünfte, insbesondere alle Kapitaleinkünfte, ungeschmälert an, unterliegen Sie dem besonderen Augenmerk der Beamten. Dies besonders dann, wenn ein Ehegatte nur Einkünfte aus „aktiver Tätigkeit“, also aus Gewerbebetrieb, selbstständiger oder nicht selbstständiger Arbeit erklärt und Einkünfte aus Kapitalvermögen oder sonstige „passive Einkünfte“ wie solche aus Vermietung und Verpachtung ausschließlich oder überwiegend auf Rechnung des anderen Ehegatten erklärt werden. Bei solchen Gegebenheiten vermutet die Finanzverwaltung in starkem Maße schenkungsteuerpflichtige Vermögensverschiebungen unter den Ehegatten.

				Zur Steuerfalle kann die vermögensverwaltende Tätigkeit des „passiven“ Ehegatten werden, wenn der „aktive“ Ehegatte besonders hohe Einkünfte aus der aktiven Tätigkeit heraus erzielt, welche durch die laufenden Kosten für den Unterhalt der Familienmitglieder nur unwesentlich verringert werden. Folge davon ist, dass die Vermögensverhältnisse im Hinblick auf eine mögliche Schenkungsteuerpflicht besonders gründlich überprüft werden.

				
				Steuerstrategie 42

				Um den Schein unversteuerter Vermögenszuwendungen an den anderen Ehegatten durch die Zusammenveranlagung zu entkräften, sollte

				
						das laufende Gehalt des verdienenden Ehegatten auf sein eigenes Konto fließen, von dem dann die laufenden Mittel für den Familienunterhalt abgebucht und auf ein weiteres Familienkonto übertragen werden können. 

						Nicht benötigte Beträge, die zur Vermögensanlage dienen, sollten auf Konten des verdienenden Ehegatten fließen. Diese Konten dürfen nur auf den Namen des verdienenden Ehegatten lauten, kein Gemeinschaftskonto sein und schon gar nicht auf den Namen des nicht verdienenden Ehegatten lauten.

						Hat die Finanzverwaltung bereits das Vorliegen eines schenkungsteuerpflichtigen Tatbestandes aufgegriffen, kann eine schriftliche Rückgabeverpflichtung des auf den Namen des „vermögensverwaltenden“ Ehegatten lautenden Vermögens an den verdienenden Ehegatten hilfreich sein. In solchen Fällen übt der „passive“ Ehegatte nur eine Vermögensverwaltungsfunktion, eine Art Treuhänderschaft aus, kann daher nicht als mit dem Vermögen „bereichert“ angesehen werden. Der Finanzverwaltung fehlt in solchen Fällen einer der subjektiven Tatbestände für die Annahme einer steuerpflichtigen freigebigen Zuwendung.

				

				

				An Stelle einer Rückgabeverpflichtung hilft auch eine Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ehegatten über die Anlage und Verwaltung des Vermögens des verdienenden Ehegatten. Liegt eine solche vor, steht dem verdienenden Ehegatten aus dem Auftragsverhältnis regelmäßig ein Herausgabeanspruch des Vermögens und der Erträge zu. Dieser Anspruch spricht gegen eine steuerpflichtige freigebige Zuwendung.

				Wurde oder soll keine Verwaltungsvereinbarung geschlossen werden, können sich die Ehegatten auch auf § 1413 BGB berufen. Gemäß diesem ist ein Auftragsverhältnis zu unterstellen, wenn ein Ehegatte dem anderen Ehegatten sein Vermögen zur Vermögensverwaltung überlässt und der Ehegatte das Vermögen im eigenen Namen verwaltet. Voraussetzung hierfür ist aber, dass kein Ehevertrag geschlossen ist und dieses durch § 1413 BGB begründete gesetzliche Widerrufsrecht nicht ausgeschlossen worden ist. 

				Lässt sich die Finanzverwaltung auf eine solche Argumentation nicht ein und will man längere Streitigkeiten vermeiden, bleiben schließlich die „Notbremse“ der Beendigung der Zugewinngemeinschaft und die an den anderen Ehegatten übertragenen Vermögensmittel, von denen die Finanzverwaltung annimmt, es handele sich um eine freigebige Zuwendung, als Zugewinnausgleich behandelt.

				Steuerstrategien für durch Rechtsnachfolge erlangte Wertpapiervermögen 

				Einem Erben bzw. Beschenkten werden nach der „Fußstapfentheorie“ die historischen Anschaffungskosten des Erblassers/Schenkers für das übertragene abgeltungsteuerpflichtige Wertpapiervermögen zugerechnet. Veräußert der Rechtsnachfolger die übertragenen Wertpapiere, werden Wertzuwächse, die in der Zeit zwischen dem Erwerb durch den Rechtsvorgänger und dem Erbfall/der Schenkung anfallen, mit Abgeltungsteuer belastet. Gleichzeitig aber wurden dieselben Wertzuwächse der Erbschaft-/Schenkungsteuer unterworfen. Denn die Höhe des steuerpflichtigen Erwerbs für die Erbschaft- /Schenkungsteuer bemisst sich nach dem niedrigsten am Tag des Erbfalls/der Schenkung für die entsprechenden Wertpapiere im amtlichen Handel notierten Kurs (sog. gemeiner Wert, niedrigster Stichtagskurswert).[74] Der Börsenkurs ist auch maßgeblich für öffentliche Anleihen, Pfandbriefe, Obligationen, Schuldverschreibungen von Banken und Wandelschuldverschreibungen der Industrie, Aktien oder Genussscheine. Bei Investmentzertifikaten tritt anstelle des Börsenkurswerts der Rücknahmepreis. Abgezinste Wertpapiere sind mit dem Rückzahlungswert oder Rückkaufswert am Bewertungsstichtag anzusetzen. Für Bundesobligationen, Bundesanleihen oder Bundesschatzanweisungen gilt der Börsenkurswert.

				Eine Doppelbesteuerung mit Erbschaftsteuer und Abgeltungsteuer tritt vor allem in Fällen ein, in denen zur Zahlung von Erbschaftsteuer der Wertpapierbestand oder Teile davon veräußert werden müssen. 

				Die Steuerbelastung mit Abgeltungsteuer und Erbschaftsteuer wirkt sich dabei wie folgt aus:

				Beispiel:

				
					
						
								
								
								Erwerb vor dem 30.12.2008

							
								
								Erwerb nach dem 1.1.2009

							
						

						
								
								Kaufwert

							
								
								2.000.000 €

							
								
								2.000.000 €

							
						

						
								
								Wert 10 Jahre bei 5 % Durchschnittsrendite

							
								
								3.000.000 €

							
								
								3.000.000 €

							
						

						
								
								Erbschaftsteuer (StKl I = 19 %)

							
								
								570.000 €

							
								
								570.000 €

							
						

						
								
								Wert nach 10 Jahren (bei Veräußerung zur Zahlung der ErbSt) nach Erbschaftsteuer

							
								
								2.430.000 €

							
								
								2.430.000 €

							
						

						
								
								Abzug der Abgeltungsteuer nach Veräußerung komplett (28 % aus 1.000.000 €)

							
								
								
								280.000 €

							
						

						
								
								Abzug der Abgeltungsteuer bei teilweiser Veräußerung i.H.v. 570.000 € zur Zahlung der Erbschaftsteuer (28 % aus Wertzuwachs anteilig = 190.000 €)

							
								
								
								53.200 €

							
						

					
				

				

				Während für Wertpapiere aus Altbeständen somit nur die Erbschaftsteuer von 570.000 € zu zahlen ist, dem Erben also ein Nettovermögen von 2,43 Mio. verbleibt, zahlt der Erbe von abgeltungsteuerpflichtigen Wertpapieren bei Teilverkauf insgesamt 623.200 € an Steuern. Es verbleiben ihm lediglich 2,37 Mio. an Vermögen.

				Zur Vermeidung – besser gesagt zur Verminderung – einer Doppelbesteuerung mit Abgeltungsteuer und Erbschaft-/Schenkungsteuer hat der Gesetzgeber im Zuge der Gesetzgebung zur Erbschaftsteuerreform 2008 im Einkommensteuergesetz eine Neuregelung aufgenommen, die eine Doppelbelastung mit Erbschaftsteuer und Einkommensteuer (Abgeltungsteuer) zwar nicht zur Gänze vermeidet, jedoch verringert. Der neu in das Einkommensteuergesetz eingefügte § 35b sieht eine Steuerermäßigung in solchen Fällen vor, in denen beim Erben Einkünfte tatsächlich mit Einkommensteuer (Abgeltungsteuer) belastet werden, die zuvor als Vermögen oder Bestandteil von Vermögen bereits der Erbschaftsteuer unterlagen. Konkret müssen bei der Ermittlung des einkommensteuerpflichtigen Einkommens Einkünfte einbezogen worden sein, die im Veranlagungszeitraum oder in den vorangegangenen vier Veranlagungszeiträumen als Erwerb von Todes wegen der Erbschaftsteuer unterlegen haben.

				Sind gem. § 35b des Einkommensteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkommens „Einkünfte berücksichtigt worden, die im Veranlagungszeitraum oder in den vorangegangenen vier Veranlagungszeiträumen als Erwerb von Todes wegen der Erbschaftsteuer unterlegen haben, so wird auf Antrag die um sonstige Steuerermäßigungen gekürzte tarifliche Einkommensteuer, die auf diese Einkünfte entfällt“, um einen bestimmten Prozentsatz ermäßigt. Der Prozentsatz bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem die festgesetzte Erbschaftsteuer zu dem Betrag steht, der sich ergibt, wenn dem steuerpflichtigen Erwerb (§ 10 Abs. 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) die Freibeträge nach den §§ 16 und 17 und der steuerfreie Betrag nach § 5 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes hinzugerechnet werden.

				
				Steuerstrategie 43

				Die Steuerermäßigung gibt es allerdings nicht von Amts wegen. Der Erbe/Beschenkte muss hierfür einen Antrag stellen und die auf die Erbschaftsteuer anrechenbare Abgeltungsteuer im Veranlagungswege zurückholen.

				

				Hinweis: Gehören zu einem erbschaftsteuerlichen Erwerb festverzinsliche Wertpapiere, sind die bis zum Tod des Erblassers angefallenen, aber noch nicht fälligen Zinsansprüche (sog. Stückzinsen) mit ihrem Nennwert ohne Abzug der Kapitalertragsteuer anzusetzen. Fließen die Zinsen dem Erben zu, kann die dafür bei ihm entstehende Einkommensteuer nicht als Nachlassverbindlichkeit bei der Festsetzung der Erbschaftsteuer abgezogen werden. 

				
				Steuerstrategie 44

				Gegen diese kumulative Belastung mit Erbschaftsteuer und Einkommensteuer (Übermaßbesteuerung Art. 14 Abs. 1 GG) ist ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig: Az. 1 BvR 1432/10.Die Erben von Kapitalvermögen legen gegen diese doppelte Besteuerung jeweils Rechtsmittel ein gegen den Einkommensteuerbescheid und den Erbschaftsteuerbescheid und berufen sich auf das obige anhängige Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht.

				

				Vermeidung eines Abgeltungsteuerabzugs durch Nichtveranlagungs-Bescheinigung

				Kapitalanleger, die ihrer Depotbank eine sogenannte „Nichtveranlagungs-Bescheinigung“ (NV-Bescheinigung) vorlegen können, erhalten sämtliche Kapitalerträge abgeltungsteuerfrei. Durch eine „Nichtveranlagungs-Bescheinigung“ (NV-Bescheinigung) des zuständigen Wohnsitzfinanzamts weisen Kapitalanleger ihrer Bank nach, dass eine Veranlagung zur Einkommensteuer für sie voraussichtlich nicht in Betracht kommt.

				
				Steuerstrategie 45

				NV-Bescheinigungen haben im Grunde dieselbe Wirkung wie ein Freistellungsauftrag. Die NV-Bescheinigung geht allerdings weiter, denn die Bank zieht auch dann keine Abgeltungsteuer ab, wenn der Sparer-Pauschbetrag überschritten ist.

				

				Die Beantragung einer NV-Bescheinigung ist für jeden Kapitalanleger sinnvoll, der Kapitaleinkünfte über dem Sparer-Pauschbetrag von 801 € erzielt, jedoch mit seinem zu versteuernden Einkommen den Grundfreibetrag nicht überschreitet. Eine NV-Bescheinigung kann beantragen, wer voraussichtlich ein zu versteuerndes Einkommen von nicht mehr als – für 2012 – 8.004 € (Grundfreibeträge) im Jahr erzielt. 

				Weitere Voraussetzung für die Ausstellung einer NV-Bescheinigung ist, dass auch im Fall der Günstigerprüfung[75] keine Steuer entsteht. Diese durch das Jahressteuergesetz 2009 in das Gesetz eingefügte Bedingung[76] stellt damit klar, dass die Finanzverwaltung eine NV-Bescheinigung nur unter der Bedingung ausstellt, dass auch unter Berücksichtigung der Kapitalerträge keine Veranlagung zur Einkommensteuer in Betracht kommt.

				Die NV-Bescheinigung ist für drei Jahre gültig. Liegen die Einkünfte über der Grenze, ist die NV-Bescheinigung an das Finanzamt zurückzugeben.

				
				Steuerstrategie 46

				Rentner und Eltern, die Kapitalvermögen den Kindern übertragen haben, sollten prüfen lassen, ob eine NV-Bescheinigung beantragt werden kann. Arbeitnehmer erhalten wegen der Möglichkeit einer Antragsveranlagung[77] allerdings keine NV-Bescheinigung. Das Antragsformular für eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung ist erhältlich im Internet unter: https://www.formulare-bfinv.de (Stichworte: Formularcenter, Bürger, Steuern im Inland).
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				Teil 3: Entstehung und Abwehr der Abgeltungsteuer bei Depotübertragungen

				Mit Depotübertragungen lösen Anleger oft unbewusst Abgeltungsteuern aus. Mit der richtigen Gestaltung können unnötige Steuern vermieden werden. 

			

		

	
		
			
				

				Depotübertragungen im Inland bei Kontogläubigeridentität

				Wechselt ein inländischer Kapitalanleger innerhalb Deutschlands das Kreditinstitut bzw. seine Depotbank und lässt er Wertpapiere auf das in seinem Namen neue eröffnete Depot übertragen (Kontogläubigeridentität), ist die abgebende Bank verpflichtet, der empfangenden Bank die jeweiligen Anschaffungsdaten der übertragenen Wertpapiere zu übermitteln.[78] Dies dient der richtigen Ermittlung der Kapitalerträge und der Abgeltungsteuer, wenn der Kapitalanleger Wertpapiere aus dem übertragenen Depot veräußert. Werden bei einem Depotwechsel die Anschaffungsdaten nicht übermittelt, hat das aufnehmende Kreditinstitut bei Veräußerung die Abgeltungsteuer aus der Ersatzbemessungsgrundlage in Höhe von 30 % der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung anzusetzen (Strafbesteuerung).[79]

				Depotübertragungen im Inland bei Kontogläubigerwechsel

				Für Zwecke der Abgeltungsteuer gilt die Übertragung der von einer inländischen Bank (einer auszahlenden Stelle) verwahrten oder verwalteten Wertpapiere auf einen anderen Gläubiger grundsätzlich als Veräußerung dieser Wertpapiere mit der Folge, dass ein eventueller Veräußerungserlös der Abgeltungsteuer unterliegt.[80] Als Bemessungsgrundlage für die Abgeltungsteuer (Veräußerungspreis) gilt der Börsenkurs zum Zeitpunkt der Übertragung als Einnahme aus der Veräußerung, wobei die Kreditinstitute jeweils auf den Börsenkurs des Vortags der Ausbuchung bzw. Einbuchung zurückgreifen. Bei nicht börsennotierten Inhaber-Schuldverschreibungen wird mangels Börsenkurs der von der emittierenden Stelle festgestellte Wert angesetzt. Bei Investmentfondsanteilen gilt der Rücknahmepreis bzw. der Börsen- oder Marktpreis.[81]

				Analog gelten diese Wertansätze beim neuen Gläubiger als Anschaffungskosten; das übernehmende Kreditinstitut hat diese entsprechend anzusetzen.[82] Werden bei dem Depotwechsel die Anschaffungsdaten nicht übermittelt, hat das aufnehmende Kreditinstitut analog der Regelung beim Depotwechsel unter Kontogläubigeridentität bei Veräußerung die Abgeltungsteuer von 30 % der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung zu bemessen (Ersatzbemessungsgrundlage).[83] 

				Eine Ausnahmeregelung gilt allerdings für Erbschaften und Schenkungen. Bei einem unentgeltlichen Erwerb von Wertpapieren im Wege der Einzelrechtsnachfolge werden dem Erwerber bei der Ermittlung des abgeltungsteuerpflichtigen Gewinns die Aufwendungen des Rechtsvorgängers zugerechnet, d.h. der Erbe/Beschenkte rechnet die historischen Anschaffungskosten des Erblassers/Schenkers bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Abgeltungsteuer dem Veräußerungserlös (und den Veräußerungskosten) gegen.[84]

				
				Steuerstrategie 47

				Kapitalanleger als Gläubiger oder die Erben teilen der Bank sofort mit, dass es sich bei der Kapitalübertragung um eine „unentgeltliche Übertragung“, also eine Schenkung oder eine Erbschaft handelt. Dann zieht die Bank keine Abgeltungsteuer auf einen „fiktiven“ Veräußerungsvorgang ab.[85] Der Erbe/Beschenkte spart so erstmal die Kapitalertragsteuer und muss sich diese nicht in dem im folgenden Kalenderjahr durchzuführenden Veranlagungsverfahren wieder rückerstatten lassen.

				

				Um Missbrauchsfälle zu unterbinden, obliegt der Geschäftsbank in diesem Fall die Pflicht, die Depotübertragung und den dazugehörigen Depotbestand an das für sie zuständige Betriebsstättenfinanzamt zu melden;[86] im internen Amtswege wird dann geprüft, ob die Kapitalübertragung der Erbschaft- oder Schenkungsteuer unterliegt. Nicht gemeldet werden müssen Übertragungen von Altbeständen, die nicht der Abgeltungsteuer unterliegen.

				
				Steuerstrategie 48

				Eine Erbschaft stellt keinen Neuerwerb dar. Die Erben treten vielmehr in die Rechtsstellung des Erblassers ein. Ereignet sich der Erbfall nach dem 31.12.2008 und sind Bestandteil des Nachlasses Wertpapiere, die vor der Abgeltungsteuereinführung (also vor dem 1.1.2009) erworben wurden, können diese vom Erben im Erwerbszeitpunkt steuerfrei veräußert werden, sofern zu diesem Zeitpunkt bereits die einjährige Spekulationsfrist überschritten ist. Für Zertifikate, welche nur einen eingeschränkten Bestandsschutz genießen, gilt analog: Der Erbe tritt in die Rechtsstellung des Erblassers ein; es gelten dieselben Bedingungen.

				

				Depotübertragungen aus dem Ausland

				Handelt es sich bei der übertragenden Stelle um eine Bank oder ein Kreditinstitut mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens, kann der Kapitalanleger den zu erbringenden Nachweis der Anschaffungsdaten nur durch eine Bescheinigung des ausländischen Instituts erbringen.[87] Ein eigener Nachweis durch Kaufabrechnungen der Bank ist unzulässig und es tritt im Fall der Veräußerung der übertragenen Wertpapiere eine Steuererhebung mittels der Ersatzbemessungsgrundlage ein. Das heißt, die Abgeltungsteuer ist aus 30 % der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung zu berechnen.[88]

				
				Steuerstrategie 49

				Unterschreiten die tatsächlichen Veräußerungsgewinne die Ersatzbemessungsgrundlage, wird sich im Regelfall die Führung eines Nachweises bei der Depotübertragung vom Ausland ins Inland lohnen. Übersteigen die tatsächlichen Veräußerungsgewinne hingegen die Ersatzbemessungsgrundlage, wäre der Kapitalanleger zu einer Nacherklärung im Prinzip verpflichtet (vgl. auch Abschnitt: Steuerstrategien nach Anwendung einer Ersatzbemessungsgrundlage).
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				Teil 4: Steuerstrategien zur optimalen Verlustverrechnung

				Der Gesetzgeber hat eine vorrangige Verrechnung abgeltungsteuerpflichtiger Altverluste zugelassen. Dieses Privileg gilt noch bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2013.

			

		

	
		
			
				

				Allgemeines

				Für Verluste aus abgeltungsteuerpflichtigen Wertpapiergeschäften gelten besondere Verlustverrechnungsregelungen: Während Verluste mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten beliebig verrechnet werden können (z.B. die Verluste aus der Vermietung mit Gewinnen aus einer selbstständigen oder nichtselbstständigen Tätigkeit), dürfen Verluste aus der Einkunftsart Kapitalvermögen nur mit solchen Gewinnen verrechnet werden, das heißt nur im Rahmen derselben Einkunftsart „Kapitalvermögen“. Eine Verrechnung von Spekulationsverlusten mit anderen Einkunftsarten (also z.B. mit Einkünften aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Arbeit) ist nicht möglich. 

				Ebenso wenig können Verluste aus Wertpapierveräußerungsgeschäften mit Gewinnen aus früheren Jahren verrechnet werden.[89] Realisierte Verluste mindern somit nur die Einkünfte, die der Kapitalanleger in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Kapitalvermögen erzielt.[90]

				
				Steuerstrategie 50

				Zum Jahresende macht der Kapitalanleger einen Depotcheck. Wurden bislang mehr Gewinne als Verluste erwirtschaftet und möchte der Kapitalanleger die Gewinne durch Verluste steuerneutralisieren, verkauft er zum Jahresende jene Wertpapiere, die unter dem Kaufkurs notieren. Mit den realisierten Verlusten werden die aufgelaufenen Gewinne steuerneutralisiert – innerhalb der möglichen Verlustverrechnungsmöglichkeiten (siehe nachfolgende Ausführungen). Ist der Kapitalanleger von einem langfristigen Erfolg eines Wertpapiers überzeugt, kauft er dieses unmittelbar nach Veräußerung wieder zum (nahezu) selben Börsenkurs. Werden aus der Wiederveräußerung der wiedergekauften Wertpapiere Gewinne erwirtschaftet, müssen diese erst in einem darauffolgenden Veranlagungszeitraum versteuert werden. So verlagert der Kapitalanleger steuerpflichtige Gewinne in nachfolgende Jahre. Es entstehen lediglich zusätzliche An- und Verkaufspesen.

				

				Verlustverrechnung in Schritten

				Die Verlustverrechnung erfolgt in folgenden Schritten:

				
						Schritt 1: Verrechnung in den „Verlustverrechnungstöpfen“

				

				Zu beachten ist dabei, dass die Kreditinstitute für Aktienverluste wegen eingeschränkter Verlustverrechnungsmöglichkeiten einen eigenständigen Verlustverrechnungstopf bilden.

				Im Einzelnen werden in die Verlustverrechnungstöpfe eingestellt:

				
					
						
								
								
								Verrechnungstopf 1 (Allgemein)

							
								
								Verrechnungstopf 2 (nur Aktien)

							
						

						
								
								Zinsen, Stückzinsen (erhaltene)

							
								
								X

							
								
						

						
								
								Gezahlte Stückzinsen

							
								
								X

							
								
						

						
								
								Dividenden

							
								
								X

							
								
						

						
								
								Veräußerungsgewinne/Verluste aus Wertpapiergeschäften (ohne Aktien)

							
								
								X

							
								
						

						
								
								Veräußerungsgewinne/Verluste aus Aktientransaktionen

							
								
								
								X

							
						

						
								
								Einlösungen/Rückgabe von Wertpapieren, Fondsanteilen

							
								
								X

							
								
						

						
								
								Bezugsrechte

							
								
								X

							
								
						

						
								
								Stillhalterprämien

							
								
								X

							
								
						

						
								
								Termingeschäfte, Optionsgeschäfte (Gewinne/Verluste)

							
								
								X

							
								
						

						
								
								Verrechnungsergebnis 

								Topf-Saldo

							
								
								Positiv (wenn positiv wird Abgeltungsteuer fällig, auch wenn Verlusttopf 2 negativ)

							
								
								Negativ (Verlustvortrag durch die Bank oder Verlustbescheinigung und Schließung des Topfes)

								Bei Bescheinigung Veranlagung zum Abgeltungsteuersatz (siehe unten Schritt 2, 3)

							
								
								Positiv (Abgeltungsteuer, oder Verrechnung mit Alt-Verlusten in der Steuerveranlagung möglich, wenn keine Alt-Verluste, dann Verrechnung mit negativem Verlusttopf 1 möglich) (aber nicht umgekehrt)

							
								
								Negativ (Verlustvortrag durch die Bank oder Verlustbescheinigung und Schließung des Topfes)

							
						

					
				

				

				Tabelle 7: Verlustverrechnung aus Aktien und sonstiger Wertpapiere im Überblick

				Mit der Verlustverrechnungstopfregelung soll gewährleistet werden, dass insbesondere auch bei Bezug von mit ausländischer Quellensteuer vorbelasteten Dividenden, von gezahlten Stückzinsen oder bei Veräußerungsverlusten die Abgeltungsteuer einbehalten wird. 

				Die Verrechnung von Erträgen und Verlusten in den Verlustverrechnungstöpfen erfolgt von den Banken im Einvernehmen mit den Finanzbehörden unter Einbezug eines vom Kreditinstitut intern für jeden Kunden geführten Steuerverrechnungskontos. Dieses Konto gilt als steuerlicher Ausgleichsmechanismus, um unabhängig von der Reihenfolge der Erträge und Verluste einen gleichmäßigen Abgeltungsteuerabzug zu gewährleisten.

				Ohne Steuerverrechnungskonto kann es nämlich zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Abgeltungsbesteuerung kommen, je nachdem, ob zuerst Verluste oder Erträge anfallen. Erfolgt z.B. zunächst ein positiver Ertrag, auf den Abgeltungsteuer einbehalten wird, und entsteht erst anschließend ein negativer Ertrag, wäre dieser Verlust in den Verlustverrechnungstopf einzustellen. Erzielt ein Kapitalanleger aber zunächst einen Verlust und anschließend einen abgeltungsteuerpflichtigen Kapitalertrag, würde sofort eine Verrechnung über den Verlustverrechnungstopf erfolgen, so dass insoweit keine Kapitalertragsteuer anfällt.

				Das interne Steuerverrechnungskonto ermöglicht es hier, einem Kapitalanleger im ersten Fall (zuerst abgeltungsteuerpflichtiger Ertrag, dann Verlust) eine Steuergutschrift aus einer nachträglichen Verrechnung mit dem Verlusttopf zu erteilen. Hierzu nehmen die Kreditinstitute unterjährig (zu bestimmten Stichtagen oder auch täglich bzw. mit jedem neuen Geschäftsvorfall) einen Abgleich vor und erstatten ihrem Kunden einen etwaigen sich ergebenden positiven Steuersaldo.

				
						Schritt 2: Übertrag ins nächste Kalenderjahr 

				

				Lassen sich die Verluste im Verlustverrechnungstopf mangels ausreichender Erträge in einem Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) nicht ausgleichen, kann der Kapitalanleger die Verluste in das nächste Kalenderjahr vortragen lassen. Dies geschieht automatisch von Gesetzes wegen, d.h. die depotführende Bank erledigt das für den Kapitalanleger.[91] 

				
						Schritt 3: Alternativ – Verlustbescheinigung

				

				Alternativ zum gesetzlich vorgesehenen „automatischen Verlustvortrag“ besteht die Möglichkeit, nicht ausgeglichene Verluste von der depotführenden Bank (der auszahlenden Stelle) auf amtlichem Muster bescheinigen zu lassen.

				
				Steuerstrategie 51

				Kapitalanleger mit mehreren Wertpapierkonten/Depots bei inländischen Banken prüfen spätestens bis Anfang Dezember ihre Depots auf Gewinne und Verluste. Bleibt bei einem Depot ein Verlust übrig (d.h. in dem für das Wertpapierdepot maßgeblichen Verlustverrechnungstopf befinden sich nicht mit Gewinnen verrechenbare Verluste, weil die Verluste überwogen haben), beantragt der Kapitalanleger für dieses Verlustdepot bis zum 15.12. eines jeden Jahres eine Verlustbescheinigung.[92] Mit dieser rechnet der Kapitalanleger im Steuerveranlagungsverfahren Gewinne aus den anderen Wertpapierdepots mit den bescheinigten Verlusten auf. Zuviel bezahlte Abgeltungsteuer wird so zurückgeholt!

				

				Wurde ein Antrag auf Verlustbescheinigung gestellt, enthält die Jahressteuerbescheinigung der Bank die Positionen „Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes“ jeweils getrennt nach „Verluste ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien“ („Sonstige“) und „Verluste aus der Veräußerung von Aktien“ („Aktien“). Damit kann eine Verrechnung mit anderen Kapitalerträgen aus Depots bei anderen Kreditinstituten vorgenommen werden, im Rahmen des Zulässigen („Aktienverluste“ mit „Aktiengewinne“ und die „Sonstigen“ mit sonstigen Erträgen). 

				Die Verlustbescheinigung führt dazu, dass die (bescheinigten) Verluste ihre Bindungswirkung an die bei dem ausstellenden Kreditinstitut unterhaltenen Kapitalanlagen verlieren. Ein Verlustübertrag ins nächste Kalenderjahr durch das bescheinigende Kreditinstitut entfällt in diesem Fall. 

				Eine Verlustbescheinigung ist allerdings nicht möglich, wenn der Kapitalanleger sein Wertpapierdepot auf ein anderes Kreditinstitut überträgt und dieses der neuen depotführenden Stelle auf Verlangen des Kunden den nicht ausgeglichenen Verlust mitteilt.[93]

				
				Steuerstrategie 52

				Kapitalanleger, die die Formalitäten der Beantragung einer Verlustbescheinigung mit dem anschließend notwendigen Steuerveranlagungsverfahren für die Kapitaleinkünfte scheuen, sollten alternativ alle Wertpapieranlagen auf ein Kreditinstitut zusammenfassen.

				

				Bei Tod eines Kontoinhabers erfolgt eine Schließung der Verlustverrechnungstöpfe durch das Kreditinstitut. Für diesen Fall stellt das Kreditinstitut eine Verlustbescheinigung aus. Ein an sich erforderlicher Antrag auf Ausstellung einer solchen (siehe oben) gilt in diesem Fall ausgestellt. Analog wie beim Tod des Kontoinhabers hat das Kreditinstitut bei der Kontoschließung zu verfahren, sofern kein Antrag auf Verlustmitteilung an das neue Kreditinstitut gestellt wird.[94]

				Was bei einem Depotwechsel zu beachten ist

				Lässt ein Kapitalanleger sein Wertpapierdepot auf ein anderes inländisches Kreditinstitut übertragen, ist das abgebende Kreditinstitut verpflichtet, der neuen übernehmenden Depotbank einen nicht ausgeglichenen Verlust mitzuteilen. Eine solche Mitteilung erfolgt aber nur auf Antrag und nur dann, wenn alle von der abgebenden Stelle verwahrten Wertpapiere aus allen Depots an die übernehmende Depotbank übertragen werden.[95] Eine getrennte Fortführung der beiden Verlusttöpfe (Aktienverlusttopf und allgemeiner Verlusttopf) ist dabei möglich.

				
				Steuerstrategie 53

				Ein solcher Antrag sollte in allen Fällen gestellt werden. Versäumt dies der Kapitalanleger, muss das abgebende Kreditinstitut die Verlusttöpfe am Auflösungsstichtag schließen und automatisch zum Jahresende eine Verlustbescheinigung erteilen.[96] Der Kapitalanleger muss die Verrechnung der im Altdepot angefallenen Verluste im Veranlagungswege durchführen.

				

				Besonderheiten für Spekulationsverluste aus Aktiengeschäften

				Verluste aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien oder sonstigen Anteilen an einer Körperschaft (Spekulationsverluste)[97] dürfen im Rahmen der Abgeltungsbesteuerung nicht mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen, Dividenden), sondern ausschließlich mit Gewinnen aus solchen Spekulationsgeschäften verrechnet werden.[98] Die Kreditinstitute bzw. Steuerabzugsverpflichteten führen zur exakten Trennung von Spekulationsverlusten aus Aktienverkäufen mit den übrigen Verlusten zwei Verlustkonten (Verlustverrechnungstöpfe, siehe oben). In einem der beiden Verlustverrechnungstöpfe sind Veräußerungsgewinne aus Aktien gesondert zu erfassen, welche nur mit ebensolchen Verlusten verrechnet werden dürfen.

				Beispiel: 

				Kapitalanleger A erzielt aus Aktiengeschäften einen Verlust von 10.000 €, aus der Veräußerung von Indexzertifikaten einen Gewinn von 6.000 €. A zahlt Abgeltungsteuer auf den vollen Gewinn aus der Veräußerung der Indexzertifikate. Der Aktienverlust wird vorgetragen.

				
				Steuerstrategie 54

				Die eingeschränkte Verlustverrechnung für Aktien gilt nicht für nach dem 31.12.2008 erworbene aktienähnliche Genussscheine und findet ebenfalls bei Aktienanlagen über Aktienfonds, Termingeschäfte über Aktien, Zertifikate mit Aktien(-körben), Aktien- CFDs als Basiswerte keine Anwendung.

				

				Verluste aus wertlosem Verfall von Optionsrechten, Knock-out-Zertifikaten usw.

				Allgemeines, Auffassung der Finanzverwaltung

				Verfallen Kauf- oder Verkaufsoptionen oder Optionsscheine oder Zertifikate (insbesondere Knock-out Zertifikate) wertlos, entweder wegen Fälligkeit oder vor dem Laufzeitende durch ein Knock-out-Ereignis, sah die Finanzverwaltung darin schon seit jeher einen nicht steuerbaren Vorgang auf der privaten Vermögensebene. Damit konnten Verluste aus dem wertlosen Verfall bislang steuerlich nicht geltend gemacht werden. Erträge aus Optionsgeschäften unterliegen hingegen der Abgeltungsteuer.[99]

				Die Rechtsprechung hat sich dieser Auffassung bislang angeschlossen, mit der Begründung, dass beim Verfall einer Option kein Differenzausgleich erfolgt, sondern der Kapitalanleger von seinem Recht auf Differenzausgleich keinen Gebrauch macht.[100] 

				Verluste aus „Fehlinvestitionen“ steuerlich absetzbar

				Betrachtet man allerdings die gezahlten Optionsprämien bzw. den entrichteten Kaufpreis für ein Zertifikat als Fehlinvestition, wenn der wertlose Verfall das Ergebnis der Anlage ist, muss das Ergebnis anders sein.

				
				Steuerstrategie 55

				Die Auffassung der Finanzverwaltung, Verluste steuerlich nicht zu berücksichtigten, ist ohne Zweifel „pro fiskalisch“. Kapitalanleger analysieren die anlegerfreundliche Rechtsprechung zu diesem Thema und wehren sich gegen die Versagung des Verlustabzugs durch geeignete Rechtsmittel (Einspruch, Klage).

				

				Das Finanzgericht München vertritt im Urteil v. 8.10.2009 (15 K 1050/09) die Auffassung, dass sich Aufwendungen, wenn sie sich im Nachhinein als Fehlinvestitionen erwiesen haben, sehr wohl steuerlich geltend zu machen sind, wenn die Investition in der Absicht getätigt wurde, Gewinne zu erzielen. Gegen das Urteil ist ein Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof anhängig (Az. IX R 50/09).

				Andere Gerichte (vgl. FG Düsseldorf, Urt. v. 10.11.2010 - 12 K 135/07 E) vertreten wiederum die Auffassung, dass vergebliche oder fehlgeschlagene Aufwendungen für den Erwerb von Optionsscheinen keine steuermindernde Berücksichtigung gestatten, wenn der Anleger die Option verfallen lässt. Auch zu diesem Urteil ist ein Revisionsverfahren vor dem Bundesfinanzhof anhängig (Az. IX R 12/11).

				
				Steuerstrategie 56

				Kapitalanleger gehen angesichts des ungewissen Ausgangs der Revisionsverfahren auf Nummer sicher und verkaufen solche Wertpapiere kurz vor Fälligkeit. Der hierbei tatsächlich realisierte Verlust kann mit Gewinnen ausgeglichen werden.

				

				Die Oberfinanzdirektion (OFD) Münster[101] will in dem Schnellverkauf solcher wertloser Papiere für einen Cent (was Banken ihren Kunden vielfach anbieten) einen „Gestaltungsmissbrauch nach § 42 AO“ sehen, weil aus wirtschaftlicher Sicht ein Kauf solcher Papiere keinen Erfolg verspricht. Letzteres sollte aber Kapitalanleger nicht abhalten, entsprechend zu verfahren, unter Findung diverser plausibler Gründe.

				Verlustfortführung beim Depotwechsel

				Findet eine vollständige Depotübertragung (was zwingende Voraussetzung ist), von einem inländischen Kreditinstitut auf ein anderes statt, teilt die abgebende Depotbank auf Antrag des Kunden dem übernehmenden Kreditinstitut einen Verlustüberhang mit, so dass dieser dort zu Gunsten des Kapitalanlegers fortgeführt werden kann. Auf Antrag ist eine getrennte Verlustfortführung beider Verlusttöpfe (Aktienverlusttopf, sonstige Verluste) möglich.

				
				Steuerstrategie 57

				Lässt sich der Kapitalanleger nicht alle Depots und Depotbestände übertragen, sondern nur einzelne Wertpapiere, sollte er sich für die übertragenen Wertpapier-Einzelanlagen Verluste durch die Bank bescheinigen lassen. Die bescheinigten Verluste macht der Kapitalanleger im Veranlagungsverfahren steuermindernd geltend.

				

				Das steueroptimale Verlustmanagement unter Ehegatten

				 Ehegatten, die die Zusammenveranlagung gewählt haben, sollten darüber hinaus unbedingt einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen. Denn in diesem Fall nehmen die Kreditinstitute im Rahmen des Steuerabzugsverfahrens eine übergreifende Verlustverrechnung über alle dort geführten Konten und Depots der Ehegatten vor.[102] Die verlustübergreifende Verrechnung wird vorgenommen für Einzelkonten und -depots sowie Gemeinschaftskonten und -depots und erfolgt unabhängig davon, ob die Ehegatten eine oder mehrere Verlustbescheinigungen beantragt haben. Verlustbescheinigungen umfassen somit die nach der übergreifenden Verrechnung noch nicht ausgeglichenen Verluste.[103]

				
				Steuerstrategie 58

				Ehegatten nutzen die übergreifende Verlustverrechnung optimal, wenn sie ihre Konten bei demselben Kreditinstitut unterhalten.

				

				
				Steuerstrategie 59

				Ehegatten erteilen in allen Fällen einen gemeinsamen Freistellungsauftrag. Ist der gemeinsame Ehegatten-Sparerpauschbetrag bereits ausgeschöpft, erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag in Höhe von Null und sichern sich so die ehegattenübergreifende Verlustverrechnung.

				

				
					[image: Muster_Seite_1.jpg]
				

				
					[image: Muster_Seite_2.jpg]
				

				Abb. 4: Muster Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehegattenübergreifende Verlustverrechnung BMF v. 16.11.2010 IV C 1 S. 2252/10/10010.

				Steueroptimale Berücksichtigung der Altverluste aus Kapitalvermögen und privaten Veräußerungsgeschäften

				Altverluste aus Kapitalvermögen

				Altverluste aus Kapitalvermögen sind jene Verluste, die vor dem 1.1.2009 entstanden sind und bis zu diesem Stichtag noch nicht mit anderen positiven Einkünften verrechnet werden konnten. Diese können weiterhin voll mit allen Einkünften (alle Einkunftsarten) verrechnet und unbegrenzt vorgetragen werden, soweit es sich dabei bereits nach geltendem Recht um negative Einkünfte aus Kapitalvermögen i.S. des § 20 EStG a. F.[104] handelt. 

				Altverluste aus privaten Veräußerungsgeschäften

				Altverluste aus privaten Veräußerungsgeschäften sind jene Verluste aus Wertpapiergeschäften i.S. § 23 EStG a.F., die bis zum 31.12.2008 und aus der Veräußerung von Wertpapieren innerhalb der einjährigen „alten“ Spekulationsfrist entstanden sind. Für solche Altverluste aus Aktiengeschäften gilt die oben dargestellte Beschränkung der Verlustverrechnung ausschließlich mit Aktiengewinnen nicht. Altverluste können stattdessen mit sämtlichen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen i.S. § 20 Abs. 2 EStG n.F. (also mit Gewinnen aus Veräußerungen von Wertpapieren aller Art) verrechnet werden, und zwar vorrangig mit nach Einführung der Abgeltungsteuer realisierten und verbleibenden positiven Einkünften aus Wertpapierveräußerungen.[104] 

				Die Verrechnung von positiven Einkünften mit Altverlusten kann nur im Veranlagungswege erfolgen, da den Banken die Altverluste nicht bekannt sind. Zieht die Depotbank Abgeltungsteuer aufgrund positiver Salden in den Verrechnungstöpfen ab, erfolgt nach Verrechnung mit Alt-Verlusten eine Rückerstattung zuviel gezahlter Abgeltungsteuer durch die Finanzverwaltung.

				Beispiel:

				
					
						
								
								Positiver Verlustverrechnungstopf-Saldo Bank M

							
								
								10000 €

							
								
								Abgeführte Abgeltungsteuer: 2500 €

							
						

						
								
								Positiver Verlustverrechnungstopf-Saldo Bank Z

							
								
								5000 €

							
								
								Abgeführte Abgeltungsteuer: 1250 €

							
						

						
								
								./. Alt-Verlust

							
								
								12000 €

							
								
							
						

						
								
								Verbleibende positive Kapitaleinkünfte

							
								
								3000 €

							
								
								Abgeltungsteuer = 750 €

							
						

						
								
								Abgeltungsteuer-Rückerstattung: 3000

							
						

					
				

				

				
				Steuerstrategie 60

				Kapitalanleger verrechnen die positiven Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen (z.B. Veräußerungsgewinne aus GmbH-Anteilen), und die positiven Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Kapitalertragsteuer unterliegen (Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften) zunächst mit den Altverlusten anstelle mit Verlusten aus Kapitalvermögen aus dem gleichen Veranlagungszeitraum oder mit Verlusten aus vorangegangenen Veranlagungszeiträumen. Denn die Altverluste können nur noch bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2013 mit positiven Kapitaleinkünften nach § 20 EStG verrechnet werden (vgl. unten Zusammenfassende Übersicht).

				

				Voraussetzung für die Berücksichtigung von Altverlusten ist, dass diese im Jahr der Entstehung in der Steuererklärung angegeben werden! Im Regelfall erfolgt nach Verrechnung mit Alt-Verlusten eine Rückerstattung zuviel gezahlter Abgeltungsteuer durch die Finanzverwaltung.

				Die vorrangige Verrechnung der Altverluste erfolgt allerdings nach der Verrechnung dieser Einkünfte im Rahmen der bankinternen Verrechnungskonten („Verrechnungstöpfe“), die jedes Kreditinstitut für die Abgeltungsteuerberechnung bildet.[106] Es können somit nur jene nach Verrechnung durch die Bank verbleibenden positiven Einkünfte mit Alt-Verlusten aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden. Eine vorrangige Verrechnung der Altverluste ist aus technischen Gründen nicht möglich, da dem auszahlenden Kreditinstitut Altverluste nicht bekannt sind. Altverluste lassen sich also nur insoweit vorrangig abziehen, als positive Einkünfte aus Wertpapierveräußerungen nach der Verrechnung positiver Einkünfte im Verlustverrechnungstopf i.S.d. § 43a Abs. 3 EStG verbleiben. 

				Altverluste, für die eine Verrechnung mit Veräußerungsgewinnen aus Kapitalanlagen bis 2013 nicht möglich ist, können nur noch mit Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 EStG n.F., also z.B. mit Veräußerungsgewinnen aus Grundstücksgeschäften, zeitlich unbegrenzt verrechnet werden. Es lohnt sich daher folgende Steuerstrategie:

				
				Steuerstrategie 61

				Der Kapitalanleger hat Ende 2012 Altverluste aus den „schlechten“ Börsenjahren 2007 und 2008 von 50.000 € angesammelt, die er bis dato noch nicht mit Gewinnen nach Verlustverrechnung durch die Bank verrechnen konnte. Er schafft sich für 35.000 € Zerobonds für nominal 85.000 € an, welche Ende 2013 auslaufen. Er verrechnet die kumulierten Zinserträge Ende 2013 in Höhe von 50.000 € mit den Altverlusten und kassiert damit die Zinserträge aus den Zerobonds steuerfrei.

				

				Altverluste aus Stillhaltergeschäften

				Verluste aus Stillhaltergeschäften lassen sich aber nur mit solchen ausgleichen. Das Gesetz verweist hier auf Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG. Darunter fallen ausschließlich Stillhalterprämien für die Einräumung von Optionen.

				Altverluste aus Stillhaltergeschäften können mit Stillhalterprämien aus Neugeschäften vollständig ausgeglichen werden. Verlustvorträge sind noch bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2013 möglich.[107]

				Zusammenfassende Übersicht

				
					
						
								
								Verlust aus …

							
								
								Verrechnung mit …

							
						

						
								
								
								Einkünfte aus Kapitalvermögen 

								§ 20 Abs. 1 EStG 

							
								
								Aktiengeschäfte 

								 § 20 Abs. 2 Nr. 1 EStG 

							
								
								Veräußerung von sonstigem Kapitalanlagevermögen 

								§ 20 Abs. 2 Nrn. 2 ff EStG 

							
								
								„Neue“ Spekulationsgewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften (Grundstücke, sonstige WG von unter einem Jahr) § 23 Abs. 2 EStG

							
						

						
								
								Kapitalvermögen 

							
								
								X 

							
								
								X 

							
								
								X 

							
								
						

						
								
								Veräußerung von Aktien 

							
								
								
								X 

							
								
								
						

						
								
								Veräußerung von sonstigem Kapitalvermögen 

							
								
								X 

							
								
								X 

							
								
								X 

							
								
						

						
								
								„Alte” Spekulationsverluste (bis 2008) 

							
								
								
								X
(bis 2013) 

							
								
								X
(bis 2013) 

							
								
						

						
								
								„Neue“ Spekulationsverluste (ab 2009) 

							
								
								
								
								
								X 

							
						

					
				

				Tabelle 8: Verrechnung von Alt- und Neuverlusten unter dem System der Abgeltungsteuer

				
					
						[89] 	§ 20 Abs. 6 Satz 2 EStG.

					

					
						[90] 	§ 20 Abs. 6 Satz 3 EStG.

					

					
						[91] 	§ 43a Abs. 3 Satz 3 EStG.

					

					
						[92] 	§ 43 a Abs. 3 Satz 5 EStG.

					

					
						[93] 	§ 43a Abs. 3 Satz 6 Halbsatz 2 EStG.

					

					
						[94] 	BMF v. 13.6.2008 IV C 1 – S 2000/07/0009 DStR 2008, 1236.

					

					
						[95] 	§ 43a Abs. 3 Satz 6 EstG sowie Anwendungs- und Zweifelsfragen zur Einführung einer Abgeltungsteuer. BMF, 14.12.2007, IV B 8 – S 2000/07/0001 Tz. 3e.

					

					
						[96] 	BMF v. 13.6.2008, IV C 1-S2000/07/0009.

					

					
						[97] 	Verluste aus Kapitalvermögen i.S. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG.

					

					
						[98] 	§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG.

					

					
						[99] 	Vgl. im Einzelnen BMF-Schreiben vom 16.11.2010 - IV C 1 -S 2252/10/10010 BStBl 2010 I S. 1305 bezüglich Vollrisikozertifikate sowie Teil I Abschnitt Besteuerung von Termin- und Optionsgeschäften.

					

					
						[100] 	BFH, Beschluss v. 13.1.2010 – IX B 110/09 – Urt. v. 9.10.2008 – IX R 69/07, v. 19.12.2007 – IX R 11/06.

					

					
						[101] 	Kurzinfo ESt Nr. 21/2009 v. 13.7.2009.

					

					
						[102] 	§ 43a Abs. 3 Satz 2 EStG, BMF v. 22.12.2009 – IV C 1 – S 2252/08/10004 BStBl. 2010 I S. 94.

					

					
						[103] 	BMF v. 16.11.2010 – IV C 1 – S 2252/10/10010 BStBl 2010 I S. 1305.

					

					
						[104] 	In der bis zum 31.12.2008 geltenden Fassung.

					

					
						[105] 	§ 20 Abs. 6 Satz 1 EStG, § 23 Abs. 3 Satz 9, 10 EStG.

					

					
						[106] 	§ 43a Abs. 3 EStG.

					

					
						[107] 	§ 22 Nr. 3 Satz 5, 6 EStG.
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				Teil 5: Wahl des steuergünstigsten Veranlagungsverfahrens

				Der passive Steuerabzug durch die Bank ist meist der teuerste Weg! Durch Wahl des richtigen Veranlagungsverfahrens und Abgabe einer Steuererklärung kann der Anleger Steuern sparen!

			

		

	
		
			
				

				Steuerveranlagungsverfahren für Kapitalerträge im Überblick

				Nicht alle steuerpflichtigen Einkünfte aus Kapitalvermögen sind mit dem Kapitalertragsteuerabzug abgegolten und brauchen so in der Steuererklärung nicht mehr berücksichtigt zu werden. Der Kapitalanleger ist daher in bestimmten Fällen parallel zum Abgeltungsteuerabzugsverfahren verpflichtet, Kapitalerträge im Veranlagungswege zu deklarieren. In bestimmten Fällen kann es für den Kapitalanleger aber auch von Vorteil sein, seine Kapitaleinkünfte in der Steuererklärung individuell zu veranlagen.

				Für die Einkunftsart „Kapitalvermögen“ stehen insgesamt folgende vier Veranlagungsverfahren zur Verfügung:
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				Abb. 6: Mögliche Veranlagungsverfahren bei den Einkünften aus Kapitalvermögen

				

				Pflichtveranlagung zum progressiven Steuersatz

				Die Pflichtveranlagung zum progressiven Steuersatz kommt zur Anwendung, wenn die Kapitalerträge aufgrund des „Subsidiaritätsprinzips“ zu einer anderen Einkunftsart zählen, nach einer speziellen Vorschrift zu versteuern sind bzw. von der Abgeltungsteuer nicht erfasst werden. 

				Beispiele:

				
						Veräußerungsgewinne aus GmbH-Anteilen bei einer Beteiligung von mindestens 1 % (wesentliche Beteiligung)

						Erträge im Betriebsvermögen

						Darlehenserträge zwischen nahe stehenden Personen

						Darlehenserträge, wenn der Empfänger zu mindestens 10 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist

				

				Pflichtveranlagung zum Abgeltungsteuersatz

				Zu den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen, für die – sofern diese dem Privatvermögen zuzuordnen sind – der Kapitalanleger verpflichtet ist, eine Einkommensteuererklärung abzugeben[108] zählen:

				1.	Gewinne aus der Veräußerung von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprüchen durch den Inhaber des Stammrechts, wenn die dazugehörigen Aktien oder sonstigen Anteile nicht mitveräußert werden.

				2.	Gewinne aus der Abtretung von Forderungen aus einem partiarischen Darlehen oder aus der Veräußerung von Beteiligungen an einem Handelsgewerbe, aus der Veräußerung einer stillen Beteiligung an Gesellschaftsfremde sowie aus der Veräußerung/Abtretung aus partiarischen Darlehen. 

				Bei Beteiligungen an einem Gewerbebetrieb oder Mitunternehmerschaft, stillen Beteiligungen oder partiarischen Darlehen gilt die Vereinnahmung eines Auseinandersetzungsguthabens als Veräußerung. Bei der typisch stillen Beteiligung unterliegen Zahlungen über dem Nennwert durch den Kaufmann der Abgeltungsteuer. Bei Zahlungen durch Dritte tritt die Abgeltungsteuer unabhängig von der Haltedauer ein. Partiarische Darlehen, die nach dem 31.12.2008 begründet wurden, unterliegen unabhängig von der Haltedauer der Abgeltungsteuer.[109]

				3.	Zinsen aller Art aus Hypotheken und Grundschulden, Renten aus Rentenschulden sowie Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen einschließlich der Schatzwechsel.

				4.	Gewinne aus der Übertragung von Hypotheken, Grundschulden sowie Rentenschulden.

				5.	Gewinne aus dem Verkauf von GmbH-Anteilen (Beteiligung unter 1 %).

				6.	Verkauf von steuerpflichtigen (nach 2004) abgeschlossenen Lebensversicherungsverträgen.

				7.	Steuererstattungszinsen.

				8.	Erträge aus Geldanlagen über ein Konto im Ausland.

				Die Pflichtveranlagung zum Abgeltungsteuersatz müssen auch alle Kapitalanleger beachten, die ausschüttungsgleiche Erträge aus ausländischen thesaurierenden Fonds erhalten haben. Für alle diese Einkünfte besteht Anzeigepflicht des Einkünfteempfängers in seiner Steuererklärung. Es erhöht sich die tarifliche Einkommensteuer entsprechend um den Abgeltungsteuersatz von 25 %. 

				Wahlveranlagung zum Abgeltungsteuersatz 

				Haben Kapitalanleger ihren Sparer-Pauschbetrag nicht ausgeschöpft (801 € bzw. bei zusammenveranlagten Ehegatten gilt der doppelte Pauschbetrag von 1.602 €) oder soll eine depotübergreifende Verlustverrechnungen erfolgen (bei mehreren Depots),[110] kann der Kapitalanleger die Wahlveranlagung zum Abgeltungsteuersatz wählen. Maßgebliche Rechtsgrundlage ist § 32d Abs. 3 Satz 2 EStG i.V.m. § 32d Abs. 1 EStG. 

				Die Höhe der abgeltungsteuerpflichtigen Kapitalerträge erfährt der Kapitalanleger aus der von seiner Depotbank ausgestellten „Jahressteuerbescheinigung“.[111] Unter dieser Position weist die Depotbank den Gesamtbetrag aller kapitalertragsteuerpflichtigen Kapitalerträge aus, und zwar nach Verlustverrechnung und unter Einbezug von Verlustvorträgen aus dem jeweiligen Vorjahr. 

				Thesaurierte Kapitalerträge von Investmentfonds – auch ausländische, wenn diese in dem Inlandsdepot gehalten worden sind – sind in dem Gesamtbetrag besitzzeitanteilig enthalten, sofern sie bei Veräußerung/Rückgabe der Anteile realisiert worden sind (durch Verkauf/Rückgabe zu dem die Kapitalerträge enthaltenden Rücknahmepreis oder Börsenkurs). Nicht enthalten sind jedoch die laufenden Thesaurierungen ausländischer Investmentfonds, da diese keinem Kapitalertragsteuerabzug unterliegen. Hatte der Kapitalanleger zum 31.12. ausländische thesaurierende Investmentfonds im Depot, muss er die ausschüttungsgleichen Erträge aus diesen Fonds in Zeile 15 der Anlage KAP in jedem Fall angeben. Ein „Unterschlagen“ lohnt hier nicht, da das Kreditinstitut diese Kapitalerträge in der Jahressteuerbescheinigung ausweist.

				
				Steuerstrategie 62

				Der Kapitalanleger wählt die Antragsveranlagung wenn:[112]

				
						der Sparer-Pauschbetrag mangels ausreichender Einkünfte nicht ausgeschöpft worden ist oder es wurde kein Freistellungsauftrag erteilt

						ein Verlustvortrag nach § 20 Abs. 6 EStG geltend gemacht wird (Verrechnung von Altverlusten)

						ein Verlust aus dem Depot bei der Bank A mit Erträgen aus dem Depot bei der Bank B ausgeglichen werden soll

						ein Depotwechsel stattgefunden hat

						in Veräußerungsfällen von Wertpapieren Anschaffungskosten geltend gemacht werden sollen, die das depotführende Institut im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzuges nicht berücksichtigt hat

						Leistungen aus einer Lebensversicherungspolice unter die Abgeltungsteuer fallen oder ein entgeltlich erworbener Lebensversicherungsvertrag weiter veräußert wird und die Anschaffungskosten für den Versicherungsvertrag die gezahlten Beiträge übersteigen

						der steuermindernde Effekt der Kirchensteuerzahlung noch nicht berücksichtigt wurde (z.B. bei Dividendenausschüttungen), etwa weil der Kapitalanleger den Kirchensteuerabzug durch sein depotführendes Institut nicht beantragt hat und er sich für die Festsetzung der Kirchensteuer in der Veranlagung entscheidet

						Wertpapiere unentgeltlich übertragen wurden und der Vorgang als fiktive Veräußerung besteuert wurde

						Die Depotbank hat den Veräußerungsgewinn aus thesaurierenden ausländischen Investmentfonds der vollen Besteuerung unterworfen, obwohl die ausschüttungsgleichen Erträge bereits jährlich versteuert worden sind. Der Kapitalanleger begehrt mit der Steuerveranlagung eine Berichtigung der Bemessungsgrundlage gem. § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG.

						Die Bank hat Zuwendungen einer Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre in Form von Nachzahlungen wegen nicht eindeutig erkennbarer Rechtsnatur als Kapitalertrag i. S. des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG behandelt. Nach dem BMF-Schreiben vom 22.12.2009 IV C 1 S 2252/08/10004 ist die Bank hierzu verpflichtet (Rz. 1). Handelte es sich hier um Zuwendungen aus dem steuerlichen Einlagekonto, erhält der Kapitalanleger die darauf entfallende Abgeltungsteuer im Veranlagungswege wieder zurück.

				

				

				Darüber hinaus besteht für den Steuerpflichtigen die Möglichkeit, den Steuereinbehalt des Kreditinstituts dem Grunde und der Höhe nach überprüfen zu lassen. 

				
				Steuerstrategie 63

				Kapitalanleger entscheiden sich für die Wahlveranlagung, weil sie über einen Steuerbescheid gegen die Rechtmäßigkeit und die Richtigkeit der Abgeltungsbesteuerung nach derzeit geltendem Recht vorgehen können. Nur der Weg über den Steuerbescheid ermöglicht es, gegen die Besteuerung der Kapitalerträge Rechtsmittel einzulegen.

				

				Einige wichtige Gründe, gegen die Abgeltungsbesteuerung Einspruch einzulegen, sind u. a.

				
						Der Werbungskostenabzug wurde versagt (Näheres zum Werbungskostenabzug unter Teil 9).

						Rückwirkend für 2009 sollen Stückzinsen aus der Veräußerung von Altanleihen (Anschaffungszeitpunkt vor dem 1.1.2009) versteuert werden (vgl. Teil 1 Abschnitt: Stückzinsen in Verbindung mit der Veräußerung von Altanleihen).

						Der Kapitalanleger wendet sich gegen eine Besteuerung seiner Erstattungszinsen, die ihm das Finanzamt für zu viel bezahlte Steuern gewährt.

						Der Kapitalanleger hat Verluste aus dem wertlosen Verfall von Optionen bzw. Termingeschäften erlitten und wendet sich mit einem Einspruch gegen die Auffassung der Finanzverwaltung, dass der Verfall einer Kaufoption bzw. einer Verkaufsoption einkommensteuerlich ohne Bedeutung sei (BMF v. 22.12.2009 IV C 1 S 2252/08/10004). 

						Der Kapitalanleger hat Inhaberschuldverschreibungen, die das Recht auf einen Lieferanspruch des zugrunde liegenden Rohstoffs verbriefen, außerhalb der für die Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte maßgeblichen Behaltefrist (mehr als ein Jahr) mit Gewinn veräußert und wendet sich gegen die Abgeltungsteuer auf diesen Gewinn (vgl. oben Steuerstrategien für Gold- und Edelmetallanlagen).

				

				Macht der Kapitalanleger Kapitaleinkünfte in der Veranlagung geltend, erfolgt eine Erhöhung der tariflichen Einkommensteuer um 25 % der Einkünfte. Zuviel gezahlte Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) wird auf die Einkommensteuer angerechnet.[113] 

				Eine Wahlveranlagung zum Abgeltungsteuersatz lohnt auch dann, wenn ausländische Quellensteuern abgezogen worden sind. Weist die Jahressteuerbescheinigung der Depotbank  in der Position „Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer“ einen Betrag aus, konnte die anrechenbare ausländische Quellensteuer nicht vollständig auf die Kapitalertragsteuer angerechnet werden. Grund hierfür ist, dass die tatsächlich geschuldete Abgeltungsteuer niedriger war als die anrechenbaren Quellensteuern. Im Veranlagungsweg kann eine Vergütung der zu viel bezahlten Quellensteuern bei der Einkommensteuerveranlagung erfolgen. Voraussetzung ist, dass weitere positive Kapitalerträge aus anderen Wertpapieranlagen bei anderen Banken erzielt wurden. Sonst geht die gezahlte Quellensteuer verloren, denn ein Übertrag der Quellensteuer auf nachfolgende Kalenderjahre erfolgt nicht.[114]

				
				Steuerstrategie 64

				Ist die tatsächlich einbehaltene Quellensteuer höher als die nach DBA anrechenbare, müssen zuviel gezahlte Steuern im Wege des Rückerstattungsverfahrens zurückgeholt werden.

				

				Bei Wahl der Wahlveranlagung erhöht sich die tarifliche Einkommensteuer um den Abgeltungsteuersatz, die einbehaltene Abgeltungsteuer wird angerechnet, ggf. erfolgt eine Steuerrückerstattung.

				
				Steuerstrategie 65

				Die für die Wahlveranlagung geltende Rechtsgrundlage, § 32d Abs. 4 EStG, erwähnt als weiteren Punkt für die Anwendung der Wahlveranlagung die Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage. Eine Wahlveranlagung lohnt, wenn die tatsächliche Bemessungsgrundlage für die Abgeltungsteuer (der tatsächlich erzielte Gewinn) niedriger ist als die Ersatzbemessungsgrundlage. Näheres zur Ersatzbemessungsgrundlage vgl. Teil 2, Abschnitt:  Steuerstrategien für Investments in ausländische Währungen

				

				Wahlveranlagung zum tariflichen Einkommensteuersatz und Günstigerprüfung

				Dieses Steuerveranlagungsverfahren (die maßgebliche Rechtsgrundlage ist § 32d Abs. 6 EStG) ist für all jene Kapitalanleger von Vorteil, deren tariflicher Einkommensteuersatz niedriger ist als der Abgeltungsteuersatz.

				Des Weiteren führt die Finanzverwaltung auf Antrag des Kapitalanlegers eine Günstigerprüfung durch. Hierbei werden die der Abgeltungsteuer unterliegenden Kapitaleinkünfte den steuerpflichtigen Einkünften hinzugerechnet und nicht dem Abgeltungsteuersatz, sondern der tariflichen Einkommensteuer des Kapitalanlegers unterworfen.[115] Die Günstigerprüfung soll Kapitalanlegern eine Besteuerung nach der tariflichen Einkommensteuer ermöglichen, soweit diese zu einer niedrigeren Einkommensteuer führen würde. 

				Seit dem Veranlagungszeitraum 2011 wird bei der Günstigerprüfung nicht mehr nur auf die Einkommensteuer abgestellt, sondern auf die gesamte Steuerbelastung, also einschließlich Solidaritätszuschlag und der Kirchensteuer. Dadurch wird vermieden, dass z.B. aufgrund des Überschreitens der Freigrenze für den Solidariätszuschlag[116] plötzlich ein hoher Solizuschlag zu zahlen ist und die Steuerbelastung dann insgesamt ansteigt. 

				
				Steuerstrategie 66

				Kapitalanleger profitieren von der Wahlveranlagung bis zu einem zu versteuernden Einkommen von bis unter 15.721 € und 31.442 € bei zusammenveranlagten Ehegatten. Denn bereits ab einem zu versteuernden Einkommen in diesen Größen wird ein (Grenz-)Steuersatz von 25 % erreicht.

				

				Beispiel:[117]

				Eine steuerpflichtige Person erzielt (nach Abzug des Sparer-Pauschbetrags) 5.000 € Kapitalerträge und 15.000 € Einkünfte aus den übrigen Einkunftsarten. Würde eine Veranlagung mit einem zu versteuernden Einkommen (zvE) von 20.000 € durchgeführt, wären bei Anwendung des derzeit geltenden allgemeinen Einkommensteuertarifs 2.701 € Einkommensteuer zu zahlen. Bei Anwendung der Tarifbesteuerung auf ein zu versteuerndes Einkommen von 15.000 € fallen 1.410 € Steuer in der Veranlagung und 1.250 € Abgeltungsteuer, also zusammen 2.660 €, an. Die Abgeltungsteuer führt zu 41 € weniger Einkommensteuer.

				Die Wahlveranlagung mit Günstigerprüfung ermöglicht darüber hinaus die sofortige Verrechnung positiver Einkünfte aus Kapitalvermögen mit negativen Einkünften einer anderen Einkunftsart. Liegt der Saldo aller Einkünfte (positive Kapitaleinkünfte abzüglich negative Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Tätigkeit usw.) unter dem Grundfreibetrag von aktuell 8.004 €, beträgt die festzusetzende tarifliche Einkommensteuer null €. Der Kapitalanleger erhält die gesamte Abgeltungsteuer rückerstattet, zzgl. aller Zuschlagsteuern.

				Beispiel:[118]

				
					
						
								
								A (ledig) erzielt folgende Einkünfte:

							
								
						

						
								
								Verluste aus Gewerbebetrieb:

							
								
								20.000 €

							
						

						
								
								Einkünfte aus Kapitalvermögen

							
								
						

						
								
								bei seinem inländischen Kreditinstitut:

							
								
								25.000 €

							
						

					
				

				

				Lösung: 

				Die Summe der Einkünfte beträgt +5000 €, liegt also unter dem Grundfreibetrag. Beantragt der Kapitalanleger die Günstigerprüfung, beträgt die festzusetzende tarifliche Einkommensteuer 0 €. Die einbehaltene Abgeltungsteuer (zzgl. Zuschlagsteuern) wird im Rahmen der Veranlagung erstattet.

				
				Steuerstrategie 67

				Das „schnelle“ Geld, hier also die Rückerstattung der Abgeltungsteuer, ist aber über eine Mehrjahresbetrachtung gesehen nicht immer die steuergünstigste Lösung. Alternativ können die Kapitaleinkünfte mit dem Abgeltungsteuersatz von 25 % zzgl. Zuschlagsteuern versteuert werden. In diesem Fall beträgt der negative Gesamtbetrag der Einkünfte 20.000 €, welcher nach den Regelungen über den Verlustvortrag des § 10d EStG zu berücksichtigen ist. Der Verlustvortrag kann in späteren Jahren mit höher besteuerten Gewinnen aus Gewerbebetrieb verrechnet werden.

				

				In einer Mehrjahresbetrachtung kann die Günstigerprüfung somit nicht immer sinnvoll sein. 

				Weiteres Beispiel: Erwartet der Kapitalanleger in einem Jahr hohe negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung wegen hoher Investitionen, lässt der dadurch erreichte niedrige Steuersatz zwar eine Günstigerveranlagung zunächst vorteilhaft erscheinen, denn es wird fast die ganze oder ein Teil der Abgeltungsteuer rückerstattet. 

				Allerdings kann die Erwartung künftiger Überschüsse aus der Vermietung eine Verrechnung vorgetragener Verluste in einer höheren Progression ermöglichen. Dies führt zu einer niedrigeren Gesamtsteuerbelastung in den Folgejahren.

				Beispiel:

				A (ledig) erzielt folgende Einkünfte:

				
					
						
								
								Verluste aus Vermietung und Verpachtung:

							
								
								120.000 €

							
						

						
								
								Einkünfte aus Kapitalvermögen

							
								
						

						
								
								bei seinem inländischen Kreditinstitut:

							
								
								120.000 €

							
						

					
				

				

				A würde bei Wahlveranlagung mit Günstigerprüfung die gesamte Abgeltungsteuer (= 26,375 % aus 120.000 €) = 31.650 € zurückerhalten. Denn der Gesamtbetrag der Einkünfte beträgt null.

				Alternativ kann er sich die Verluste aus Vermietung und Verpachtung vortragen lassen und mit den zu erwartenden positiven Einkünften aus Vermietung und Verpachtung verrechnen. Erzielt er in den folgenden drei Jahren Gewinne aus Vermietung und Verpachtung von 40.000 € pro Jahr zu seinen konstant hohen Kapitaleinkünften dazu, spart er bei Anwendung seines persönlichen Einkommensteuersatzes von 42 Prozent Einkommensteuer in Höhe von (42 % auf 40.000 x 3) = 50.400 €. 

				Die Antragsveranlagung kann nur für den jeweiligen Veranlagungszeitraum einheitlich für sämtliche Kapitaleinkünfte angewendet werden. Im Fall der Antragsveranlagung müssen also sämtliche Kapitaleinkünfte in die Antragsveranlagung einbezogen werden. Bei Ehegatten muss der Antrag für die Besteuerung von Kapitaleinkünften beider Ehegatten gestellt werden.

				
				Steuerstrategie 68

				Kapitalanleger, die 2012 ihren 64. Geburtstag feiern, erhalten für das Veranlagungsjahr 2013 einen Altersentlastungsbetrag von 1.292 € (§ 24a EStG). Der Altersentlastungsbetrag wird für jeden Ehegatten bei der Zusammenveranlagung gesondert gewährt. Um auch bei den Kapitaleinkünften von dem Altersentlastungsbetrag zu profitieren, sollten diese Kapitalanleger prüfen, ob ihr Altersentlastungsbetrag ggf. bei ihren sonstigen Renteneinnahmen oder Versorgungsbezügen berücksichtigt wird. Ist das nicht der Fall, sollte die Wahlveranlagung gewählt werden. Denn dann zählen die Kapitaleinkünfte zur Summe der Einkünfte, aus der der Altersentlastungsbetrag zum Abzug kommen kann.

				

				Wenn die Steuerabrechnung der Bank fehlerhaft ist

				Hat die Bank zu viel (oder zu wenig) Abgeltungsteuer einbehalten oder ist bei der Steuerabrechnung allgemein ein Fehler unterlaufen, können Korrekturen nur mit Wirkung für die Zukunft, d. h. nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Fehlers vorgenommen werden.[119]

				Beispiele:[120]

				1. A erhält eine Ausschüttung einer Kapitalgesellschaft über 100 € im Jahr 01, die in voller Höhe als Dividende behandelt wird. Im Jahr 02 erfolgt die Korrektur des Dividendenertrags auf 50 €. In Höhe von weiteren 50 € lag eine nicht steuerbare Kapitalrückzahlung vor.[121] Insoweit ergibt sich eine Minderung der Anschaffungskosten für die Anteile. Die Aktien sind im Jahr 02 noch im Bestand des Kunden. 

				Das Kreditinstitut hat einen allgemeinen Verlust in Höhe von 50 € im Jahr 02 einzubuchen. Außerdem sind die Anschaffungskosten um 50 € zu mindern. 

				Abwandlung:

				Die Aktien wurden von A im Jahr 01 mit einem Verlust von 20 € veräußert.

				Das Kreditinstitut hat einen allgemeinen Verlust in Höhe von 50 € und einen Aktienveräußerungsgewinn von 50 € einzubuchen.

				2. A hat im Jahr 01 Aktien mit einen Gewinn von 2.000 € veräußert. Im Jahr 02 führt die Neuberechnung des Veräußerungsergebnisses auf Grund einer Fehlerkorrektur zu einem Verlust von 500 €. 

				Die Bank hat im Jahr 02 einen allgemeinen Verlust in Höhe von 2.000 € und einen Aktienverlust in Höhe von 500 € einzubuchen.

				3. A kauft im Jahr 01 Anteile an einem Investmentfonds mit einem Zwischengewinn von 10 €. Im Jahr 02 wird der Zwischengewinn auf 5 € abgesenkt. Die Anteile befinden sich noch im Depotbestand des A. 

				Der zu hohe Einkaufszwischengewinn wird durch eine Einbuchung eines laufenden Ertrags von 5 € korrigiert.

				Abwandlung:

				Die Fondsanteile werden im Jahr 02 mit einem Gewinn von 100 € veräußert.

				Der zu hohe Einkaufszwischengewinn wird durch die Einbuchung eines laufenden Ertrags von 5 € korrigiert. Da das Veräußerungsergebnis im Sinne des § 8 Absatz 5 InvStG um 5 € zu hoch ist, erfolgt die Korrektur durch Einbuchung eines allgemeinen Verlustes von 5 €. 

				4. A veräußert im Jahr 01 Wertpapiere mit einem Verlust von 200 €. Die Bank behandelt die Verluste als Aktienveräußerungsverluste. Im Jahr 02 stellt sich heraus, dass es sich um Verluste aus der Veräußerung von Finanzinnovationen handelt. Der Verlusttopf ist noch nicht verbraucht. Die Bank korrigiert die steuerrechtliche Einstufung im Jahr 02.

				
				Steuerstrategie 69

				Will der Kapitalanleger, dass sich die Steuerkorrekturen noch in dem Veranlagungszeitraum auswirken, zu dem sie zu korrigieren gewesen wären (Beispiel: der Kapitalanleger erwartet eine Abgeltungsteuerrückzahlung und möchte diese auch möglichst schnell erstattet haben), kann er sich von seiner Bank eine Bescheinigung ausstellen lassen, aus der hervorgeht, dass die Bank die Korrektur nicht vorgenommen hat und auch nicht vornehmen wird. In diesem Fall erklärt der Kapitalanleger seine Einkünfte richtig und erhält im Veranlagungswege zuviel gezahlte Abgeltungsteuer zurück. Die notwendigen Korrekturvorschriften sind die bereits in den vorangehenden Abschnitten erläuterten § 32d Absatz 4 oder § 32d Absatz 6 EStG.

				

				

				
					
						[108] 	§ 32 d Abs. 3 Satz 1 EStG.

					

					
						[109] 	BMF v. 11.10.2007, Besteuerung bei den verschiedenen Möglichkeiten zur Vermögens-, vornehmlich Kapitalanlage nach dem Einkommensteuerrecht bis 2008 und ab 2009 unter Berücksichtigung der Abgeltungsteuer, Tz. 7.

					

					
						[110] 	Vgl. hierzu Ausführungen oben Steueroptimale Berücksichtigung der Altverluste aus Kapitalvermögen und privaten Veräußerungsgeschäften.

					

					
						[111] 	Wurde jeweils bis zum 15.12. eines Jahres ein Antrag auf Erteilung einer Verlustbescheinigung gestellt, beinhaltet die Jahressteuerbescheinigung auch die bescheinigten Verluste.

					

					
						[112] 	§ 32d Abs. 4 EStG.

					

					
						[113] 	§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG.

					

					
						[114] 	Weitere Ausführungen zur Verrechnung ausländischer Quellensteuern vgl. unten Teil 12.

					

					
						[115] 	§ 32d Abs. 6 EStG.

					

					
						[116] 	Von 1.944 € bzw. 972 €. 

					

					
						[117] 	Beispiel gerechnet ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer Quelle: BMF-Online vom 7.10.2011, http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53530/DE/Buergerinnen__und__Buerger/Arbeit__und__Steuererklaerung/071011__Anlage__KAP.html?__nnn=true.

					

					
						[118] 	Beispiel in Anlehnung an BMF v. 22.12.2009 IV C 1 S 2252/08/10004 BStBl 2010 I S. 94.

					

					
						[119] 	§ 20 Abs. 3a EStG.

					

					
						[120] 	BMF v. 16.11.2010 - IV C 1 S 2252/10/10010.

					

					
						[121] 	Vgl. hierzu oben Teil 2 Steuerfreie Dividendenausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto.
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				Teil 6: Teileinkünfteverfahren: Nur 60 % der Kapitalerträge versteuern!

				Die Option für das Teileinkünfteverfahren verbindet den Vorteil einer Versteuerung der Kapitalerträge mit nur 60 % und der Möglichkeit des Abzugs aller Aufwendungen als Werbungskosten in gleicher Höhe. 

			

		

	
		
			
				

				Kapitaleinkünfte, die nicht in den Bereich privater Kapitaleinkünfte fallen, unterliegen nicht der Abgeltungsteuer (Subsidiaritätsprinzip). Sind Kapitaleinkünfte dem betrieblichen Bereich zuzuordnen und handelt es sich dabei um:

				
						Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften (Dividenden) 

						oder um Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 

				

				erfolgt eine Besteuerung nach dem Teileinkünfteverfahren. Nach dem Teileinkünfteverfahren sind alle nach dem 31.12.2008 zufließenden Einkünfte im o.g. Sinne nur zu 60 % steuerpflichtig.[122] Die Besteuerung erfolgt im Steuerveranlagungsverfahren mit dem progressiven Steuersatz. Im Gegenzug dürfen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehende steuermindernde Beträge (Betriebsausgaben) zu 60 % abgezogen werden.[123]

				Das Teileinkünfteverfahren versteht sich als „reduzierte Variante“ des mit Einführung der Abgeltungsteuer abgeschafften Halbeinkünfteverfahrens. Das Teileinkünfteverfahren ist u.a. anzuwenden auf Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften bei wesentlicher Beteiligung. Eine wesentliche Beteiligung liegt vor, wenn der Kapitalanleger innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens einem Prozent beteiligt war.[124] Die laufenden Erträge werden hingegen auch bei wesentlicher Beteiligung mit Abgeltungsteuer belastet. 

				Das Teileinkünfteverfahren findet auch Anwendung im Bereich der Kapitaleinkünfte derjenigen Kapitalanleger, die die Beteiligung aus unternehmerischem Interesse heraus halten.

				
				Steuerstrategie 70

				Ist der Kapitalanleger bei der Kapitalgesellschaft zu mindestens 25 % beteiligt bzw. – bei Erwerbstätigkeit für diese Gesellschaft – zu mindestens einem Prozent beteiligt, wird angenommen, dass die Beteiligung aus unternehmerischen Interessen heraus gehalten wird. Kapitalanleger, die Kapitalanteile aus unternehmerischen Interessen heraus halten, können für die Steuerveranlagung und das Teileinkünfteverfahren optieren.[125] Ist der Antrag durch, lassen sich außerdem 60 % der Werbungskosten abziehen.

				

				Hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit spielt es keine Rolle, ob es sich bei der beruflichen Tätigkeit um eine gewerbliche, freiberufliche oder um eine andere unter die Gewinneinkünfte fallende Tätigkeit handelt. Nicht ausreichend ist lediglich eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung. Und was die Beteiligungsquote angeht, so ist es ausreichend, dass eine mindestens 25 %ige (unmittelbare oder mittelbare) Beteiligung zu irgendeinem Zeitpunkt in dem Veranlagungszeitraum, für den der Antrag erstmals gestellt wird, vorgelegen hat.[126]

				Der Antrag auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens ist spätestens zusammen mit der erstmaligen Abgabe der Einkommensteuererklärung für den jeweiligen Veranlagungszeitraum zu stellen. Der Antrag gilt für fünf Jahre. Dabei ist unerheblich, ob die Voraussetzungen dafür während der gesamten fünf Jahre vorliegen.

				Bei erstmaligem Widerruf kann kein neuer Antrag gestellt werden. Jedoch kann erneut für das Teileinkünfteverfahren optiert werden nach vollständiger Veräußerung der Anteile und einem erneuten Anteilserwerb in der genannten Höhe zu einem späteren Zeitpunkt.

				
				Steuerstrategie 71

				Der Antrag auf das Teileinkünfteverfahren ist auch in einem Jahr ohne Gewinnausschüttung möglich.

				

				Die Zuordnung von Kapitalerträgen in den Bereich des betrieblichen Vermögens lohnt bei solchen aus Aktien und/oder sonstigen Anteilen dann, wenn der durchschnittliche Einkommensteuersatz des Anteilsinhabers 41,67 % beträgt. Dies ergibt sich aus der Anwendung des Teileinkünfteverfahrens für im Betriebsvermögen gehaltene Dividendenerträge und Veräußerungsgewinne, wie folgende Vergleichsrechnung zeigt: 

				
					
						
								
								Dividenden/Veräußerungsgewinne im Privatvermögen

							
								
								Dividenden/Veräußerungsgewinne im Betriebsvermögen

							
						

						
								
								Ertrag: 

							
								
								100 €

							
								
								Ertrag:

							
								
								100 €

							
						

						
								
								Davon steuerpflichtig:

							
								
								100 €

							
								
								Davon steuerpflichtig (nach Teileinkünfteverfahren) 

							
								
								60 €

							
						

						
								
								./. Abgeltungsteuer

							
								
								25 €

							
								
								Steuer 41,67 % =

							
								
								25 €

							
						

						
								
								Auszahlbetrag

							
								
								75 €

							
								
								Auszahlbetrag

							
								
								75 €

							
						

					
				

				

				Das Teileinkünfteverfahren lässt sich insbesondere mit der gewerblich geprägten thesaurierenden Personengesellschaft optimal nutzen. Näheres hierzu sowie zu den Vorzügen der Sparschwein GmbH im nachfolgenden Teil 7.

				
				Steuerstrategie 72

				Die Optierung zum Teileinkünfteverfahren muss genau geprüft werden. Denn die im Teileinkünfteverfahren zu versteuernden Kapitalerträge erhöhen im Gegenzug die Progression für die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte. Vor Antragstellung prüft der Kapitalanleger, ob sich die Einbeziehung der Erträge (Gewinnausschüttungen usw.) in die Gesamteinkünfte negativ auf den für die Besteuerung der Gesamteinkünfte (Kapitaleinkünfte und alle Einkünfte aus den anderen Steuerarten) maßgeblichen Einkommensteuertarif auswirkt. Die mit der Abgeltungsteuer besteuerten Kapitaleinkünfte beeinflussen hingegen die tarifliche Progression nicht.

				

				Die Option für das Teileinkünfteverfahren lohnt im Regelfall, wenn ein Kapitalanleger, der GmbH-Anteilseigner ist, (fast) keine Gewinnausschüttungen erhält, er jedoch durch die Fremdfinanzierung der GmbH-Anteile hohe Zinskosten hat, die er dann im Teileinkünfteverfahren zu 60 % als Werbungskosten abziehen kann. 

				
					
						[122] 	§ 3 Nr. 40 EStG.

					

					
						[123] 	§ 3c Abs. 2 EStG.

					

					
						[124] 	§ 17 EStG.

					

					
						[125] 	§ 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG.

					

					
						[126] 	BMF v. 22.12.2009 IV C 1 S 2252/08/10004 BStBl 2010 I S. 94 Tz. 138, 139.
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				Teil 7: Steuerstrategien mit vermögensverwaltenden Personen- und Kapitalgesellschaften

				Die Vermögensanlage über eine gewerblich geprägte thesaurierende Personengesellschaft oder die Sparschwein GmbH ist ideal bei größerem Aktienvermögen bzw. bei mit dem Teileinkünfteverfahren zu besteuernden Unternehmens(anteils)vermögen über einen langfristigen Anlagezeitraum. Beide Modelle können auch zur Vermögensnachfolgeplanung und Vermögensverlagerung im Familienverbund und zum langfristigen Erhalt des Familienvermögens vorteilhaft sein.

			

		

	
		
			
				

				Allgemeines

				Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen, wie oben bereits festgestellt, nur dann der Abgeltungsteuer, wenn die Einkünfte keiner anderen Einkunftsart zuzurechnen sind. Die gewerblich geprägte thesaurierende Personengesellschaft sowie die Sparschwein GmbH bieten Schutz vor der Abgeltungsbesteuerung, indem sie die Generierung gewerblicher Einkünfte aus abgeltungsteuerpflichtigen Kapitalerträgen ermöglichen. Mit Zwischenschaltung einer gewerblich geprägten thesaurierenden Personengesellschaft oder der Sparschwein GmbH kann die Zurechnung von dem Grunde nach abgeltungsteuerpflichtigen Kapitalerträgen als Dividendenpapiere zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb erreicht werden.

				Mit der Sparschwein GmbH macht sich der Kapitalanleger die Tatsache zu Nutze, dass diese als Kapitalgesellschaft bei Einkünften aus Beteiligungen aus anderen Kapitalgesellschaften sowie bei Veräußerungsgewinnen aus anderen Gesellschaftsbeteiligungen in den Genuss des 95%igen Freistellungsverfahrens nach § 8b des Körperschaftsteuergesetzes kommt. 

				Beide Modelle lohnen für Aktienanleger, die ihre Kapitaleinkünfte überwiegend aus Aktienkursgewinnen und Dividenden generieren. Anleger, die überwiegend Zinserträge erwirtschaften, können von den Steuervorteilen wenig profitieren. Denn für diese Einkünfte findet weder das Teileinkünfteverfahren Anwendung noch das Freistellungsverfahren für Beteiligungen nach § 8b KStG, also jenes Steuersparmodell, welches sich die Sparschwein GmbH zu Nutze macht. Bei überwiegenden Zinseinkünften wirkt sich der niedrigere Abgeltungsteuersatz im Vergleich zur Tarifbesteuerung im Regelfall günstiger aus. Beide Modelle sind auch nur unter langfristigen Anlagegesichtspunkten interessant – sozusagen als Vermögensthesaurierungsmodell. 

				Die gewerblich geprägte thesaurierende Personengesellschaft

				Allgemeines

				Die gewerblich geprägte Personengesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG ist im Kern eine Kommanditgesellschaft (Personengesellschaft), die im Handelsgesetzbuch gesetzlich geregelt ist und auf die auch die Vorschriften zur BGB-Gesellschaft (der Familien-GbR) Anwendung finden. In allen Fällen ist zur Errichtung einer GmbH & Co. KG die Gründung einer Komplementär-GmbH und einer Kommanditgesellschaft erforderlich. Da die GmbH & Co. KG aus ihrer Tätigkeit des Haltens und Verwaltens von privatem Kapitalvermögen heraus keine gewerbliche Tätigkeit ausübt und die Erträge abgeltungsteuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen darstellen würden, wird der KG durch folgende Ausgestaltung gewerbliche Prägung verliehen: [127]

				
						Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Familien-KG ist ausschließlich die GmbH; natürliche Personen sind von einer Komplementärfunktion ausgeschlossen.

						Nur die GmbH oder (familienfremde) Personen, die nicht auch Gesellschafter der KG sind, treten als Geschäftsführer für die Familien-KG auf. 

				

				Die GmbH als alleinige persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) und Geschäftsführerin der KG gibt dem Gebilde die für die Beanspruchung einer „Normalbesteuerung“ außerhalb des Abgeltungsteuersystems notwendige gewerbliche Prägung. Die gewerbliche Prägung entsteht durch Eintragung der KG ins Handelsregister. Vor der Eintragung ist die KG nur vermögensverwaltend tätig. 

				Die gewerbliche Prägung wird nicht dadurch zerstört, dass ein Kommanditist der KG (z.B. ein Familienmitglied) als Geschäftsführer der GmbH tätig ist. Bei der GmbH Co KG mit der voll haftenden Komplementär-GmbH als alleinige Geschäftsführerin, ist der zur Führung der Geschäfte der GmbH berufene Kommanditist nicht wegen dieser Tätigkeit auch als Geschäftsführer der KG anzusehen. 

				Die GmbH & Co. KG kann auf verschiedene Weise errichtet werden:

				Erweiterung der GmbH auf eine GmbH & Co. KG, durch Abschluss des Gesellschaftsvertrags der KG, wobei die GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin der KG bei Vertragsabschluss bereits rechtlich entstanden, also bereits im Handelsregister eingetragen und handlungsfähig sein muss. 

				Auch ein einziger Kapitalanleger kann die Personengesellschaft errichten, in Form einer Ein-Mann-GmbH & Co KG. In allen Fällen bedarf es der Ausfertigung von zwei Gesellschaftsverträgen. 

				
				Steuerstrategie 73

				Sollen Teile des Kapitalvermögens im Familienverbund an Familienangehörige übertragen werden (in Form von Kommanditanteilen), sollten aus steuerlichen Gründen sowie um Schwierigkeiten bei einer ggf. gewollten einheitlichen Willensbildung von vornherein auszuschließen, mit Übertragung der Kommanditanteile auch Anteile an der Komplementär-GmbH quotengleich mit den KG-Anteilen übertragen werden (identisches Beteiligungsverhältnis). Die Kinder erhalten so unentgeltlich eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung an dem durch die Kapitaleinlage entstandenen Gesamthandvermögen. Aus ertragsteuerlichen Gründen muss den Familienmitgliedern Mitunternehmerstellung zukommen und der zugewendete Anteil muss ein Mitunternehmeranteil sein. Mitunternehmerstellung ist gegeben, wenn die Familienmitglieder ein Mitunternehmerrisiko tragen und Mitunternehmerinitiative ausüben können.

				

				Die Ausstattung der GmbH & Co. KG mit dem Kapitalvermögen erfolgt im Regelfall in Gestalt einer Sacheinlage, die der Kapitalanleger leistet. Die Einlageleistung erfolgt schuldrechtlich durch die Verpflichtung zur Übertragung des Eigentums am Kapitalvermögen auf die GmbH & Co. KG durch Einbringungsvertrag. Die GmbH ist am Vermögen nicht beteiligt. Eigentümer des Kapitalvermögens ist die KG.

				Die Einbringung des Kapitals in die gewerblich geprägte thesaurierende Personengesellschaft kann entweder als offene Einlage gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten oder als verdeckte Einlage ohne Gewährung von Gesellschaftsrechten gestaltet werden. Wird das Vermögen gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten eingelegt, stellt dieser Vorgang nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs einen „tauschähnlichen Vorgang“ mit der Konsequenz dar, dass die Einlage des Immobilienvermögens in den Pool ertragsteuerlich mit dem so genannten gemeinen Wert (dem Verkehrswert) erfolgen muss und die Einbringung des Vermögens in das betriebliche Gesamtvermögen des Pools entweder ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft alten Rechts darstellt (bei Wertpapieren, die vor dem 1.1.2009 erworben wurden) oder aber ein abgeltungsteuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft darstellt (gilt für Wertpapiere, die nach dem 1.1.2009 angeschafft worden sind). Steuerpflichtig ist der Differenzbetrag zwischen dem Einlagewert (dem gemeinen Wert bzw. Verkehrswert) und den ursprünglichen Anschaffungskosten. 

				Eine Einlage ohne Gegenleistung (Gewährung von Gesellschaftsrechten) liegt vor, wenn der Übertragungsvorgang über ein gesamthänderisch gebundenes Kapitalrücklagekonto abgewickelt wird. Die bloße Einlage von Wertpapiervermögen in das Betriebsvermögen der KG stellt hier kein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft dar und löst daher keinen einkommensteuerpflichtigen Tatbestand aus. Auch soweit übrige Familienmitglieder als weitere Gesellschafter unentgeltlich beteiligt werden, kommt es mangels Gegenleistung nicht zu einem Veräußerungsgeschäft des Kapitalanlegers (Einlegers). Die Gewährung von Gesellschaftsrechten an übrige Familienmitglieder, welche keine Einlage leisten, stellt vielmehr eine Schenkung dar und unterliegt der Schenkungsteuer; die Depotbank erstattet in solchen Fällen Anzeige an das Betriebsstättenfinanzamt.

				Besteuerung der Kapitalerträge innerhalb der gewerblich geprägten thesaurierenden Personengesellschaft

				Werden dem Grunde nach abgeltungsteuerpflichtige Kapitaleinkünfte innerhalb einer gewerblich thesaurierenden Personengesellschaft vereinnahmt, ergeben sich zur Abgeltungsbesteuerung folgende Unterschiede (Vorteile):

				
						Für Dividenden und Kursgewinne aus Aktien (Unternehmensbeteiligungen) findet das Teileinkünfteverfahren Anwendung. Das heißt:

						Nur 60 % der Dividenden und Kursgewinne rechnen zur steuerlichen Bemessungsgrundlage und müssen der Regelbesteuerung (Tarifbesteuerung) unterworfen werden.

						60 % aller im Zusammenhang mit den Kapitaleinkünften anfallenden Aufwendungen (Zinsen für Fremdkapital zum Aktienkauf, Aufwendungen für Kurssicherungsmaßnahmen, Depotgebühren, Vermögensverwaltergebühren, Fahrten zu Hauptversammlungen, Kosten für Literatur usw.) können als Betriebsausgaben steuermindernd abgezogen werden.

						Die Verrechnung von Verlusten mit anderen Einkunftsarten ist möglich, Verlustrücktrag nach den Regelungen des Einkommensteuerrechts (§ 10d EStG), aber auch Verlustvortrag.

				

				Soweit Kapitalerträge den Vermögensbereich der gewerblich geprägten thesaurierenden Personengesellschaft nicht verlassen (also thesauriert werden), kommt der Kapitalanleger außerdem in den Genuss der durch die Unternehmenssteuerreform 2008 neu eingeführten begünstigten Besteuerung nicht entnommener Gewinne.[128] Diese können vom Anteilseigner der Gesellschaft (Kapitalanleger, ggf. Familienmitglieder) mit einem besonderen Steuersatz von 28,25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag = 29,8 % und ggf. zzgl. Kirchensteuer) besteuert werden. Allerdings unterliegen spätere Entnahmen aus dem thesaurierten Vermögen einer Nachversteuerung mit dem Abgeltungsteuersatz von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Der nachzuversteuernde Betrag ermittelt sich aus dem Anteil, der dem begünstigt besteuerten thesaurierten Ertragsanteil entnommen werden soll, abzüglich der darauf entfallenden und gezahlten Thesaurierungssteuer und abzüglich des fiktiven Solidaritätszuschlages hierauf (= nachversteuerungspflichtiger Betrag). 

				Des Weiteren unterliegen Kapitaleinkünfte aus dem Vermögensbereich der gewerblich geprägten thesaurierenden Personengesellschaft der Gewerbesteuer. Der Gewerbesteuer unterliegt dabei die ungeschmälerte Dividende (zu 100 %, nicht aber Kursgewinne).[129]

				Während also Kapitalerträge aus Vermögensanlagen über eine gewerblich geprägte thesaurierende Personengesellschaft mit einem Steuersatz von 29,8 % besteuert werden und der Gewerbesteuer unterliegen, unterliegen solche im Privatvermögen einem Abgeltungsteuersatz (inkl. Sol.Zuschlag) von nur 26,37 % und keiner Gewerbesteuer. Auf den ersten Blick scheint die Vermögensanlage in einer gewerblich geprägten thesaurierenden Personengesellschaft wenig sinnvoll. Dies trifft in der Tat auf Zinserträge zu, für die das Teileinkünfteverfahren keine Anwendung findet. Für Kapitalanleger, welche überwiegend oder fast ausschließlich in Zinsanlagen investieren, ist die Abgeltungsteuer vorteilhafter.

				Bezogen auf die Aktienanlage – und nur auf diese – bietet die gewerblich geprägte thesaurierende Personengesellschaft jedoch Steuervorteile, da im Rahmen des Teileinkünfteverfahrens nur 60 % der anfallenden Erträge und Gewinne der Besteuerung zu unterwerfen sind. Die Teilbesteuerung verhilft dem Kapitalanleger zur notwendigen Liquidität für die Zahlung der fälligen Einkommensteuern (ca. 19 % des Gewinnanteils) und ermöglicht ihm außerdem die steuerfreie Entnahme von ca. 20 % der Erträge – im Jahr der Entstehung der Gewinne nach herrschender Literaturmeinung ohne Nachversteuerung.[130]

				
				Steuerstrategie 74

				Vorausgesetzt, der Kapitalanleger möchte über die 20%-Grenze hinaus keine weiteren Entnahmen tätigen, können 60 % der Erträge in der Gesellschaft belassen werden. Damit kann die Thesaurierungsbesteuerung voll genutzt werden. Die thesaurierten Erträge stehen für die Wiederanlage auf dem Kapitalmarkt voll zur Verfügung.

				

				Beispielrechnungen aus der Literatur[131] zeigen auf, dass bei einem angenommenen Spitzensteuersatz des Privatanlegers von 42 % und einem hohen Gewerbesteuerhebesatz von 400 %[132] der Thesaurierungssteuersatz einer gewerblich geprägten Personengesellschaft 19,88 %, bei Dividenden bzw. Kursgewinnen (Anwendung des Teileinkünfteverfahrens) nur 19,08 % beträgt. Gegenüber dem Abgeltungsteuersatz inkl. Solidaritätszuschlag von 26,37 % beträgt die positive Differenz 6,49 % bzw. 7,29 %. 

				Die positive Differenz dreht sich allerdings zu jenem Zeitpunkt ins Negative, zu dem die thesaurierten Erträge oder Teile davon ausgekehrt und vom Kapitalanleger nachversteuert werden müssen. Lothmann[133] hat errechnet, dass die Gesamtsteuerbelastung bei Nachversteuerung thesaurierter Dividendenerträge ca. 28,4 % beträgt, was bezogen auf den Abgeltungsteuersatz von 26,37 % (ohne Kirchensteuer) eine Mehrbelastung von 2,03 % bedeutet. Bei thesaurierten Kursgewinnen (bei Kursgewinnen kommt es nicht zu einer Hinzurechnung des im Teileinkünfteverfahren außer Acht gelassenen 40%-Anteils bei der Gewerbesteuer) beträgt die Steuerbelastung bei Nachversteuerung nach Lothmann 28,64 %. Damit ergibt sich gegenüber der Abgeltungsteuer ein Nachteil von 2,27 %.

				Dieser Nachteil kehrt sich in einer Langfristbetrachtung wiederum zu Gunsten der gewerblich geprägten thesaurierenden Personengesellschaft um. Lothmann hat errechnet, dass bereits nach einer Thesaurierungszeit von sieben Jahren die Vermögensanlage über eine gewerblich geprägte thesaurierende Personengesellschaft einen wirtschaftlichen Vorteil bringen kann. Lothmann ging dabei von einer stetigen Wiederanlage von Dividenden und Kursgewinnen aus Aktienanlagen und einer angenommenen Durchschnittsrendite von 6 % aus. 

				
				Steuerstrategie 75

				Die Aktienanlage über eine gewerblich geprägte thesaurierende Personengesellschaft bringt dem privaten Aktienanleger ab dem Zeitpunkt steuerliche Vorteile gegenüber der Abgeltungsbesteuerung, ab dem dieser aus der Wiederanlage des begünstigt besteuerten Thesaurierungsanteils Nettomehrerträge generieren kann, welche den Steuernachteil (gegenüber der Abgeltungsbesteuerung) im Fall der Entnahme und Nachversteuerung übersteigen.

				

				Gewerbesteuer

				Werden Kapitaleinkünfte mit gewerblich geprägten Gesellschaften auf die Betriebsvermögensebene generiert, sind auch gewerbesteuerliche Aspekte zu beachten. Einkünfte aus Portfoliodividenden zählen zum gewerbesteuerlichen Gewinn. Zwar darf der Gewerbeertrag um Gewinne aus inländischen Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften) gekürzt werden. Dies setzt jedoch eine erforderliche Mindestbeteiligung von 15 % am Grund- oder Stammkapital des Unternehmens voraus, sodass ein Abzug von Gewinnen aus börsennotierten Aktiengesellschaften im Regelfall nicht zum Tragen kommt.[134] Die Gewerbesteuer ist seit der Unternehmenssteuerreform 2008 nicht mehr als Betriebsausgabe abziehbar. Andererseits aber wurde die Gewerbesteuer-Messzahl durch die Unternehmenssteuerreform gesenkt von 5 % auf 3,5 % und die Anrechenbarkeit des Gewerbesteuer-Messbetrages bei der Einkommensteuer auf das 3,8-Fache erhöht. Dadurch wird die Gewerbesteuerbelastung bis zu einem Hebesatz von 380 % (unter Einbezug des Solidaritätszuschlags bis zu einem Hebesatz von 400 %) neutralisiert. Die gewerblich geprägte thesaurierende Personengesellschaft verfügt außerdem über einen Freibetrag von 24.500 €. 

				Sparschwein GmbH

				Allgemeines

				Bei der Sparschwein GmbH[135] handelt es sich um eine gewöhnliche bzw. „normale“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die GmbH unterliegt kraft ihrer Rechtsform der Körperschaftsteuer und auch der Gewerbesteuer. Dies gilt unabhängig von der Tatsache, dass die GmbH bloße „private“ Vermögensverwaltung betreibt. Der Körperschaftsteuersatz beträgt allerdings lediglich 15 % vom zu versteuernden Einkommen (§ 23 KStG). Mit dem Solidaritätszuschlag beträgt die effektive Steuerbelastung der Erträge auf Ebene der GmbH somit nur 15,83 %, während der Abgeltungsteuersatz inkl. Solidaritätszuschlag bei 26,38 % liegt. 

				Addiert man nun die Gewerbesteuer, beträgt die steuerliche Gesamtbelastung bei einem Hebesatz von 400 % insgesamt 29,83 %.[136] Die Gewerbesteuer ergibt sich aus § 8 Nr. 5 GewStG, wonach u.a. Dividenden, und zwar auch der Teil, der bei der Körperschaftsteuer außer Ansatz bleibt (also 95 % der erwirtschafteten Dividendenerträge) und diesen gleichgestellte Bezüge der Gewerbesteuer hinzuzurechnen sind.

				So lohnt die Sparschwein GmbH auf den ersten Blick steuerlich nicht – aber nur auf den ersten Blick wohlgemerkt. 

				
				Steuerstrategie 76

				Der steuersensible Kapitalanleger richtet seinen Blick auf eine langfristige Kapitalanlage unter vollständiger Ertragsthesaurierung. Für solche Anlagestrategien eignet sich die Sparschwein GmbH.

				

				Die Sparschwein GmbH als Vermögensthesaurierungsmodell

				Für den privaten Kapitalanleger eignet sich die Sparschwein GmbH als Vermögensthesaurierungsmodell, wenn seine Kapitaleinkünfte ausschließlich oder fast ausschließlich aus Dividendenerträgen und Kursgewinnen aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (Aktienkursgewinne) bestehen. 

				Die Umsetzung dieses Modells erfordert, dass der Kapitalanleger als GmbH-Gesellschafter über ausreichendes restliches Privatvermögen verfügt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.[137] Solange das Kapitalvermögen in der GmbH gebunden sein soll (z.B. bis zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben), darf der Kapitalanleger nicht auf laufende Ausschüttungen angewiesen sein. 

				Müssen hingegen laufende Ausschüttungen von Erträgen aus der GmbH getätigt werden, unterliegen diese als Dividendenausschüttungen der Abgeltungsteuer. Die steuerliche Gesamtbelastung auf Gesellschaftsebene und Gesellschafterebene liegt dann mit insgesamt 27,48 % (= 1,49 % auf Gesellschaftsebene und 25,99 % auf Gesellschafterebene) um 1,10 % über der reinen Abgeltungsteuerbelastung (Abgeltungsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag = 26,38 %).[138] 

				Stellt man allerdings über einen bestimmten Thesaurierungszeitraum und entsprechend durchschnittlicher Rendite auf das Endvermögen ab, wird der Vorteil des mit der Sparschwein GmbH zu erzielenden Zinseszinseffektes aus den vereinnahmten Dividenden deutlich. 

				Steuerlicher Belastungsvergleich

				Im nachfolgenden steuerlichen Belastungsvergleich wird unterstellt, dass das Wertpapiervermögen ausschließlich über die Sparschwein GmbH verwaltet wird und dort erst nach einem beliebigen Thesaurierungszeitraum entnommen wird. Die Vermögensmehrung findet also innerhalb der GmbH statt. In der Vergleichsrechnung wird ein Thesaurierungszeitraum von zehn Jahren unterstellt. Das Kapitalvermögen besteht nur aus Aktienanteilen und soll 100.000 € betragen. Die jährliche Rendite beträgt 10 %.

				
					
						
								
								Sparschwein GmbH

							
								
								Vermögensanlage über Privatvermögen (private Wertpapieranlage)

							
						

						
								
								Aktienerträge p.a.

							
								
								10.000 €

							
								
								Aktienerträge p.a.

							
								
								10.000 €

							
						

						
								
								GewSteuer 3,5 % x4,0 (Hebesatz 400) = 14 %

							
								
								1.400 €

							
								
								Abgeltungsteuer 26,38 %

							
								
								2.638 €

							
						

						
								
								KörpSteuer 15,83 % von 5 % 

							
								
								79,15

							
								
								
						

						
								
								Steuerbelastung

							
								
								1.479,15

							
								
								
								2.638 €

							
						

						
								
								Steuervorteil

							
								
								1.158 €

							
								
								
						

						
								
								Steuervorteil auf 10 Jahre bei 10 % Rendite der Wiederanlage

							
								
								33.039,09 €

							
								
								
						

					
				

				

				Bei einer Thesaurierung von 100.000 € Aktienvermögen bei einer jährlichen Wiederanlagerendite von 10 % beträgt der Steuervorteil knapp 33.000 €. 

				
				Steuerstrategie 77

				Der Steuerspareffekt mit der Sparschwein GmbH ist besonders hoch für aktive Anleger, die pro Jahr eine Vielzahl von Aktientransaktionen mit abgeltungsteuerauslösenden Veräußerungsgewinnen durchführen.

				

				
				Steuerstrategie 78

				Interessant kann die Sparschwein GmbH aber auch für Immobilienbesitzer sein. Denn unter Zwischenschaltung einer Kapitalgesellschaft können Reparaturen und Reinvestitionen von der GmbH aus nur gering versteuerten Erträgen durchgeführt werden, ohne dass dadurch ein steuerpflichtiger Ausschüttungsvorgang entstehen würde.

				

				Vorweggenommene Erbfolge mit der Sparschwein GmbH

				Mit der Sparschwein GmbH kann Wertpapiervermögen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge ohne Gewinnrealisierung und unter Nießbrauchsvorbehalt auf die Nachfolgegeneration übertragen werden.[139] 

				Immobilieninvestments mit der Sparschwein GmbH

				Allgemeines

				Werden durch die Sparschwein GmbH erworbene Immobilien vermietet, werden die Mieteinnahmen dank Sparschwein GmbH nur mit 15,83 % Einkommensteuer (inklusive Solidaritätszuschlag) belastet.[140] Dementsprechend können knapp 85 % der Mieterträge in die Renovierung bzw. in den Neuerwerb weiterer Immobilien reinvestiert werden. Im Fall einer „Privatvermietung“ stünden nur rund 55 %, also etwas mehr als die Hälfe der Mieterträge, für Reinvestitionen zur Verfügung (bei einem Grenzsteuersatz von 42 % zzgl. Solidaritätszuschlag = 44,31 % Steuerbelastung). 

				Eine Gewerbesteuer fällt auf Ebene der Sparschwein GmbH für die Vermietungseinkünfte nicht noch zusätzlich an. Weil die Sparschwein GmbH ausschließlich eigenen Grundbesitz nutzt bzw. neben diesem nur ausschließlich eigenes Kapitalvermögen verwaltet, werden Erträge, die auf die Verwaltung des eigenen Grundbesitzes entfallen – also alle Mieterträge, die die Sparschwein GmbH erhält – vom steuerpflichtigen Gewerbeertrag ausgenommen. 

				
				Steuerstrategie 79

				Der Kapitalanleger stellt hierzu im Namen der Sparschwein GmbH einen entsprechenden Antrag (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG).

				

				Der Nachteil ist allerdings – und hier wiederum macht die Sparschwein GmbH nur als Vermögensthesaurierungsinstrument Sinn – dass Veräußerungsgewinne aus der Veräußerung von Immobilien aus dem Besitz der Sparschwein GmbH unabhängig von der Besitzzeit stets der Steuerpflicht unterliegen. Veräußerungsgewinne aus im Privatvermögen gehaltener Immobilien können hingegen nach derzeitiger Rechtslage nach einer Besitzzeit von mehr als zehn Jahren steuerfrei vereinnahmt werden. 

				Einbringung von Altimmobilien und AfA-Step-Up

				Soweit Altimmobilien schon länger als zehn Jahre im Privatbesitz des Sparschwein-GmbH-Gesellschafters sind und auf Ebene des Gesellschafters kein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft realisiert werden muss, kann die Einbringung der Immobilien in die Sparschwein GmbH interessant sein. Zwar fällt Grunderwerbsteuer an[141], doch ermöglicht die Einbringung einen sogenannten „AfA-Step-Up“. Der AfA-Step-Up bewirkt, dass als Bemessungsgrundlage für künftige Abschreibungen auf Ebene der GmbH & Co KG der Veräußerungspreis bzw. Einlagewert (Teilwert) ohne Abzug bisher vorgenommener Abschreibungen[142] herangezogen wird. Dadurch wird für werthaltiges Grundvermögen regelmäßig ein höheres Abschreibungsvolumen generiert, welches auf die zu erwartenden künftigen Erträge steuermindernd wirkt.

				Die Wertpapiervermögen verwaltende Familiengesellschaft (Familienpool)

				Familien mit größeren Vermögenswerten fassen Vermögen vielfach in einer Familiengesellschaft zusammen. Als Gesellschaft kommt die so genannte vermögensverwaltende Familiengesellschaft in Betracht, diese wird als „Familienpool“ oder auch „Familienholding“ bezeichnet. Die vermögensverwaltende Familiengesellschaft kann in der Rechtsform einer Personengesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder aber auch durch Eintragung ins Handelsregister in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft (KG) oder einer gewerblich geprägten GmbH & Co. KG bestehen. Welche Gesellschaftsform gewählt wird, hängt von den zu beteiligenden Personen, deren Lebensalter, der Höhe des zu übertragenden Vermögens sowie von der Tatsache ab, ob für Kapitaleinkünfte aus dem Poolvermögen sowie den Vermögenszuwächsen die Abgeltungsteuer Anwendung finden soll oder nicht. 

				Familien, für die die Abgeltungsbesteuerung im Familienverbund Vorteile bietet, werden sich für die Rechtsform der KG entscheiden. Soll die Abgeltungsteuer hingegen vermieden werden, entscheiden sich die Beteiligten im Regelfall für die gewerblich geprägte GmbH & Co KG. 

				Die Familiengesellschaft wird Eigentümerin des Vermögens. Gesellschafter werden neben dem Übergeber diejenigen Personen, denen die Vermögenssubstanz zukommen soll. Dies sind üblicherweise Personen aus dem engsten Familienkreis, können aber auch beliebige andere Personen sein. Künftige Übertragungen aus dem Poolvermögen können durch Änderung der jeweiligen Beteiligungsquoten an der Gesellschaft schnell und effizient vollzogen werden. 

				Mit einem Familienpool lassen sich Vermögensübertragungen mit Einkünfteverlagerungen auf Kinder steuersicher gestalten. Durch entsprechende Gestaltung des Gesellschaftsvertrages mittels Gewinnverteilungsschlüssel lassen sich Einnahmen aus dem Poolvermögen denjenigen Kindern zuordnen, die über eine geringe Steuerbelastung verfügen oder gar keine Steuern zahlen. Es können die für jedes Familienmitglied geltenden Steuervergünstigungen wie der Grundfreibetrag und der Sparer-Pauschbetrag voll genutzt werden. Aus dem bekannten „Ehegattensplitting“ kann ein „Familiensplitting“ konzipiert werden.

				Die Einbringung von Vermögenswerten kann steuerpflichtig sein. Die Einbringung gilt aber zumindest insoweit nicht als steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft, als den Beteiligten die eingebrachten Wirtschaftsgüter nach Maßgabe der Beteiligungsquoten nach wie vor zuzurechnen sind (Veräußerungstatbestand wird durch die Bruchteilsbetrachtung überlagert).[143]

				Die Anschaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an der vermögensverwaltenden Personengesellschaft wird abgeltungsteuerlich als Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter im Familienpool betrachtet.[144] Dies hat folgenden Hintergrund: Wertpapiere, die im Familienpool gehalten werden und deren Veräußerungserlöse der Abgeltungsteuer unterliegen, würden, wenn sie über eine Personengesellschaft gehalten und veräußert werden, unter bestimmten Umständen nicht der Abgeltungsteuer unterliegen. Denn Anteile an Personengesellschaften, deren Gesamthandvermögen nur aus Wertpapieren besteht, gehören nicht zu den abgeltungsteuerpflichtigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 EStG. Der Gesamthandanteil stellt selbst ein „anderes Wirtschaftsgut“ dar, für das auch nach Einführung der Abgeltungsteuer eine Veräußerungsfrist von einem Jahr gilt bzw. ein steuerfreier Veräußerungsgewinn nach einer Haltedauer von mehr als einem Jahr realisiert werden kann.[145] Um zu verhindern, dass über den Familienpool der Wertzuwachs der der Abgeltungsteuer unterliegenden Wertpapiere außerhalb der Veräußerungsfrist des § 23 EStG steuerfrei realisiert werden kann, fingiert das Gesetz den Verkauf von KG-Anteilen am Familienpool als Verkauf der in der Familiengesellschaft gehaltenen Wertpapiere. Damit wird erreicht, dass die Veräußerung eines Gesamthandanteils an einer (vermögensverwaltenden) Personengesellschaft zu den abgeltungsteuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gehört, soweit die (vermögensverwaltende) Personengesellschaft abgeltungsteuerpflichtige Wertpapiere im Gesamthandvermögen hält.

				Eine unmittelbare Beteiligung ist gegeben, wenn ein Kapitalanleger Gesellschafter einer Personengesellschaft ist oder wenn jemand treuhänderisch an einer Personengesellschaft beteiligt ist. Eine mittelbare Beteiligung an einer Personengesellschaft ist anzunehmen, wenn ein Kapitalanleger an dem Gesellschaftsanteil eines Gesellschafters einer Personengesellschaft beteiligt ist. Die Regelung gilt auch, wenn die Wirtschaftsgüter von einer Personengesellschaft angeschafft und die Beteiligung an dieser Personengesellschaft vom Gesellschafter veräußert wird.

				
				Steuerstrategie 80

				Zur Berücksichtigung der Abgeltungsteuer bei jedem einzelnen Familienmitglied empfiehlt es sich, auf Ebene der Wertpapiervermögen verwaltenden Familiengesellschaft eine einheitliche und gesonderte Feststellung durchzuführen. Diese ermöglicht die Berücksichtigung niedrigerer persönlicher Steuersätze von weniger als 25 % (dem Abgeltungsteuertarif) bei einem Familienmitglied (z.B. bei einem studierenden Kind) oder die Zuwendung von anteiligen Verlusten bei jedem einzelnen Familienmitglied. Auch für evtl. Abgeltungsteuerrückerstattungen ist eine einheitliche und gesonderte Feststellung hilfreich.

				

				Erhält ein Familienmitglied für die Verwaltung des Wertpapiervermögens der Familiengesellschaft eine gesonderte Vergütung, wäre diese außerhalb der Verteilung der Kapitalerträge aus dem Gesellschaftsvermögen (Poolvermögen) durchzuführen. Vergütungen stellen bei dem betreffenden Familienmitglied Sonderbetriebseinnahmen dar, welche nicht der Abgeltungsteuer unterliegen, sondern der Tarifbesteuerung (das heißt, diese müssen in die Einkommensteuererklärung aufgenommen werden). 

				
				Steuerstrategie 81

				Vergütungen für die Vermögensverwaltung sollten im Rahmen einer steueroptimierten Konzipierung erfolgen, da sich die Zahlungen beim Begünstigten zwar steuermehrend, bei den übrigen Familienmitgliedern wegen des Werbungskostenabzugsverbots aber nicht abgeltungsteuermindernd auswirken. Werden Tätigkeiten für die Vermögensverwaltung im Rahmen der Gewinnverteilung berücksichtigt (indem dieses Familienmitglied einen Teil aus den Erträgen vorab erhält), dürfte die Besteuerung auch dieses Gewinnvorabanteils mit der Abgeltungsbesteuerung abgegolten sein.[146]
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				Teil 8: Steuerstrategien mit Kapitallebensversicherungen und fondsgebundenen Lebensversicherungen

				Kapitalerträge, die in einer Kapitallebensversicherung generiert werden, unterliegen keiner Abgeltungsteuer. Für die Auszahlung der Versicherungsleistung gelten gesonderte steuerliche Regelungen. Zum 1.1.2012 sank der garantierte Rechnungszinssatz(Garantiezins) von 2,25 % auf 1,75 % ab. 

			

		

	
		
			
				

				Allgemeines

				Kapitalerträge, die innerhalb einer Kapitallebensversicherung – anfallen, sind aus der Abgeltungsbesteuerung ausdrücklich ausgenommen.[147] Bezüglich der Besteuerung von Einkünften aus Kapital- und fondsgebundenen Lebensversicherungen gilt:

				
						Versicherungsverträge, die bis zum 31.12.2004 abgeschlossen wurden (Altverträge): Die Auszahlung der Versicherungsleistung ist vollumfänglich steuerfrei, sofern im Zeitpunkt der Fälligkeit oder Veräußerung die Mindestvertragslaufzeit von 12 Jahren erfüllt ist, eine mindestens fünfjährige Beitragszahlung erfolgt ist und der Mindesttodesfallschutz 60 % der Beitragssumme umfasst.

						Versicherungsverträge, die nach dem 31.12.2004 abgeschlossen wurden (Neuverträge): Leistungen aus nach dem 31.12.2004 abgeschlossenen Versicherungen werden auch weiterhin außerhalb des Abgeltungsteuerverfahrens gemeinsam mit den übrigen Einkunftsarten des Anlegers nach dem progressiven individuellen Einkommensteuertarif besteuert, sofern die Mindestvertragsdauer von zwölf Jahren erfüllt ist und die Auszahlung der Versicherungsleistung nach Vollendung des 60. Lebensjahres erfolgt.[148] In diesem Fall ist jedoch nur die Hälfte des Unterschiedsbetrags zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der bezahlten Beiträge in die Steuererklärung aufzunehmen und zusammen mit den anderen Einkünften zu dem sich für das gesamte zu versteuernde Einkommen geltenden Einkommensteuersatz zu versteuern (so genanntes „Halbertragsverfahren“). Bei Leistungen aus Neuverträgen, bei denen die Voraussetzungen des hälftigen Unterschiedsbetrags vorliegen, erfolgt also eine Veranlagung gemeinsam mit den Einkünften aus anderen Einkunftsarten unter Anwendung des progressiven Einkommensteuertarifs.[149]

						Versicherungsverträge, die nach dem 31.12.2011 abgeschlossen wurden: Für Vertragsabschlüsse nach dem 31.12.2011 gilt das 62. Lebensjahr als das steuerbegünstigte Lebensjahr des Versicherungsnehmers/Bezugsberechtigten.[150]

				

				Liegen die Voraussetzungen für eine gänzliche Steuerfreistellung (Altverträge bis 31.12.2004) oder für das Halbertragsverfahren (Verträge ab 2005) hinsichtlich Mindestlaufzeit, Mindesttodesfallschutz und Auszahlungszeitpunkt nicht vor, fällt die Versicherungsleistung gänzlich unter die Abgeltungsteuer bzw. unterliegt in voller Höhe dem persönlichen Einkommensteuersatz, falls der Versicherungsnehmer die Günstigerprüfung[151] beantragt. 

				Zu einer Besteuerung des Unterschiedsbetrags zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der bezahlten Beiträge mit Abgeltungsteuer kommt es auch dann, wenn eine vor dem 1.1.2005 abgeschlossene Lebensversicherung veräußert wird und die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit aus solchen Altverträgen nicht vorliegen, etwa weil die Mindestvertragsdauer von zwölf Jahren nicht erreicht wurde oder die Auszahlung vor Vollendung des 60. bzw. 62. Lebensjahres[152] des Versicherungsnehmers erfolgte oder aber eine steuerschädliche Verwendung für Darlehenszwecke vorliegt. Näheres vgl. unten Abschnitt: Exkurs: Wenn aus der Lebensversicherungsanlage Abgeltungsteuer zu entrichten ist. 

				Steuervorteile einer steuerkonformen Lebensversicherungs-Vermögensanlage 

				Vorbemerkung

				Vermögensanlagen unter Anwendung kapitalbildender Lebensversicherungen erwecken insbesondere seit Einführung der Abgeltungsteuer wachsendes Interesse unter Kapitalanlegern. Denn während Kapitalerträge aus einer konventionellen Wertpapieranlage seit dem 1.1.2009 der Abgeltungsteuer zu unterwerfen sind, blieben Erträge im Rahmen einer kapitalbildenden Lebensversicherung von der Abgeltungsteuer grundsätzlich ausgenommen. Der Steuergesetzgeber sah sich daher veranlasst, mit einer gezielten Gesetzesänderung entgegenzuwirken. Mit dem Jahressteuergesetz 2009 wurde die die Besteuerung von Lebensversicherungen regelnde Vorschrift des § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG durch die nachfolgend erläuterten Sätze 5 und 6 erweitert:

				1.	Vermögensverwaltende Versicherungsverträge (Satz 5): 

					Lebensversicherungen mit vermögensverwaltendem Charakter wurden zum 1.1.2009 einer transparenten Besteuerung unterzogen. Hierzu bestimmt Satz 5 EStG folgende kumulativ zu erfüllende Kriterien:

				
						„Ist in einem Versicherungsvertrag eine gesonderte Verwaltung von speziell für diesen Vertrag zusammengestellten Kapitalanlagen vereinbart, 

						die nicht auf öffentlich vertriebene Investmentfondsanteile oder Anlagen, die die Entwicklung eines veröffentlichten Indexes abbilden, beschränkt ist,

						und kann der wirtschaftlich Berechtigte unmittelbar oder mittelbar über die Veräußerung der Vermögensgegenstände und die Wiederanlage der Erlöse bestimmen“.

				

				Bei Vorliegen dieser drei Merkmale (kumulativ!) werden die aus der Lebensversicherungs-Anlage erwirtschafteten Kapitalerträge unmittelbar dem Kapitalanleger – als Versicherungsnehmer und wirtschaftlich Berechtigter – kraft Gesetzes zugerechnet und müssen von diesem in dem entsprechenden Veranlagungszeitraum versteuert werden. 

				
				Steuerstrategie 82

				Zur Vermeidung einer Belastung von Erträgen aus Kapitallebensversicherungen analog einer Direktanlage mit Abgeltungsteuer vermeidet der Kapitalanleger derartige Konstruktionen und hinterfragt die genannten drei Kriterien vor jedem Versicherungsabschluss. Steuerfreie oder steuerlich privilegierte „Versicherungsmäntel“, so wie vielfach auch heute noch von diversen Beratern angeboten, gibt es im Übrigen nicht mehr. Im Gegenteil, „Versicherungsmäntel“ werden seit 2009 gesetzlich als „vermögensverwaltende Versicherungsverträge“ bezeichnet. Dem Kapitalanleger werden sämtliche Kapitalerträge aus solchen Policen zugerechnet. Er muss die Erträge daraus jährlich versteuern (transparente Besteuerung). Daher sei vor solchen Vertragskonstruktionen gewarnt!

				

				2.	Todesfallschutz (Satz 6)

					Versicherungen, die nach dem 31.3.2009 abgeschlossenen wurden, müssen für eine steuerliche Privilegierung (Halbeinkünfteverfahren) neben der zwölfjährigen Mindestlaufzeit und einer Auszahlung nach Vollendung des 60. bzw. 62. Lebensjahres einen Mindesttodesfallschutz beinhalten. Hierbei wird grundsätzlich unterschieden zwischen Versicherungsverträgen mit laufender Beitragszahlung[153] und Einmalbeitrag bzw. mit abgekürzter Beitragszahlungsdauer.[154]

					Versicherungsverträge mit laufender Beitragszahlung müssen während der gesamten Laufzeit des Versicherungsvertrages einen Todesfallschutz von mindestens 50 % der Summe der nach dem Versicherungsvertrag für die gesamte Vertragsdauer zu zahlenden Beiträge aufweisen. Versicherungsverträge mit Einmalbeitrag bzw. mit abgekürzter Beitragszahlungsdauer müssen als vereinbarte Leistung für den Todesfall spätestens fünf Jahre nach Vertragsabschluss mindestens 10 % des Deckungskapitals, des Zeitwerts oder der Summe der gezahlten Beiträge aufweisen. Dieser Prozentsatz darf bis zum Ende der Vertragslaufzeit in jährlich gleichen Schritten bis auf Null sinken. 

				Die verwaltungsinterne Anwendung der neuen Gesetzesregelungen hat das Bundesministerium der Finanzen in zwei ausführlichen Anwendungsschreiben vom 1.10.2009[155] erörtert. Die Schreiben änderten die bestehenden BMF-Schreiben zur Besteuerung von Lebensversicherungen vom 22.12.2005[156] und 22. August 2002[157] in wesentlichen Punkten. Die Auffassungen der Finanzverwaltung zur neuen Gesetzesregelung wurden von Seiten der Finanzwirtschaft begrüßt und sind auch für Kapitalanleger tragbar. Für diesen schaffen die beiden Schreiben im Hinblick auf die Ertragsbesteuerung seiner Lebensversicherung vor allem Rechtssicherheit.[158]

				
				Steuerstrategie 83

				Kapitalanleger nutzen die Privilegien der Lebensversicherungsanlage wie u.a. der Steueraufschub (der Zinseszinseffekt), die nur hälftige Besteuerung aller kumulierten Kapitalerträge zum Zeitpunkt des Vertragsablaufs (unter der Voraussetzung der 12/60 bzw. 12/62 Regelung), die einkommensteuerfreie Auszahlung im Todesfall oder die Einkommensteuerfreiheit bei der Vermögensübertragung mittels steuerkonformer Lebensversicherungsmodelle.[159]

				

				Kriterien für die steuerkonforme Lebensversicherungsanlage mit standardisierter Vermögensverwaltung

				Während die Anlage der Lebensversicherung in öffentlich vertriebene Investmentfonds einschließlich der Auswahl und des späteren Wechsels der Fonds durch den Versicherungsnehmer steuerlich anerkannt ist, muss bei der Anlage in eine Vermögensverwaltungsstrategie die Ausgestaltung bestimmten Kriterien der Finanzverwaltung genügen. Mit dem BMF-Schreiben vom 1.10.2009[160] führte die Finanzverwaltung das Kriterium der „standardisierten“ Vermögensverwaltung ein. Bloße Auswahlmöglichkeiten aus „standardisierten Anlagestrategien, die einer unbestimmten Vielzahl von Versicherungsnehmern angeboten werden“, stellen nach Ansicht des BMF keine unmittelbare oder mittelbare Dispositionsmöglichkeit dar.[161] Neue, steuerkonforme Beteiligungsmodelle (siehe unten) nutzen außerdem die Tatsache, dass nach Ansicht des BMF die Wahl zwischen mehreren standardisierten Anlagestrategien in unterschiedlicher Gewichtung nicht zu einer transparenten Besteuerung führt. Dem Kapitalanleger bietet sich damit eine ausreichende Wahlmöglichkeit für seine Anlageentscheidungen und der Anlagepolitik des Versicherers. Der Kapitalanleger kann außerdem eine einmal festgelegte Anlagestrategie jederzeit ändern und damit die Investitionspolitik des Versicherers bzw. die des vom Versicherer beauftragten Vermögensverwalters vorgeben. Alternativ kann der Kapitalanleger – wie dargestellt – seine Anlagepolitik auch auf öffentlich vertriebene Investmentfondsanteile oder auf Anlagen beschränken, die die Entwicklung eines veröffentlichten Indexes abbilden.

				Beispiel:[162]

				Das nachfolgende Rechenbeispiel vergleicht eine direkt im Privatdepot durchgeführte Anlagestrategie mit einer standardisierten Vermögensverwaltung innerhalb einer Lebensversicherungslösung. Beide Strategien basieren auf den gleichen Anlagen und führen vor Kosten und Steuern zu den gleichen – im Privatdepot steuerpflichtigen – Renditen (hier: 6 % p.a.). Bereits nach zwölf Jahren führt die Lebensversicherung nach Kosten und Steuern zu einer höheren Rendite im Vergleich zum Privatdepot. Im Leistungsfall führt die Lebensversicherungslösung – trotz eingerechneter Kosten – sogar sofort zu einer höheren Leistung zugunsten der Begünstigten, da Todesfallleistungen vollständig von der Einkommensteuer[163] befreit sind. Die Vorteile der Lebensversicherung im Erlebens- und Todesfall erhöhen sich im Vergleich zum Privatdepot mit jedem Jahr der Laufzeit.

				Annahmen: Einmalbetrag: EUR 100.000 · Kosten: bank- und versicherungsüblich · Rendite: 6.00 % p.a. · Abgeltungssteuer: 25 % plus 5,5 % SolZ · Pers. Steuersatz: 40 % inkl. 5,5 SolZ

				
					
						
								
								Jahr

							
								
								Depotlösung 
Wertentwicklung

							
								
								Versicherungsleistung im 
Erlebensfall / Rückkauf

							
								
								Vorteil gegenüber 
Depot

							
								
								Versicherungsleistung 
im Todesfall*

							
								
								Vorteil gegenüber 
Depot

							
						

						
								
								5

							
								
								EUR 124.127

							
								
								EUR 121.980

							
								
								–1.73%

							
								
								EUR 129.854

							
								
								+4,61%

							
						

						
								
								10

							
								
								EUR 154.075

							
								
								EUR 151.150

							
								
								–1,90%

							
								
								EUR 169.473

							
								
								+9,99

							
						

						
								
								12

							
								
								EUR 167.988

							
								
								EUR 169.843

							
								
								+1,10%

							
								
								EUR 188.521

							
								
								+12,22%

							
						

						
								
								20

							
								
								EUR 237.392

							
								
								EUR 248.855

							
								
								+4,83%

							
								
								EUR 288.663

							
								
								+21,60%

							
						

						
								
								30

							
								
								EUR 365.762

							
								
								EUR 409.034

							
								
								+11,83%

							
								
								EUR 491.678

							
								
								+34,43%

							
						

					
				

				

				* Zusätzliche Todesfallleistung noch nicht berücksichtigt

				Exkurs: Wenn aus der Lebensversicherungsanlage Abgeltungsteuer zu entrichten ist

				Ist aus der Lebensversicherungsanlage Abgeltungsteuer zu entrichten, wird diese bei steuerpflichtigen Versicherungsleistungen als Kapitalertragsteuer erhoben und direkt vom (inländischen)[164] Versicherungsunternehmen an die Finanzkasse abgeführt. Für nach dem 31.12.2009 zufließende Kapitalerträge müssen auch inländische Niederlassungen von ausländischen Versicherungsunternehmen den Kapitalertragsteuerabzug bei Auszahlung steuerpflichtiger Erträge durchführen.[165]

				Als Bemessungsgrundlage gilt der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung und den geleisteten Einzahlungen des Versicherungsnehmers.[166] In Fällen eines (der Versicherungsleistung vorausgegangenen) entgeltlichen Erwerbs der Lebensversicherung tritt an Stelle der Summe der entrichteten Beiträge als Anschaffungskosten der gezahlte Kaufpreis.[167] Der gezahlte Kaufpreis ist wegen der auf den Sparanteil der Versicherungsbeiträge aufgelaufenen Erträge regelmäßig höher als die Summe der vom Veräußerer geleisteten Beiträge. Dadurch wird beim Käufer eine Übermaßbesteuerung vermieden, als dieser die (höheren) Anschaffungskosten einem eventuellen Veräußerungsentgelt steuermindernd gegenrechnen kann. 

				Einem Veräußerungsgewinn gegengerechnet werden können außerdem die nach dem Erwerb entrichteten Beiträge; diese gelten insoweit additiv als Anschaffungskosten und werden bei Ermittlung der abgeltungsteuerpflichtigen Bemessungsgrundlage ebenfalls vom Veräußerungserlös abgezogen.[168] Im Ergebnis fallen also nur die in der Besitzzeit des Veräußerers entstandenen Erträge und nicht die gesamte Beitragsleistung unter die Abgeltungsteuer.

				Bei Auszahlung der Versicherungsleistungen aus einem Neuvertrag fällt zunächst Abgeltungsteuer auf den vollen Unterschiedsbetrag zwischen Versicherungsleistung und geleisteten Einzahlungen an. 

				
				Steuerstrategie 84

				Versicherungsnehmer, die Leistungen aus einer entgeltlich erworbenen Lebensversicherung erhalten, zahlen im Regelfall zu viel Abgeltungsteuer! Denn beim Abzug der Abgeltungsteuer durch das Versicherungsunternehmen von der Ablaufleistung bleiben gezahlte Anschaffungskosten unberücksichtigt. Versicherungsnehmer können sich zuviel bezahlte Abgeltungsteuer nur im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung wieder zurückholen. Eine Steuerveranlagung ist vom Finanzamt auf Antrag durchzuführen.[169]

				

				Zu den abgeltungsteuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen zählt seit dem 1.1.2009 auch der Gewinn aus der Veräußerung von Ansprüchen aus einer Lebensversicherung. Steuerpflichtig ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös und den vor der Veräußerung entrichteten Beiträgen; diese gelten als „Anschaffungskosten“.[170] Sofern der Veräußerung ein entgeltlicher Erwerb vorausgegangen ist, gilt der Kaufpreis als Anschaffungskosten (an Stelle der gezahlten Beiträge) sowie alle nach dem Erwerb entrichteten Beiträge. Dies gilt für alle steuerpflichtigen Lebensversicherungsverträge (Verträge, die nach dem 31.12.2004 abgeschlossen worden sind oder Verträge, die vor dem 31.12.2004 abgeschlossen worden sind und steuerschädlich verwendet wurden). 

				Auf Veräußerungsgewinne aus steuerpflichtigen Lebensversicherungen wird keine Kapitalertragsteuer erhoben, d.h. es erfolgt kein Abgeltungsteuerabzug an der Quelle. Zur Sicherung des Steueraufkommens muss das inländische[171] Versicherungsunternehmen nach Kenntniserlangung von einer Veräußerung unverzüglich Mitteilung an das für den Veräußerer zuständige Finanzamt erstatten und auf Verlangen des Veräußerers eine Bescheinigung über die Höhe der entrichteten Beiträge im Zeitpunkt der Veräußerung erteilen. Der Veräußerer ist verpflichtet, den Veräußerungserlös im Veranlagungsverfahren der Besteuerung zu unterwerfen. Die geleisteten Beiträge sind bei der Einkünfteermittlung vom Veräußerungsentgelt abzuziehen. 

				
					
						[147] 	§ 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG. 

					

					
						[148] 	§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG, § 32d Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 EStG. Für Vertragsabschlüsse nach dem 31.12.2011 gilt das 62. Lebensjahr als maßgebliches Lebensjahr des Versicherungsnehmers/Bezugsberechtigten.

					

					
						[149] 	Die Ausnahme wird damit begründet, dass es zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen gerechtfertigt sei. Denn der Wertzuwachs würde - bei Anwendung des Abgeltungsteuersatzes – bei diesen Leistungen zu einer Besteuerung von lediglich 12,5 % führen. Damit würde ohne sachlichen Grund eine steuerrechtliche Begünstigung von Lebensversicherungsleistungen gegenüber anderen Anlageprodukten erfolgen.

					

					
						[150] 	§ 52 Abs. 36 Satz 9 EStG.

					

					
						[151] 	Vgl. hierzu Teil 5 Abschnitt Wahlveranlagung zum tariflichen Einkommensteuersatz und Günstigerprüfung.

					

					
						[152] 	Für Vertragsabschlüsse nach dem 31.12.2011 gilt das 62. Lebensjahr als maßgebliches Lebensjahr des Versicherungsnehmers/Bezugsberechtigten.

					

					
						[153] 	§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 6 Buchstabe a EStG („50 %-Regel“).

					

					
						[154] 	§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 6 Buchstabe b EStG („10 %-Regel“).

					

					
						[155] 	Az. IV C 1 –S 2252/07/0001.

					

					
						[156] 	Az. IV C 1 –S 2252-343/05 BStBl 2006 I S. 92.

					

					
						[157] 	Az. IV C 4 - S 2221 - 211/02, BStB 2002 I S. 827.

					

					
						[158] 	Zu der Besteuerung von Lebensversicherungen unter Berücksichtigung des neuen BMF-Schreibens sowie zu Vertragsgestaltungen in der Praxis siehe Hetzer/Götzenberger, Betriebs-Berater 5/2010, Seite 223 ff.

					

					
						[159] 	Die Finanzverwaltung sieht als steuerschädliche „vermögensverwaltende“ Versicherungsverträge jene an, in denen Kapitalanlagen „separat für den einzelnen Vertrag angelegt bzw. verwaltet“ werden, z.B. auf einem Konto oder Depot bei einem vom Kapitalanleger (Versicherungsnehmer) bestimmten Kreditinstitut. Eine steuerschädliche Kapitalanlage ist dann gegeben, „wenn die Anlage ganz oder teilweise gemäß den individuellen Wünschen des Versicherungsnehmers erfolgt“.

					

					
						[160] 	IV C 1 S 2252/07/0001.

					

					
						[161] 	Rz 34h.

					

					
						[162] 	Beispielinvestment der LV 1871 Private Assurance AG, Austraße 15, 9495 Triesen/ Liechtenstein, Tel 00423 / 23 88 300 , E-Mail: office@lv1871private.com, www.lv1871private.com

					

					
						[163] 	Erbschaftsteuer wird gegebenenfalls fällig, ist aber entscheidungsneutral, da diese Steuer auch auf das Privatdepot anfällt.

					

					
						[164] 	Ausländische Versicherungsunternehmen sind nicht zum Kapitalertragsteuerabzug verpflichtet und zahlen die Versicherungsleistungen ohne Abzug aus. Der Steuerpflichtige ist dann selbst für die Besteuerung der Versicherungsleistungen im Rahmen seiner individuellen Steuererklärung verantwortlich.

					

					
						[165] 	§ 43 Abs. 3 Satz 1 EStG.

					

					
						[166] 	§ 43 Abs. 1 Nr. 4 EStG.

					

					
						[167] 	§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 3 EStG, Anwendungszeitpunkt: Für alle nach dem 31. Dezember 2008 zufließenden Kapitalerträge (§ 52a Abs. 10 letzter Satz EStG).

					

					
						[168] 	§ 20 Abs. 4 Satz 4 Halbsatz 2 EStG.

					

					
						[169] 	§ 32d Abs. 4 oder 6 EStG. 

					

					
						[170] 	§ 20 Abs. 4 Satz 4 EStG.

					

					
						[171] 	Ausländische Versicherungsunternehmen sind zur Meldung über den Verkauf einer Lebensversicherung verpflichtet. Der Steuerpflichtige ist selbst für die Besteuerung der Veräußerung im Rahmen seiner individuellen Steuererklärung verantwortlich.
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				Teil 9: Gebühren, Kosten und Spesen richtig abgrenzen und steuerlich geltend machen

				Dem allgemeinen Werbungskostenabzugsverbot für abgeltungsbesteuerte Kapitaleinkünfte zum Trotz können Aufwendungen im Zusammenhang mit Kapitalerträgen bei richtiger Abgrenzung dennoch die Steuer mindern. In allen Fällen lohnt das Belege Sammeln! Denn das allgemeine Werbungskostenabzugsverbot steht rechtlich auf der Kippe!

			

		

	
		
			
				

				Allgemeines

				Als Werbungskosten gelten „Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen“.[172] Nach der Rechtsprechung gelten als Werbungskosten alle Aufwendungen, die durch die Einkunftsart (hier: Einkünfte aus Kapitalvermögen) veranlasst sind. Veranlasst sind Aufwendungen nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) immer dann, wenn objektiv ein Zusammenhang der Aufwendungen mit der Überlassung von Kapital zur Nutzung besteht und subjektiv die Aufwendungen zur Förderung der Nutzungsüberlassung gemacht werden.[173] 

				Mit Einführung der Abgeltungsteuer wurde ein Werbungskostenabzug bei den Kapitaleinkünften untersagt. Der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist also ausgeschlossen.[174] Vielmehr gelten sämtliche Werbungskosten mit den Sparer-Pauschbeträgen von 801 € (Singles bzw. bei Einzelveranlagung) bzw. 1.602 € bei Zusammenveranlagung als abgegolten.

				
				Steuerstrategie 85

				Gegen diese gesetzliche Regelung sind diverse Musterverfahren vor Finanzgerichten anhängig. Der Kapitalanleger sammelt daher weiterhin Werbungskostenbelege.[175]

				

				Anschaffungsnebenkosten und Veräußerungsnebenkosten, die unmittelbar für den Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren anfallen (das sind in erster Linie Bankprovisionen, Maklerprovisionen und sonstige börsenplatzabhängige Entgelte), können bei der Berechnung der Gewinne/Verluste berücksichtigt werden. Die Finanzrechtsprechung hat als Anschaffungskosten für ein Wirtschaftsgut des „Betriebsvermögens“ alle Aufwendungen eines Kaufmannes angesehen, die er macht, um ein Wirtschaftsgut aus der fremden in die eigene Verfügungsgewalt zu überführen.[176] Dieser Grundsatz, der für das Betriebsvermögen aufgestellt wurde, gilt auch für Wirtschaftsgüter des Privatvermögens.[177] Bei entgeltlich angeschafften Wirtschaftsgütern ist als Anschaffungskosten der tatsächlich aufgewendete Geldbetrag anzusetzen. 

				Nachfolgende Tabelle stellt die im Zusammenhang mit Wertpapieranlagen am häufigsten auftretenden Aufwendungen, ihre steuerliche Qualifizierung sowie deren Berücksichtigung im Rahmen der Abgeltungsbesteuerung für Kapitaleinkünfte dar:

				
					
						
								
								Aufwendung

							
								
								Steuerliche Qualifizierung

							
								
								Auf abgeltungsteuerpflichtigen Gewinn/verrechenbaren Verlust anrechenbar?

							
						

						
								
								All in Fee

								Anteil Transaktionskosten

								Anteil Vermögensverwaltung/Beratung/Betreuung

							
								
								

								Anschaffungsnebenkosten

								

								Werbungskosten

							
								
								

								ja

								

								nein

							
						

						
								
								Ankaufspesen

							
								
								Anschaffungsnebenkosten

							
								
								ja

							
						

						
								
								Arbeitsmittel aller Art

							
								
								Werbungskosten

							
								
								nein

							
						

						
								
								Ausgabeaufschlag

							
								
								Anschaffungsnebenkosten

							
								
								ja

							
						

						
								
								Bankgebühren

							
								
								Anschaffungsnebenkosten

							
								
								ja

							
						

						
								
								Beratungskosten

							
								
								Werbungskosten

							
								
								nein

							
						

						
								
								Courtagen

							
								
								Anschaffungsnebenkosten

							
								
								ja

							
						

						
								
								Depotgebühren

							
								
								Werbungskosten

							
								
								nein

							
						

						
								
								Fachliteratur

							
								
								Werbungskosten

							
								
								nein

							
						

						
								
								Finanzierungskosten/Schuldzinsen usw

							
								
								Werbungskosten

							
								
								nein

							
						

						
								
								Fondsanteile und Aufwendungen, die für den Erhalt der Verfügungsgewalt über Fondsanteile erbracht werden[178]

							
								
								Anschaffungsnebenkosten

							
								
								ja

							
						

						
								
								Kontoeinrichtungsgebühren

							
								
								Anschaffungsnebenkosten[179]

							
								
								ja

							
						

						
								
								Kontoführungsgebühren

							
								
								Werbungskosten

							
								
								nein

							
						

						
								
								Mitgliedsbeiträge

							
								
								Werbungskosten

							
								
								nein

							
						

						
								
								Reisekosten

							
								
								Werbungskosten

							
								
								nein

							
						

						
								
								Strategieentgelte[180]

							
								
								Anschaffungsnebenkosten

							
								
								ja

							
						

						
								
								Stückzinsen 

								– gezahlte beim Ankauf festverzinslicher Wertpapiere

								– vereinnahmte Stückzinsen aus der Veräußerung festverzinslicher Wertpapiere

							
								
								

								Negative Einnahmen

								

								Veräußerungserlös

							
								
								

								ja, im Rahmen des Verlustverrechnungstopfes[181]

								

								ja

							
						

						
								
								Transaktionsspesen

							
								
								Anschaffungsnebenkosten

							
								
								ja

							
						

						
								
								Umsatzsteuer

							
								
								Teilt das Schicksal der Aufwendung, für die sie erhoben wird

							
								
								nein, sofern Hauptleistung Werbungskosten (z.B. bei Depotgebühren)

							
						

						
								
								„Über-pari-Aufgelder“, die geleistet werden, um das im Papier verbriefte Stammrecht zu erwerben 

							
								
								Anschaffungsnebenkosten[182]

							
								
								ja

							
						

						
								
								Vermögensverwalterkosten

							
								
								Werbungskosten

							
								
								nein

							
						

					
				

				

				Tabelle 9: Steuerliche Qualifizierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wertpapieranlage

				
				Steuerstrategie 86

				Ist der Kapitalanleger unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 25 % an einer Kapitalgesellschaft beteiligt oder zu mindestens 1 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt und zugleich für diese beruflich tätig, kann er zum Werbungskostenabzug (zumindest in Höhe von 60 %) optieren. Besteuert wird der Kapitalanleger bei Option nach dem Teileinkünfteverfahren und zum individuellen progressiven Steuersatz. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob eine Option steuerlich vorteilhaft ist.

				

				Der abgeltungsteueroptimale Vermögensverwaltungsvertrag

				Der Bundesfinanzhof hat die Gebühren für Vermögensverwaltung als auch Depotgebühren in zwei aktuellen Urteilen[183] in vollem Umfang zum Abzug zugelassen. Einzige Voraussetzung: Der Kapitalanleger hatte die Absicht, mit der Kapitalanlage einen steuerpflichtigen Überschuss zu erzielen und die Kapitalanlage wurde nicht vorrangig zur Erzielung von steuerfreien Kursgewinnen angeschafft. Die letzte Begründung, die Kapitalanlage wurde nicht vorrangig zur Erzielung von steuerfreien Kapitalgewinnen angeschafft zeigt zwar, dass es sich bei den beiden Urteilsfällen um Sachverhalte aus den Veranlagungsjahren vor 2009 handelte. Dennoch sind die beiden Urteile richtungsweisend für künftige Veranlagungszeiträume und der Frage der Rechtmäßigkeit der Auffassung der Finanzverwaltung hinsichtlich der Begrenzung der Absetzbarkeit der Kosten auf die Hälfte der all-in fee[184] sowie für nachfolgende Steuerstrategie:

				
				Steuerstrategie 87

				Bei Vereinbarung so genannter „ticket fees“ oder „all-in fees“ (das sind Pauschalhonorare, die neben den Verwaltungsgebühren auch die Transaktionskosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren mit enthalten), kann der Transaktionskostenanteil des Vermögensverwaltungsentgelts (der All In Fee) steuermindernd geltend gemacht werden , jeweils als Anschaffungsnebenkosten bzw. als Veräußerungskosten. Sofern keine exakte Aufteilung erfolgt, kann als Transaktionskostenpauschale die Hälfte des Gesamtentgelts angesetzt werden. Sofern so verfahren wird, können Einzelveräußerungskosten nicht berücksichtigt werden, es sei denn es handelt sich um weiterberechnete Spesen von dritter Seite.

				

				Da die pauschale Jahresgebühr keinem Geschäft konkret zugeordnet werden kann, stellt die Depotbank die in der all-in-fee enthaltene Transaktionskostenpauschale im Zeitpunkt der Verauslagung in den Verlustverrechnungstopf ein. Dies gilt freilich nur, soweit das entsprechende Wertpapierdepot von einer inländischen Bank verwaltet wird. 

				Bei dem hälftigen Transaktionskostenanteil handelt es sich um eine prozentuale Obergrenze. Es sollen dadurch eventuelle missbräuchliche Gestaltungen ausgeschlossen werden.

				Negativbeispiel:

				Der Vermögensverwaltungsvertrag sieht eine pauschale Vergütung in Höhe von 1,5 % (inkl. Umsatzsteuer) des verwalteten Depotbestandes, bewertet jeweils zum Stichtag 31. Dezember, vor. Die Pauschale deckt auch die Transaktionskosten (Veräußerungskosten) des Kunden ab. Der Kunde erhält von seinem Vermögensverwalter (Depotbank) folgende Abrechnung nach Ablauf eines Jahres:

				Verwaltetes Vermögen: 100.000 € × 1,5 % = 1.500 €.

				Nachrichtlich erfolgt die Information, dass der darin enthaltene Transaktionskostenanteil auf Grund des vorgegebenen festgelegten Kostenschlüssels 70 % der all-in-fee beträgt.

				Der Transaktionskostenanteil kann begrenzt auf 50 % der all-in-fee, d. h., in Höhe von 750 €, in den Verlustverrechnungstopf eingestellt werden.

				Derartige Vertragsgestaltungen sollten entsprechend berichtigt werden. Der Transaktionskostenanteil darf 50 % nicht überschreiten. 

				
				Steuerstrategie 88

				Dennoch gibt es bei der Ausgestaltung eines Vermögensverwaltungsvertrags im Rahmen dieser prozentualen Obergrenze Möglichkeiten. Aufbauend auf obige Erkenntnisse stützt sich der abgeltungsteueroptimale Vermögensverwaltungsvertrag. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass in Fällen, in denen der Honoraranteil höher ist als der Transaktionskostenanteil, ein wesentlicher Honoraranteil für den Verwalter auf den Kauf und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskostenanteil) umgeschichtet wird bzw. dieser Honoraranteil entsprechend höher und die anderen Tätigkeiten wie Depotführung und Beratung dafür entsprechend niedriger honoriert werden und das Gesamthonorar im Verwaltervertrag den Positionen entsprechend offen ausgewiesen wird.

				

				Beispiel:[185]

				Der Vermögensverwaltungsvertrag sieht eine pauschale Vergütung in Höhe von 2 % (inkl. Umsatzsteuer) des verwalteten Depotbestands, bewertet jeweils zum Stichtag 31. Dezember, vor. Die Pauschale deckt auch die Transaktionskosten (Veräußerungskosten) des Kunden ab. Der Kunde erhält von seinem Vermögensverwalter (Depotbank) folgende Abrechnung nach Ablauf eines Jahres:

				
					
						
								
								Verwaltetes Vermögen:

							
								
								250.000 € 

							
						

						
								
								all-in-fee (insgesamt):

							
								
								2 % v. 250.000 € = 5.000 €

							
						

					
				

				

				Nachrichtlich erfolgt die Information, dass sich die all-in-fee in folgende Positionen gliedert:

				
					
						
								
								Vermögensverwaltung:

							
								
								2.600 €

							
						

						
								
								Depotführung

							
								
								500 €

							
						

						
								
								Wertpapierumsatz:

							
								
								1.900 €

							
						

						
								
								Summe:

							
								
								5.000 €

							
						

					
				

				

				Da der ausgewiesene Transaktionskostenanteil (Wertpapierumsatz) auf Grund des vorgegebenen festgelegten Kostenschlüssels die 50-%-Grenze bezogen auf die all-in-fee nicht übersteigt, kann der Gesamtbetrag von 1.900 € in den Verlustverrechnungstopf eingestellt werden.

				
				Steuerstrategie 89

				Handelt es sich bei dem „Vermögensverwalter“ nicht auch um die selbst ausführende Bank, können in Folge unter Umständen gar keine Transaktionskosten berücksichtigt sein. Dies gilt insbesondere für die Honorare der freien Vermögensverwalter und Vermögensberater. In diesen Fällen macht der Kapitalanleger mindestens die Hälfte der Kosten im Veranlagungswege geltend.

				

				
				Steuerstrategie 90

				Nach dem Bundesfinanzministerium gelten die Regelungen auch für Beratungsverträge. Beratungsverträge unterscheiden sich von Vermögensverwaltungsverträgen lediglich dadurch, dass die von Seiten des Kreditinstituts empfohlenen Wertpapiertransaktionen jeweils unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kunden stehen. Der 50-%-Pauschalabzug ist auch anwendbar, wenn ein Ausweis des Transaktionskostenanteils alternativ in der jeweiligen Abrechnung der all-in-fee erfolgt.[186]

				

				Aufwendungen für Börsenliteratur als Arbeitsmittel steuermindernd absetzen

				Als Werbungskosten gelten per Gesetz alle Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Arbeitsmittel sind Wirtschaftsgüter, die unmittelbar zur Erledigung von dienstlichen Aufgaben benötigt werden. 

				Zu den Arbeitsmitteln können auch Zeitschriften und Bücher gehören, sofern die Literatur ausschließlich oder zumindest überwiegend beruflich genutzt wird.[187] 

				Nachdem ein Werbungskostenabzug bei den Einkünften aus Kapitalvermögen durch die Abgeltungsbesteuerung nicht mehr möglich ist, hat ein findiger Kapitalanleger, im konkreten Fall ein Diplomingenieur, Kosten für diverse Zeitschriftenabonnements für Börsenliteratur bei seinen Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit geltend gemacht. Er begründete dies, er würde die in den Zeitschriften gewonnenen Informationen für Kapitalanlagen „zur Beurteilung der Entwicklung der Konjunktur und des Konsumverhaltens von Automobilverkäufern in der Immobilien- und Bankenkrise“ benötigen und würde die Anlegerzeitschriften als Arbeitsmittel nutzen. Das FG München hat dem Kläger Recht gegeben (Urt. v. 3.3.2011 5 K 3379/08) und kommt mit diesem Urteil Kapitalanlegern besonders entgegen.

				
				Steuerstrategie 91

				Mit Aufwendungen für Anlegermagazine lassen sich die Steuern innerhalb einer anderen Einkunftsart reduzieren, innerhalb derer sie zur Einkünfteerzielung plausibel und glaubhaft genutzt werden. Der Kapitalanleger muss hierbei nur schlüssig erklären, warum er gerade diese in dem Magazin behandelten Themen über Wirtschaft und Kapitalmärkten für seinen Beruf braucht.

				

				Für den Abzug bei den Werbungskosten ist es nach Auffassung des FG München nicht entscheidend, ob die Anlegermagazine tatsächlich für den Beruf von Nutzen seien oder wie intensiv diese gelesen würden. Ausreichend sei bereits, dass solche Informationen zur Nachbereitung beruflicher Aufgaben oder Dienstbesprechungen benötigt würden. Das Finanzamt kann im Übrigen nicht entgegenhalten, dass solche Informationen auch von zahlreichen Lesern gekauft würden, die diese Nachrichten überhaupt nicht verwenden könnten. 

				Aktuelle Rechtsprechung zum Werbungskostenabzugsverbot: Warum das Belegesammeln trotzdem lohnt!

				In Ergänzung zu o.g. Steuerstrategie, nämlich Aufwendungen für Börsen- und Kapitalanlageliteratur aller Art als Arbeitsmittel im Rahmen einer anderen Einkunftsart – mit Ausnahme jener für Kapitaleinkünfte – geltend zu machen, lohnt sich für alle übrigen Werbungskosten das Sammeln von Kostenbelegen.

				Dies im Hinblick auf folgende drei aktuelle Musterverfahren, die bei den Finanzgerichten Köln, Baden Württemberg und Münster aktuell anhängig sind (vgl. Tabelle unten)

				
					
						
								
								Finanzgericht

							
								
								Aktenzeichen

							
						

						
								
								Köln

							
								
								8 K 1937/11

							
						

						
								
								FG Baden Württemberg

							
								
								9 K 1637/10

							
						

						
								
								FG Münster

							
								
								6 K 607/11 F

							
						

					
				

				

				Tabelle 10: Übersicht über die derzeitigen Musterverfahren zum Abzug von Werbungskosten

				Dabei befasst sich das Finanzgericht Köln mit der Frage des Werbungskostenabzugs für die Jahre 2009 oder später. Das Finanzgericht Baden Württemberg sowie das Finanzgericht Münster müssen die Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots von Werbungskosten innerhalb der Einkünfte aus Kapitalvermögen generell klären. 

				
				Steuerstrategie 92

				Der Kapitalanleger sammelt Belege, wählt die Wahlveranlagung zum Abgeltungsteuersatz (siehe oben Teil 5. Wahlveranlagung zum Abgeltungsteuersatz) und macht im Rahmen der Wahlveranlagung seine Werbungskosten im Zusammenhang mit seinen Kapitaleinkünften geltend. Nach Zustellung des Steuerbescheides legt er Einspruch ein und beantragt Aussetzung der Vollziehung bzw. Ruhen des Verfahrens. Bei der Einspruchsbegründung beruft sich der Kapitalanleger auf die drei o.g. Musterverfahren.

				

				Aussetzung der Vollziehung wird dem Kapitalanleger zwar im Regelfall nicht gewährt, d.h. die in dem Steuerbescheid festgesetzten Steuern müssen zunächst entrichtet werden. Entscheiden allerdings die drei Finanzgerichte jeweils für den Kläger und stellt sich heraus, dass das Werbungskostenabzugsverbot nach bisherigem Recht unrechtmäßig ist, wird der Steuerbescheid des Kapitalanlegers korrigiert und ggf. zu viel gezahlte Abgeltungsteuer rückerstattet.

				
				Steuerstrategie 93

				Literaturaufwendungen macht der Kapitalanleger bis zur endgültigen Entscheidung durch die Finanzgerichte derweil als Arbeitsmittel im Rahmen der übrigen Einkunftsarten unter entsprechender Begründung geltend.

				

				
				Steuerstrategie 94

				Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil Aufwendungen für Strategieentgelte (gesonderte Entgelte für die Auswahl verschiedener Gewinnstrategien) als Anschaffungsnebenkosten anerkannt. Kapitalanleger setzen die Kosten als Anschaffungsnebenkosten an, ggf. durch Korrektur der von der Bank berechneten Anschaffungsnebenkosten im Rahmen der Wahlveranlagung zum Abgeltungsteuersatz bzw. der Wahlveranlagung zum tariflichen Steuersatz. Die Aufwendungen wirken sich dann voll auf die Abgeltungsteuer aus (BFH Az. VIII R 22/07).
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				Teil 10: Steuerstrategien für Immobilienanleger

				Mit Immobilienanlagen aller Art bremst der Kapitalanleger die Abgeltungsteuer aus. Im Rahmen der für private Veräußerungsgeschäfte geltenden Besteuerungsregeln vereinnahmt er Wertzuwächse steuerfrei. Eigengenutzte Immobilien können steuerfrei veräußert werden.

			

		

	
		
			
				

				Immobilienanlagen im Überblick

				Erträge aus Immobilienanlagen sind ausdrücklich von der Abgeltungsbesteuerung ausgenommen. Es gelten stattdessen die für private Veräußerungsgeschäfte maßgeblichen Rechtsnormen für die Besteuerung, d.h. dass Erträge aus Immobilieninvestments nach einer Mindesthaltedauer von zehn Jahren steuerfrei realisiert werden können.[188] 

				Abgeltungsteuerfreie Immobilieninvestments können dabei in folgender Form durchgeführt werden:

				
						Direkte Investition in Immobilien 

						Indirekte Investition

				

				Bei indirekten Immobilieninvestitionen erfolgt ein Beitritt in ein Immobilienkonsortium, welches ein Immobilienportfolio bzw. Direktimmobilien enthält wie etwa ein Immobilienfonds. 

				Immobilienfonds werden auf erster Ebene unterschieden zwischen offenen und geschlossenen Immobilienfonds. Offene Immobilienfonds sind Fonds, bei denen die Zahl der Anteile – und damit auch der Teilhaber – unbestimmt ist. Die Fondsgesellschaft gibt hier je nach Bedarf neue Anteile aus und nimmt ausgegebene Anteile zurück, zum so genannten Rücknahmepreis, welcher sich anteilig aus dem Stichtagswert des Fondsvermögens (so genannter Nettoinventarwert) bemisst. Die Möglichkeit einer Rücknahme der Anteile sichert dem Anleger einerseits Liquidität, kostet diesen aber auch Ertrag und Rendite. Denn das Fondsmanagement einer offenen Gesellschaft steht hier stets vor besonderen Herausforderungen, da es zuweilen schwierig ist und lange dauern kann, bis Zu- und Abflüsse auf dem Immobilienmarkt liquide gemacht bzw. reinvestiert werden. Dadurch ist der Fonds gezwungen, einen bestimmten Teil der Anlagemittel liquide zu halten, was zu Lasten der Gesamtperformance geht. 

				Bei den geschlossenen Immobilienfonds wird nur eine bestimmte Anzahl von Anteilen über eine fest begrenzte Anlagesumme ausgegeben. Ist das geplante Volumen erreicht, wird der Fonds geschlossen und die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Der Beitritt in einen geschlossenen Immobilienfonds geschieht im Regelfall in Form einer Beteiligung als Kommanditist, entweder direkt oder über einen Treuhänder. Anleger, die sich mehr für die geschlossene Form entscheiden, sollten einen Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren vor Augen haben.

				Für die Abgeltungsteuer unterscheiden sich geschlossene Beteiligungsmodelle wiederum in geschlossene gewerbliche Fonds und geschlossene Fonds mit Kapitalanlagen. Während geschlossene gewerbliche Fonds von der Abgeltungsteuer nicht betroffen sind, unterliegen Einkünfte aus geschlossenen Fonds mit Kapitalanlagen (außer Immobilien) der Abgeltungsteuer.[189] Für die letztgenannten geschlossenen Beteiligungsmodelle kommt hinzu, dass ein Leverage durch hohe Fremdfinanzierung nicht mehr möglich ist.

				
				Steuerstrategie 95

				Während bei offenen Immobilienfonds ausgeschüttete oder thesaurierte inländische Mieterträge sowie ausgeschüttete oder thesaurierte Gewinne aus dem steuerpflichtigen Verkauf von inländischen Immobilien (Haltedauer gleich oder weniger als zehn Jahre) von der Abgeltungsteuer erfasst werden, ist der Investor eines geschlossenen Fondskonzepts generell von der Abgeltungsteuer freigestellt.

				

				Eigengenutzte Immobilien

				Im Rahmen einer umfassenden Vermögensplanung sollte die eigene Immobilie im Vordergrund stehen. Dies nicht nur wegen der Abgeltungsteuerfreiheit! Nur die eigenen vier Wände ermöglichen Unabhängigkeit und erhöhte Lebens- und Wohnqualität. Der wichtigste Aspekt, der für die eigengenutzte Immobilie spricht, ist das mietfreie Wohnen im Alter. Die eingesparte Miete steht als „zweite Rente“ steuerfrei zur Verfügung, schafft finanzielle Freiräume und ist weder mit Steuern noch mit Sozialversicherungsbeiträgen belastet.

				
				Steuerstrategie 96

				Die Veräußerung eigengenutzter Immobilien stellt bei durchgängiger Eigennutzung (für den Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung) bzw. bei Nutzung zu eigenen Wohnzwecken im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren kein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft i.S.d. § 23 EStG dar.

				

				Vermietete Immobilien zur Vermögensanlage

				Erträge aus vermieteten Immobilien werden im Rahmen der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung besteuert. Bei diesen Investments unterliegen weder die Erträge noch die Wertzuwächse der Abgeltungsteuer. Dies gilt auch für Zinserträge, die auf einem extra für die Mietzinsvereinnahmung errichteten Konto anlaufen. 

				Gewinne aus der Veräußerung von fremdgenutzten Immobilien unterliegen als privates Veräußerungsgeschäft der Einkommensteuer, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt.[190] Die Rendite vermieteter Immobilien bestimmt sich ausschließlich nach der erzielbaren Miete. Kapitalanleger, die sich für eine Vermögensanlage in fremdgenutzte Immobilien entscheiden, sollten dabei vor allem den örtlichen Mietspiegel zurate ziehen.

				Ein Direktinvestment in fremdgenutzte Immobilien erweist sich als lukrative abgeltungsteuerfreie Kapitalanlage, wenn sich das Objekt in einer erstklassigen Lage befindet und sich die Investition mit Steuervorteilen kombinieren lässt. 

				
				Steuerstrategie 97

				Insider denken hier in erster Linie an Denkmal-Immobilienobjekte. Historisch bedingt befinden sich Denkmalobjekte im Regelfall in einer attraktiven Zentrumslage und auch die steuerlichen Rahmenbedingungen erleichtern die Entscheidung. Ist die Immobilie nach den jeweiligen Landesvorschriften Baudenkmal, unterstützt das Finanzamt den Immobilieninvestor mit großzügigen Abschreibungsmöglichkeiten.[191]

				

				Geschlossene Immobilienfonds

				Der richtige Mix macht’s 

				Geschlossene Immobilienfonds fungieren im Regelfall als Personengesellschaften in der Rechtsform einer GmbH & Co KG und haben einen begrenzten Kreis von Miteigentümern oder Gesellschaftern (KG-Gesellschafter). Geschlossene Immobilienfonds unterliegen nicht dem Investmentsteuergesetz und sind von der Abgeltungsteuer nicht betroffen. Der Kapitalanleger beteiligt sich entweder direkt als Kommanditist oder über einen Treuhänder und investiert für einen langfristigen Zeitraum von im Regelfall mindestens zehn Jahren. Gewinne aus der Veräußerung der Immobilie sind danach steuerfrei.

				Die Möglichkeit der Zeichnung eines Anteils an einem geschlossenen Immobilienfonds bietet sich vor allem für jene Anleger an, die ihr Kapital nicht nur in eine Immobilie investieren wollen. Eine breite Diversifizierung senkt das Investitionsrisiko. Anleger sollten nur in qualitativ hochwertige Immobilien in ausgezeichneter Lage mit solventen Mietern und langfristigen und indexierten Mietverträgen investieren. Bereits vermietete „Bestandsimmobilen“ senken das Risiko zusätzlich.

				Bei Investments in geschlossene Immobilienfonds ist hierbei zu unterscheiden zwischen zwei Veräußerungsfällen:

				
						Der Fonds veräußert das Immobilienobjekt innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb. 

				

				Hier wird der Veräußerungsgewinn wie bei einem Alleineigentümer ermittelt, einheitlich festgestellt und auf die Gesellschafter aufgeteilt.

				
						Der Fondsinvestor veräußert seinen Anteil an dem geschlossenen Immobilienfonds innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb. 

				

				Der Verkauf wird steuerlich als Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter des Fonds gewertet.[192] Dem Erlös sind die früheren anteiligen Anschaffungskosten gegenzurechnen.

				
						Der Fondsinvestor hat den Fondsanteil nicht bei dessen Gründung erworben, sondern am Sekundärmarkt.

				

				In diesem Fall ist zusätzlich ein Veräußerungsgewinn zu versteuern, wenn der Fonds innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb des Anteils ein Grundstück veräußert.

				
				Steuerstrategie 98

				Bei der Auswahl des Beteiligungsmodells sollte sich ein Kapitalanleger nur auf Initiatoren mit nachweisbar positiver Leistungsbilanz und positivem Branchen-Image beschränken. Die Finger sollte der Anleger von Finanzdienstleistungs-Unternehmen (Vermittler/Berater/Banken) lassen, welche keine umfassenden und objektiven Informations-, Service- und Betreuungsleistungen sowie zeitgemäße Abwicklungs-Konditionen bieten.

				

				Beispielinvestment: Abgeltungsteuerfreie Investments fürs Eigenheim mit geschlossenen Immobilienfonds

				Ein abgeltungsteuerfreies Investment in ausgewählte renditestarke Immobilienobjekte bietet die zur Genogruppe gehörende GenoInvestment GmbH mit ihrem „GenoHausFonds II“. Die gleichnamige GenoHausFonds II GmbH & Co KG ist eine Beteiligungsgesellschaft in der Konzeption eines geschlossenen Immobilienfonds mit Kündigungsrecht und regelmäßigen Entnahmemöglichkeiten. Unternehmensgegenstand ist die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens mit dem Ziel der Vermögensvermehrung durch den Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung und den Verkauf von Immobilienobjekten und Grundstücken.

				Die Gesellschaft erwirbt Investitionsobjekte wie Ein- und Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen, ganz oder teilweise gewerblich genutzte Wohnobjekte und gemischt genutzte Wohnobjekte mit mindestens 50% wohnwirtschaftlichem Anteil sowie unbebaute Grundstücke. Diese Investitionsobjekte erwirbt sie entweder von Banken bzw. Kreditinstituten, Forderungsaufkäufern, aus Zwangsversteigerungen heraus oder direkt von in Bedrängnis geratenen Finanzierungskunden aus einer gekündigten oder fällig gestellten Darlehenssituation oder von Kunden, die keine Verlängerung des Kredits durch ihr Kreditinstitut erhalten können. 

				Die Strategie: Der Fonds erwirbt seine Immobilienobjekte immer unter dem gutachterlichen Verkehrswert. Nachdem der bisherige Eigentümer aber 100% des aktuell festgestellten Verkehrswertes an die Beteiligungsgesellschaft überträgt, entsteht sofort ein Mehrvermögen für die Beteiligungsgesellschaft und die beteiligten Kapitalanleger.

				Die Objekte werden zwischenzeitlich vermietet, was zusätzliche Einnahmen bringt. Die Mieter sind meist ihre ehemaligen Eigentümer. Diese zahlen an die Beteiligungsgesellschaft für die weitere Nutzung ihrer ehemaligen Immobilie eine Miete von mindestens 9–10 % des für die Immobilie investierten Gesamtkapitals. Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt dabei das Ziel, dass die bisherigen Eigentümer in ihrem Objekt verbleiben, dieses in der Mietzeit ordentlich bewirtschaften und es während der Fondslaufzeit wieder zu von Beginn an festgelegten Preisen zurückerwerben. 

				Der Rückerwerb der Objekte durch die ehemaligen Eigentümer erfolgt entweder direkt oder über den Optionskauf der Genotec eG, einer Wohnbaugenossenschaft, zu einem bereits von Beginn an festgelegten Wert unter Beachtung eines Inflationsschutzes. Durch die von Beginn an notariell beurkundeten Zuschläge laut Investitionsgrundsätzen entstehen mit dem Rückkauf der Immobilie durch den früheren Eigentümer festgelegte Erträge. Diese können noch überschritten werden, wenn der heutige Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt und die Immobilie am freien Markt veräußert werden kann. Durch die Aufnahme von Fremdkapital kann die Beteiligungsgesellschaft außerdem sowohl die Miet- als auch die Verkaufsrendite erhöhen.

				Eckdaten des Genohausfonds II GmbH & Co KG im Überblick:

				
					
						
								
								Emissionszeitraum

							
								
								bis 31. Dezember 2012, Verlängerung um ein Jahr möglich

							
						

						
								
								Rechtsform 

							
								
								Kommanditbeteiligung an Publikumsfonds über Treuhänder, HR-Eintragung als unmittelbare Beteiligung möglich

							
						

						
								
								Geplantes Fondsvolumen

							
								
								€ 15 Mio.

							
						

						
								
								Mindestlaufzeit

							
								
								bis 31. Dezember 2020, Verlängerung um ein Jahr möglich

							
						

						
								
								Mindestbeteiligung

							
								
								€ 10.000,- zzgl. 5% Agio, Einlage fällig in einer Summe

							
						

						
								
								Fremdkapital 

							
								
								bis zu 100% des investierbaren Eigenkapitals möglich

							
						

						
								
								Investitionsquote

							
								
								bis zu 170% des Zielkapitals (€ 15 Mio.) bei Aufnahme von 100% Darlehen

							
						

						
								
								Emissionskostenquote 

							
								
								14,3% nach Abzug des Agios

							
						

						
								
								Einkunftsart

							
								
								Einkünfte aus Gewerbebetrieb

							
						

						
								
								Haftsumme 

							
								
								1% der Einlage

							
						

						
								
								Investitionsklasse

							
								
								geschlossener Immobilienfonds für den Erwerb von Ein-/Zweifamilienhäusern und Grundstücken nach vorgegebenen Investitionsgrundsätzen aus Zwangsmaßnahmen und nicht bedienten Krediten

							
						

						
								
								Entnahmen

							
								
								monatliche oder jährliche Entnahmen i.H.v. 5% p.a. des gebundenen Kapitals möglich

							
						

						
								
								Kündigung

							
								
								möglich mit dreimonatiger Kündigungsfrist zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres, frühestens jedoch zum 31.12.2013

							
						

						
								
								Weitere Informationen

							
								
								GenoHaus Fonds II GmbH & Co. KG Pflugfelder Straße 22 · 71636 Ludwigsburg Tel.: 0 71 41- 49 89 0 · Fax: 0 71 41- 49 89 299 Mail: info@geno.ag · Web: www.geno.ag
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				Teil 11: Ausländische Quellensteuern: Anrechnung und Rückvergütung

				Gezahlte ausländische Quellensteuern lassen sich auf Antrag zurückholen. Gewusst wie, bedeutet das bares Geld!

			

		

	
		
			
				

				Die Anrechnung gezahlter ausländischer Quellensteuern im System der Abgeltungsteuer

				Die Anrechnung gezahlter ausländischer Steuern im Rahmen der Abgeltungsbesteuerung ist im Einkommensteuergesetz eigenständig geregelt.[193] Anrechenbar sind auf ausländische Kapitalerträge festgesetzte und gezahlte und um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuern, maximal jedoch 25 % der ausländischen Steuern auf den einzelnen Kapitalertrag. 

				Gezahlte bzw. auf ausländische Erträge einbehaltene ausländische Quellensteuern werden von dem depotführenden inländischen Kreditinstitut im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bei der Abgeltungsteuer berücksichtigt, im Rahmen der Führung des Verlustverrechnungstopfes[194] so, dass der Kapitalanleger in vielen Fällen nichts Weiteres zu unternehmen hat. Dem inländischen Kapitalanleger entsteht diesbezüglich grundsätzlich kein zusätzlicher Erklärungs- oder Deklarierungsbedarf; insbesondere ist kein gesondertes Antragsveranlagungsverfahren für Kapitalanleger mit quellensteuerbelasteten ausländischen Kapitalerträgen notwendig.

				Eine Anrechnung erfolgt allerdings nur unter zwei Voraussetzungen:

				
						Die einbehaltene Quellensteuer war nicht höher als die „anrechenbare“ nach dem jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen 

						Es ist per Saldo eine Abgeltungsteuerschuld entstanden, d.h. die Gewinne überwogen gegenüber den Verlusten.

				

				Die Abgeltungsteuer berechnet sich unter Berücksichtigung anrechenbarer ausländischer Quellensteuern aus folgender Formel:
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				Dabei steht „e“ für die nach den steuerlichen Vorschriften zu ermittelnden Kapitaleinkünfte, „q“ für eventuell anrechenbare ausländische Steuern und „k“ für den Steuersatz  der entsprechenden Religionsgemeinschaft, welcher der Kapitalanleger angehört. 

				Beispiel:

				Die Einkünfte aus Kapitalvermögen betragen insgesamt 25.000 €. Aus ausländischen Geldanlagen ist eine Quellensteuer von 3.000 € anrechenbar. Der Kirchensteuersatz beträgt 8 %. 

				Die Abgeltungsteuer beträgt:
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				Den Anrechnungsbetrag für die ausländischen Quellensteuern weist das depotführende Kreditinstitut in der Jahressteuerbescheinigung unter „Summe der angerechneten ausländischen Steuer“ aus. 

				Die ausländischen Steuern sind nur bis zur Höhe der auf die im jeweiligen Veranlagungszeitraum (Kalenderjahr) bezogenen Kapitalerträge entfallenden deutschen Steuer auf die abgeltungsteuerpflichtigen Kapitaleinkünfte anzurechnen. Die Steueranrechnung erfolgt außerdem erst im Nachrang einer etwaigen Verlustverrechnung. Dies bedeutet: Überwiegt in einem Veranlagungsjahr die Verlustverrechnung über sämtliche Kapitaleinkünfte und entsteht dadurch keine positive Abgeltungsteuer, verfällt die Anrechnung ausländischer Quellensteuern. Dies deshalb, weil die eigenständigen Anrechnungsregelungen für ausländische Quellensteuern innerhalb der Schedulenbesteuerung keinen Abzug ausländischer Steuern bei der Einkünfteermittlung vorsehen. Damit ist auch ein Verlustvortrag oder -rücktrag auf andere Veranlagungszeiträume nicht möglich. 

				Die Anrechnung ausländischer Quellensteuern geht auch dann ins Leere – und beim Anleger verbleibt die definitive Belastung mit der gezahlten und keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegenden ausländischen Quellensteuer –, wenn der Anleger seiner Bank einen Freistellungsauftrag erteilt hat und das Freistellungsvolumen nicht ausgeschöpft ist oder der Bank eine NV-Bescheinigung vorgelegt wird. 

				
				Steuerstrategie 99

				Besitzt ein Kapitalanleger Wertpapieranlagen bei mehreren inländischen Kreditinstituten, bescheinigt diesem die Depotbank, der ein Freistellungsauftrag erteilt worden ist, einen Anrechnungsüberhang, der dadurch entsteht, dass nach Verlustverrechnung und Anwendung des Freistellungsauftrags die Abgeltungsteuer geringer ist als die anrechenbare ausländische Quellensteuer. Die Bank weist diesen Betrag als „Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer“ in der Jahressteuerbescheinigung aus. Der Kapitalanleger kann anrechenbare, aber noch nicht angerechnete ausländische Steuer im Rahmen der Steuerveranlagung mit positiven Kapitalerträgen aus Wertpapierdepots anderer Kreditinstitute verrechnen.[195]

				

				Verfügt der Kapitalanleger über keine weiteren Kapitalerträge, lässt sich ein unter gegebenen Umständen eintretender Verfall des Anrechnungspotenzials gezahlter ausländischer Quellensteuern auch nicht dadurch verhindern, dass der Kapitalanleger die Antragsveranlagung wählt. Denn die Anrechnung wird in jedem Fall lediglich auf die zusätzliche deutsche Einkommensteuer begrenzt, die auf alle Kapitaleinkünfte entfällt; eine Verrechnung mit anderen positiven Einkünften ist insoweit ausgeschlossen, ebenfalls die Möglichkeit eines Steuerabzugs.[196]

				Bei der Abgeltungsbesteuerung nicht angewendet wird die so genannte länderbezogene Berechnung von Anrechnungshöchstgrenzen („per country limitation“). Dies kommt einerseits Aktienanlegern mit Anteilen an unterschiedlichen ausländischen Unternehmen aus verschiedenen Staaten zugute. Damit können besonders hohe Quellensteuern aus einem Staat unter Umständen mit niedrigen Quellensteuern aus einem anderen Staat verrechnet und so in der Summe zu einer Steueranrechnung führen. Letzteres wird aber durch die „per item limitation“, die der Gesetzgeber dadurch eingeführt hat, dass er die Anrechnung ausländischer Steuern auf 25 % vom einzelnen Kapitalertrag limitiert, erheblich eingeschränkt. Ein ausländischer Quellensteuersatz von über 25 % kann so nicht mehr mit einem anderen ausländischen Quellensteuersatz kompensiert werden, der unter 25 % liegt.

				Beispiel:

				Anleger A erzielt:

				
						Inländische Kapitaleinkünfte in Höhe von 10.000 €

						Ausländische Kapitaleinkünfte in Höhe von 5.000 € aus dem Land A, die gezahlte und anrechenbare Quellensteuer beträgt hier 35 % = 1.750 €. 

						Ausländische Kapitaleinkünfte in Höhe von 5.000 € aus dem Land B. Der Quellensteuersatz beträgt hier nur 10 % = 500 €.

				

				Innerhalb der Abgeltungsbesteuerung ergibt sich folgendes Bild:

				
					
						
								
								Kapitaleinkünfte

							
								
								
								Steuersatz/

								Quellensteuer

							
								
								Ausländische Steuer/davon anrechenbar

							
								
								Abgeltungsteuer 

							
								
								Gesamtbelastung

							
						

						
								
								-inländische 

							
								
								10.000 €

							
								
								25 %

							
								
								
								2.500 €

							
								
								2.500 €

							
						

						
								
								-ausländische A

							
								
								5.000 €

							
								
								35 %

							
								
								1.750 €/1.250 €

							
								
								1.250 €

							
								
								1.750 €

							
						

						
								
								-ausländische B

							
								
								5.000 €

							
								
								10 %

							
								
								500 €/500 €

							
								
								1.250 €

							
								
								1.250 €

							
						

						
								
								Summe

							
								
								20.000 €

							
								
								
								
								5.000 €

							
								
								5.500 €

							
						

						
								
								Differenz im Vergleich zu reinen Inlandseinkünften (Mehrsteuern)

							
								
								
								500 €

							
						

					
				

				

				Der für den Kapitalanleger sich ergebende Nachteil durch die quellenbezogene Limitierung der Anrechnung beträgt 500 €. Damit steigt die Gesamtbelastung für das Welt-Kapitaleinkommen von 25 % auf 27,5 % (ohne Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag).

				Die Rückerstattung nicht anrechenbarer ausländischer Quellensteuern

				Eine Anrechnung gezahlter ausländischer Quellensteuern erfolgt wie oben gesehen unter zwei Voraussetzungen, wobei eine der beiden Voraussetzungen war, dass die einbehaltene Quellensteuer nicht höher war als die nach dem jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen „anrechenbare“ Quellensteuer. Kapitalanleger mit einem Konto im Ausland müssen danach unterscheiden zwischen:

				
						einem Konto an einem ausländischen Finanzplatz, mit dem ein Doppelbesteuerungsabkommen[197] (DBA) besteht, und 

						Einem Konto an einem ausländischen Finanzplatz, mit dem kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht. Besteht zwischen dem Wohnsitzstaat des Kapitalanlegers (Deutschland) und dem Quellenstaat kein Doppelbesteuerungsabkommen, besteuert der Quellenstaat einerseits nach nationalen Vorschriften und das deutsche Kreditinstitut zieht von der ankommenden Nettodividende ebenfalls nochmals Abgeltungsteuer ab (Doppelbesteuerung). 

				

				Besteht mit dem Quellenstaat ein Doppelbesteuerungsabkommen, berücksichtigt das inländische Kreditinstitut die ausländischen Steuern bei der Abgeltungsteuer entsprechend nach Maßgabe des § 32d Abs. 5 EStG (§ 43a Abs. 3 Satz 1 EStG). Letzteres bedeutet, das inländische Kreditinstitut berücksichtigt ausländische Steuer bis zu dem nach dem Doppelbesteuerungsabkommen anrechenbaren Teil auf den einzelnen Kapitalertrag – auf die nach Verlustverrechnung verbleibende Abgeltungsteuerschuld. 

				Beispiel:

				Kapitalanleger A hat 2012 inländische Kapitaleinkünfte von 2.000 € und ausländische Kapitaleinkünfte von 30.000 € erzielt. Auf die ausländischen Kapitaleinkünfte wurden 25 % Quellensteuer auf Dividenden (= 7.500 €) einbehalten. Auf die Quellensteuer sind nach Doppelbesteuerungsabkommen 15 % anrechenbar, weil keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegend. Die ausländische Quellensteuer, welche keinem Ermäßigungsanspruch unterliegt, beträgt weniger als 25 % des Kapitalertrags („per-item-limitation“, siehe oben). Anrechenbar sind daher 4.500 €. 

				Die Abgeltungsteuer errechnet sich unter Anwendung der Rechenformel (siehe oben) wie folgt:

				
					[image: 022_formel04.jpg]
				

				Kontrollrechnung:

				
					
						
								
								Kapitaleinkünfte gesamt

							
								
								32.000 €

							
						

						
								
								Als Sonderausgabe abziehbare Kirchensteuer ( 9% aus 3.423 €)

							
								
								308,07 €

							
						

						
								
								Verbleibende Einkünfte

							
								
								27.691,93 €

							
						

						
								
								Davon Abgeltungsteuer 25 %

							
								
								6.923,00 €

							
						

						
								
								Anrechenbare ausländische EU-Zinssteuer

							
								
								4.500 €

							
						

						
								
								Verbleibende Abgeltungsteuer

							
								
								2.423,00 €

							
						

						
								
								Quellensteuerrückerstattung

							
								
						

						
								
								Quellensteuerabzug im Ausland

							
								
								7.500 €

							
						

						
								
								Anrechnung Abgeltungsteuer

							
								
								4.500 €

							
						

						
								
								Differenz/Überbetrag

							
								
								3.000 €

							
						

					
				

				

				
				Steuerstrategie 100

				Bezüglich der Differenz von 3.000 € macht der Kapitalanleger in dem jeweiligen Ursprungsland einen Rückerstattungsanspruch geltend

				

				Übersteigt bei Kapitaleinkünften aus Staaten, mit denen ein DBA besteht, die tatsächlich einbehaltene Quellensteuer den nach DBA zulässigen Quellensteuersatz, ist auf Antrag des Kapitalanlegers der zu hoch einbehaltene Betrag zu erstatten. Das Erstattungsverfahren erfolgt mittels länderspezifischer Erstattungsformulare, die auf der Website des Bundeszentralamtes für Steuern unter http://www.steuerliches-info-center.de heruntergeladen werden können. 

				Beispiel: Dividenden aus österreichischen Aktien 

				Die national Kapitalertragsteuer auf Dividenden beträgt in Österreich 25 %. Anrechenbar sind nach dem deutsch-österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen 15 %.

				Beim deutschen Kreditinstitut komme bei einer Bruttodividende von 2.000 € nach österreichischer Kapitalertragsteuer 1.500 € an. Das deutsche Kreditinstitut schreibt diesen Betrag gut, zieht aber gleichzeitig die deutsche Abgeltungsteuer auf die Bruttodividende von 2000 ab, rechnete dabei 15 % nach dem DBA an. Die Bank zieht also 500 € an deutscher Abgeltungsteuer ab, schreibt aber gleichzeitig 300 € nach DBA anrechenbare österreichische KESt an. Der Anleger erhält von den 2.000 € Bruttodividende somit netto 1300 €.

				
					
						
								
								Position

							
								
								Betrag in €

							
						

						
								
								Bruttodividende

							
								
								2000 

							
						

						
								
								Österr. KESt 25 %, (15 % anrechenbar)

							
								
								500

							
						

						
								
								Nettodividende an dt. Bank

							
								
								1500

							
						

						
								
								Kapitaleinkünfte abgeltungsteuerpflichtig § 20 I Nr. 1 EStG

							
								
								2000

							
						

						
								
								Abgeltungsteuer 25 %

							
								
								500

							
						

						
								
								Anrechenbare ausl. Quellensteuer 15 %

							
								
								300

							
						

						
								
								Es verbleibt dem Anleger (2000-500-500+300)

							
								
								1300

							
						

						
								
								Erstattungsfähige Quellensteuer (500-300)

							
								
								200

							
						

						
								
								Nettodividende incl. /excl. Rückerstattung

							
								
								1500 / 1300

							
						

					
				

				

				
				Steuerstrategie 101

				Den Überbetrag von 200 fordert der Kapitalanleger mittels Antrag von Österreich zurück. Formulare dazu gibt es online auf der Website des Bundeszentralamtes für Steuern (siehe oben).

				

				Für die Anrechnung ausländischer Quellensteuer aus einem Nicht-DBA-Staat ist Voraussetzung, dass ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen vorliegen. Solche liegen vor, wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland hat oder das Kapitalvermögen durch ausländischen Grundbesitz gesichert ist.[198] Darüber hinaus müssen die oben genannten Tatbestandsmerkmale erfüllt sein, insbesondere das Tatbestandsmerkmal „der deutschen Einkommensteuer entsprechende ausländische Steuer“.

				Anrechnung gezahlter Steuern nach der EU-Zinssteuer-Richtlinie (EU-Zinssteuer bzw. EU-Steuerrückbehalt)

				Luxemburg, Österreich sowie die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein erheben alternativ zu dem nach der EU-Zinssteuer-Richtlinie obligatorischen Meldeverfahren eine EU-Zinssteuer – in der Schweiz und in Liechtenstein als EU-Steuerrückbehalt bezeichnet. Der Steuersatz war in der Vergangenheit im Vergleich zur deutschen Abgeltungsteuer sehr moderat und konnte angesichts einer „anonymen“ Abführung der Steuer auch verschmerzt werden. Doch das änderte sich zum 1. Juli 2011. Der Quellensteuersatz stieg zu diesem Stichtag auf 35 % und übersteigt damit erstmals den Abgeltungsteuersatz. 

				
				Steuerstrategie 102

				Kapitalanleger mit Kapitaleinkünften aus zinsabwerfenden Geld- und Wertpapieranlagen aus diesen Ländern, die bislang steuerehrlich waren und ihre Zinserträge in der Einkommensteuererklärung angegeben haben lassen sich die seit dem 1. Juli 2011 zu viel bezahlte EU-Zinssteuer vom Fiskus zurückerstatten. Denn die auf Zinserträge einbehaltene EU-Zinssteuer ist in Höhe des von der Bank bescheinigten Betrages wie eine Einkommensteuervorauszahlung voll anrechenbar (§ 14 ZIV).

				

				Die Anwendung von DBA-Anrechnungsregeln ist bei Anrechnung der EU-Zinssteuer ausgeschlossen. Die Anrechnung erfolgt im Festsetzungsverfahren gesondert in der Anrechnungsverfügung. Damit bleibt es bei der Berücksichtigung der EU-Quellensteuer außerhalb der Steuerfestsetzung – ohne Auswirkung auf die Berechnung der Kirchensteuer.[199]

				Zur Rückerstattung zu viel gezahlter EU-Zinssteuer fügt der Kapitalanleger in seiner Einkommensteuererklärung die Anlage KAP ausgefüllt bei. Er trägt die EU-Zinssteuer in der bescheinigten Höhe in der Anlage KAP (KZ 54.67) ein.

				Beispiel:

				Anleger A erhielt im Januar 2012 eine Zinsgutschrift von 100 € aus Geldanlagen in der Schweiz. Bereits abgezogen wurden 35 % EU-Steuerrückbehalt, das waren 53,84 €, die Bruttozinsen betrugen also rund 153 €. Anleger A erhält von seiner Schweizer Bank eine Gutschriftsabrechnung, auf der die einbehaltene Quellensteuer bescheinigt ist. Der Anleger gibt die Zinserträge sowie die einbehaltene Quellensteuer in seiner Einkommensteuererklärung an und erhält rund 11 € erstattet, wie nachfolgende Rechnung zeigt:

				
					
						
								
								Bruttozinserträge

							
								
								153,84 €

							
						

						
								
								EU-Steuerrückbehalt (35 %)

							
								
								53,84 €

							
						

						
								
								Nettozinsertrag (Auszahlung)

							
								
								100 €

							
						

						
								
								Steuerpflichtig nach Abgeltungsteuer

							
								
								153,84 €

							
						

						
								
								Abgeltungsteuer (bei 8 % Kirchensteuer, inkl. Solizuschlag = 27,82 %

							
								
								42,80 €

							
						

						
								
								Anrechenbare EU-Zinssteuer (Steuerrückbehalt)

							
								
								53,84 €

							
						

						
								
								Differenz (Erstattungsanspruch gegenüber dem deutschen Wohnsitzfinanzamt)

							
								
								11,04 €

							
						

					
				

				

				Die gezahlte EU-Zinssteuer muss von den Banken nicht nach einem vorgeschriebenen Muster bescheinigt werden. Daher sind zur Anrechnung der Steuer alle Bescheinigungen (wie z.B. Erträgnisaufstellungen) ausreichend, aus denen sich jeweils der Name und die Anschrift der Zahlstelle und des wirtschaftlichen Eigentümers, sowie die Höhe der Quellensteuer (einschließlich Währung), des Zahltages und der Kontonummer(n) oder einer Beschreibung der Forderung ergeben.

				Es muss sich weiterhin aus dem Dokument eindeutig entnehmen lassen, dass es sich um eine Quellensteuer aufgrund der Zinsrichtlinie oder entsprechender völkerrechtlicher Abkommen (EU-Quellensteuer) und nicht um eine nationale Quellensteuer (z.B. Schweizer Verrechnungssteuer) handelt.[200]

				Gezahlte ausländische Quellensteuern bei Investmentfonds

				Bei Investmentfonds ist geregelt, dass eine ausländische Quellensteuer bereits bei der vom Investmentfonds einzubehaltenden Abgeltungsteuer angerechnet wird und nicht erst beim Anleger. Dies wurde durch eine Gesetzesänderung im InvStG im Rahmen des JStG 2009 fixiert (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 8 InvStG). Letzteres gilt auch im Fall der Zwischengewinne (vgl. § 7 Abs. 1 Satz 3 InvStG). 

				
				Steuerstrategie 103

				Bei im Auslandsdepot verwahrten ausländischen Investmentfonds wurde keine deutsche Abgeltungsteuer einbehalten. Daher erfolgte auch keine Anrechnung gezahlter Quellensteuern. Der Kapitalanleger macht die gezahlten Quellensteuern – zusammen mit den jeweiligen ausschüttungsgleichen Erträgen – über seine Einkommensteuererklärung geltend und vermeidet so eine doppelte Zahlung. Wenn die betreffende Auslandsbank die gezahlten Quellensteuern nicht ausweist, durchsucht der Kapitalanleger den e-Bundesanzeiger (www.ebundesanzeiger.de) nach den Besteuerungsgrundlagen seines Fonds.

				

				Die Begrenzung der Anrechnung ausländischer Quellensteuern auf 25 % gilt auch für Fondsanlagen. So ist die Höchstanrechnungsgrenze auf die ausländischen Bruttoerträge bereits auf Fondsebene bei Publikumsfonds zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck weisen die Fondsgesellschaften bereits in den veröffentlichten Besteuerungsgrundlagen für den Fonds eine anrechenbare Quellensteuer von nur maximal 25 % der ausländischen Bruttoerträge aus.[201]

				
				Steuerstrategie 104

				Zum 1.1.2011 wurde der melde- bzw. steuerrelevante Anteil an Schuldverschreibungen im Fondsvermögen von 40 % auf 25 % reduziert.[202] Gleiches gilt entsprechend Randziffer 90 der Wegleitung zur EU Zinsbesteuerung der Eidgenössischen Steuerverwaltung für Investmentfonds in Schweizer oder Liechtensteinischen Depots. Dadurch entsteht die Meldepflicht bereits bei Veräußerungen von Fonds mit einem Forderungsquotienten von mindestens 25 % bzw. in Luxemburg, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein besteht die Pflicht zum Abzug der EU-Quellensteuer bereits bei Fonds mit mindestens 25 % Anleihen im Bestand. Der Kapitalanleger fragt seinen Bankmanager daher nach sogenannten „Out-of-scope“ Investmentsfonds. „Out-of-scope“ heißt übersetzt nicht im Geltungsbereich der EU-Quellensteuer.

				

				
				Steuerstrategie 105

				Der Kapitalanleger erkundigt sich bei seiner Auslandsbank auch aktiv, ob sich derzeit in seinem Wertpapierdepot sogenannte „In-scope“ Investmentfonds befinden. Hier besteht Handlungsbedarf, da diese Fonds von der EU-Quellensteuer erfasst werden.

				

				Investmentfonds, die von ihrer Anlagepolitik her von den jeweiligen Fondsgesellschaften als „Out-of-scope“ gemeldet sind, dürfen als ausschüttende Fonds einen Anteil an EU-quellensteuerpflichtigen Anlagen von maximal 15 % haben, für thesaurierende Fonds gelten maximal 25 % Anteil.
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				Teil 12: Strategien gegen neue Vermögensteuern

				Strategien gegen neue Vermögensteuern stellen für Vermögens- und Steuerberater eine große Herausforderung dar. Besteuerungsregeln in Doppelbesteuerungsabkommen können dabei behilflich sein. Das Grundrezept ist eine noch stärkere Diversifizierung des Vermögens selbst und dessen Verteilung in mehrere Länder. 

			

		

	
		
			
				

				Die Zeit für neue Vermögensteuern ist gekommen

				Der deutsche Staat hat etwa 1,7 Billionen Staatsschulden. Diesen Schulden stehen in Deutschland nach Schätzung 7,4 Billionen Euro Privatvermögen gegenüber.[203] Andere Quellen[204] sprechen von acht Billionen Euro an vorhandenem Privatvermögen. Da passt es wohl nicht in die Zeit, dass die schwarz-gelbe Regierung unter Helmut Kohl die Vermögensteuer abschaffte, die es in vielen anderen Industrieländern weiterhin gibt.

				Die Regierung Kohl schaffte die Vermögensteuer aber keinesfalls freiwillig ab. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die Erhebung der Vermögensteuer in ihrer damaligen Form mit Beschluss vom 22. Juni 1995 für verfassungswidrig. Grund war eine ungerechtfertigte Besserbehandlung von Immobilien. In einem obiter dictum erwähnte die Mehrheit der Bundesverfassungsrichter in diesem Verfahren den so genannten Halbteilungsgrundsatz, wonach die Vermögensteuer zu den Ertragsteuern (wie z. B. der Einkommensteuer) nur hinzutreten dürfe, wenn dadurch die steuerliche Gesamtbelastung „in der Nähe einer hälftigen Teilung“ zwischen Steuerzahler und Fiskus bleibe. Der Grundsatz der Halbteilung wurde einige Jahre später vom Bundesverfassungsgericht allerdings wieder aufgegeben. 

				Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung fordert seit längerer Zeit eine Abgabe von einem Prozent auf Vermögen über 1 Mio. €. Dadurch würde ein Steueraufkommen von etwa 15 Mrd. € pro Jahr generiert werden können. 

				Stetig steigende Staatsschulden zwingen dazu, Privatvermögen in Staatsvermögen umzuwandeln. Die nötigen Voraussetzungen dafür sind längst geschaffen. Denn was Vermögende hierzulande besitzen, weiß der Staat nicht erst seit Einführung des Kontoabrufs.[205]

				Wohnsitzwechsel und Vermögensverteilung auf verschiedene Rechtsräume

				Vermögende Privatanleger, die die drohende stärkere Vermögensbesteuerung abmildern wollen, müssen entweder die Steuerpflicht gleich an der Wurzel unterbinden und ihren Wohnsitz in Länder verlegen, die keine oder niedrigere Steuern kennen. Dabei sind die Regelungen nach dem deutschen Außensteuerrecht (Wegzugsbesteuerung usw.) zu beachten. Auch darf kein steuerpflichtiges Inlandsvermögen zurückgelassen werden, auf das der deutsche Staat trotz Wohnsitzwechsel noch zugreifen kann. 

				Insbesondere unbewegliches Vermögen, das in Deutschland ist, müsste mit dem Wohnsitzwechsel veräußert werden. Sonst bleibt dieses im Zugriff des deutschen Staates. Bewegliches Vermögen, Wertpapiere, Goldbestände, Bargeld usw. kann ohne Einschränkungen mitgenommen werden. Es gibt weder in Deutschland noch EU-weit eine Kapitalverkehrsbeschränkung. 

				Mit Immobilien lassen sich geltende Bestimmungen in Doppelbesteuerungsabkommen zum Vermögensschutz nutzen. Ein Blick in das „alte“ Vermögensteuergesetz (VStG), welches in Kürze wohl in gleicher oder ähnlicher Form wiederbelebt werden dürfte, zeigt, dass die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Vermögensteuer bei unbeschränkt Steuerpflichtigen mit Wohnsitz in Deutschland das Gesamtvermögen ist (§ 4 VStG). Nach den Richtlinien zum VStG gehören aber solche Wirtschaftsgüter nicht zum steuerpflichtigen Gesamtvermögen, die nach den Vorschriften anderer Gesetze von der Vermögensteuer  befreit sind. Die Richtlinien erwähnen hier insbesondere „Vermögensgegenstände im Ausland, deren Befreiung sich aus einem Doppelbesteuerungsabkommen ergibt“.

				In nahezu allen Doppelbesteuerungsabkommen, die Deutschland mit anderen Staaten abgeschlossen hat, gilt hinsichtlich unbeweglichem Vermögen (Immobilienvermögen) die Regelung, dass sowohl Erträge als auch Gewinn aus der Veräußerung von in einem anderen Staat gelegenen unbeweglichen Vermögen in dem anderen Staat besteuert werden und Deutschland dieses Vermögen von der Besteuerung freistellt. 

				Beispiel: Millionär M will einen Teil seines Vermögens in Sicherheit bringen und kauft eine Farm in Neuseeland: Nach dem DBA Neuseeland gilt, dass Einkünfte und sonstige Gewinne aus dieser Farm, die im DBA-Vertragsstaat Neuseeland liegt, von Neuseeland besteuert werden. Nach Art 23 des Abkommens werden „die in Neuseeland gelegenen Vermögenswerte ausgenommen“ von einer deutschen Besteuerung. Damit entziehen sich solche Vermögenswerte auch einer drohenden Wiederaufnahme der Vermögensteuer.

				Investments in unbewegliches Vermögen können sicherlich nicht vollumfänglich getätigt werden. Denn ein bestimmter Bestand an Liquidität muss vorgehalten werden. Was nun bewegliches Vermögen, also Aktien und sonstige Unternehmensbeteiligungen, Wertpapiere, Goldbestände oder Bargeld betrifft, so fällt dieses Vermögen nicht unter den Schutz von Doppelbesteuerungsabkommen. Vorausgesetzt, der Wohnsitz wird nicht verlagert, unterliegt es weiterhin der deutschen Besteuerungshoheit. 
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				Die Valartis-Bank[206] aus dem liechtensteinischen Gamprin-Bendern (siehe unten) rät, bestimmte Gegebenheiten innerhalb des Familienverbundes optimal zu nutzen – also wenn beispielsweise Sohn oder Tochter im Ausland studieren. Studien- oder berufsbedingte Auslandsaufenthalte eines oder mehrerer Familienmitglieder sind die ideale Basis zur optimalen Vermögensstreuung und -verteilung. Auslandsstudien bzw. sich über mehrere Jahre erstreckende Praktikantentätigkeiten im fernen Ausland, was im Regelfall unter Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland bzw. einem Hochsteuerland erfolgt, können steuer- als auch vermögensoptimierend genutzt werden. Die Valartis Bank empfiehlt jedoch, die Wahl des Zuzugslandes (Studienlandes) sowie die Verteilung und Übertragung des Familienvermögens unter Konsultierung ausgewiesener Steuer- und Rechtsexperten durchzuführen.

				

				Vermögensübertragungen auf Kinder sind bis zu einem Freibetrag von 400.000 € schenkungsteuerfrei möglich. Der Erwerb einer geeigneten Auslandsimmobilie durch das Kind von geschenktem Geld in dem entsprechenden Land, in dem es arbeitet, studiert bzw. lebt, ermöglicht nicht nur das eigene Wohnen und spart entsprechende Mietzahlungen. Das verschenkte Vermögen ist dadurch doppelt geschützt. Denn es unterliegt dann im Regelfall der Besteuerungshoheit des jeweiligen Landes – und ist also aus der Besteuerungshoheit Deutschlands ausgenommen. Im Einzelnen klärt ein kurzer Blick ins jeweilige Doppelbesteuerungsabkommen die Details. 

				Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) weisen einem anderen Vertragsstaat unter Durchbrechung des Welteinkommensprinzips das Besteuerungsrecht am Ertrag und Vermögen eines deutschen Steuerpflichtigen zu. Dies ist z.B. bei unbeweglichem Vermögen nach Art. 6 und Art. 13 des OECD-DBA-Musterabkommens der Fall. Auch das vorübergehend außer Kraft befindliche Vermögensteuergesetz nimmt solche Vermögen vom steuerpflichtigen „Gesamtvermögen“ aus.

				Kommt der Kauf ausländischer Immobilienvermögen absolut nicht in Frage, dann kann es durchaus von Nutzen sein, wenn Sohn oder Tochter in einem Land studieren oder arbeiten, in dem angelsächsisches Recht zur Anwendung kommt und wo so genannte „Vermögenstrusts“ errichtet werden können. Trusts boten schon in der Vergangenheit in Umgehung diverer Besitzrechte Möglichkeiten, sich die Herrschaft über Besitztum zu wahren, das man offiziell gar nicht hat. Die Kirchenoberhäupter und Mönchsorden, die vor mehreren hundert Jahren aufgrund ihrer Armutsgelübde offiziell kein eigenes Vermögen halten durften, bedienten sich solcher Trusts. Trust können auch heute noch zur Vermögensverteilung nützlich sein, wenn sie entsprechend ausgestaltet werden, dass es allein im Ermessen des Trustees (Trustverwalters) liegt, wer was und wie viel vom Trustvermögen bekommt.[207] Dann besteht auf das eingebrachte Vermögen selbst seitens des Einbringers kein Rechtsanspruch mehr. Das alles ist aber sehr kompliziert. Die Ausgestaltung eines Vermögenstrusts als „Asset Protection Trust“ bedarf unbedingt der Assistenz erfahrener Juristen.
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				Als Asset Protection Trust eignet sich z.B. ein Brunei Trust. Weiterführende Literatur: Götzenberger, Anton Rudolf, Vermögensverlagerung in einen Brunei-Trust in Steuersensitive Geldanlage, Wien 2010, Seiten 184 ff.

				

				In Zeiten ausufernder Staatsverschuldung werden neue Steuern und Abgaben unvermeidlich. Was einem Einzelnen gehört entscheidet nicht er selbst, sondern allein die Gesellschaft. Diversifizierung der Vermögensanlagen in mehrere Länder dürfte daher in Zukunft unvermeidlich werden.

				
					
						[203] 	Vgl. „Reichtum verpflichtet“, Die Zeit vom 1.9.2011, Seite 23.

					

					
						[204] 	Inst. F. Gemeingüter und Wirtschaftsforschung, Basel in Handelsblatt vom 23.11.2010 Nr. 227 S. 39.

					

					
						[205] 	Vgl. Götzenberger, Anton Rudolf, „Der gläserne Steuerbürger“, Herne 2008.

					

					
						[206] 	Die Valartis Bank Liechtenstein bietet vermögenden Unternehmerfamilien und wohlhabenden Privatpersonen maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen. Dabei handelt es sich primär um Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Neben attraktiven individuellen Produkten gehören Fonds ausgewählter Gesellschaften sowie bei Bedarf moderne Finanzinstrumente und alternative Anlagen ausgewählter Anbieter zum Angebot. Kontakt: Valartis Bank (Liechtenstein) AG, Schaaner Straße 27, 9487 Gamprin-Bendern, Fürstentum Liechtenstein, Tel.: +423 265 56 56; Fax: +0423 265 56 99; www.valartisbank.li.

					

					
						[207] 	Vgl. hierzu Götzenberger, Anton Rudolf, Vermögensverlagerung in einen Brunei-Trust in „Steuersensitive Geldanlage, 1. Aufl 2010, Seiten 184 ff.
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				Anhang

				Anhang 1: Private Vermögensverwaltung oder Gewerblichkeit?

				Immer wieder stellen sich Kapitalanleger die Frage nach der Gewerblichkeit ihrer Vermögensanlagen. Diese Sorge gilt besonders, wenn es sich um hohe Vermögen handelt. Der Schritt von der privaten Vermögensverwaltung zur Gewerblichkeit ist in aller Regel ein schmerzlicher:

				
						Die Kapitaleinkünfte stellen Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar.

						Zusätzlich zur Einkommensteuer fällt Gewerbesteuer an.

						Die Kapitaleinkünfte müssen zum individuellen Steuersatz versteuert werden.

						Eine Abgeltungsbesteuerung zum Satz von 25 Prozent scheidet aus.

				

				Private Vermögensverwaltung versus Gewerblichkeit: Auf was Kapitalanleger achten müssen!

				Regelmäßige Wertpapieran- und -verkäufe stellen eine gewerbliche Tätigkeit dar, wenn sie eine selbstständige, nachhaltige mit Gewinnerzielungsabsicht betriebene Tätigkeit unter Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellen. Selbstständigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass die Tätigkeit auf eigene Gefahr und Rechnung (Unternehmerrisiko) und auf eigene Verantwortung durchgeführt wird (Unternehmerinitiative). Kauft und verkauft der Anleger Wertpapiere, macht er das im Regelfall auf eigenes Risiko. 

				Nachhaltig sind Tätigkeiten, wenn die Absicht vorliegt, sie zu wiederholen und zu einer Einkunftsquelle zu machen. Nachhaltigkeit und Gewinnerzielungsabsicht liegen in der Regel bei jeder Wertpapieranlage vor. Denn im Gesamtergebnis erwartet der Kapitalanleger einen Totalgewinn seines Portfolios. Doch die Erfüllung der Merkmale Nachhaltigkeit mit Selbstständigkeit und Gewinnerzielungsabsicht allein genügt nicht für eine Qualifizierung als gewerblicher Wertpapierhändler. Alle Merkmale müssen kumulativ vorliegen (§ 15 Abs. 2 EStG).

				Die Einstufung als gewerblicher Anleger scheitert schon meist an dem Erfordernis der Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Eine solche liegt nur vor, wenn der Kapitalanleger öffentlich in Erscheinung tritt und sich an die Allgemeinheit wendet. Der Bundesfinanzhof (BFH) definiert eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr als Voraussetzung eines selbstständigen Gewerbebetriebs durch den Handel mit Wertpapieren als „eine gegen Entgelt und für Dritte äußerlich erkennbare, auf Leistungsaustausch oder Güteraustausch gerichtete, Tätigkeit am Markt“ (BFH vom 19.2.1997 XI R 1/96). Nach BFH vom 13.8.88 IV R 220/85 (es ging in dem Fall um Differenzgeschäfte bei Edelmetallen) ist von einer Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr zu sprechen, „wenn eine Tätigkeit am Markt gegen Entgelt und für Dritte äußerlich erkennbar angeboten wird (BFH-Urteil vom 9. Juli 1986 I R 85/83, BFHE 147, 245, BStBl II 1986, 851, m.w.N.). Nach BFH vom 13.8.88 werden durch das Merkmal der Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr „solche Tätigkeiten ausgeklammert, die von Gewinnabsicht getragen, aber nicht auf einen Leistungs- oder Güteraustausch gerichtet sind“. 

				Überschreitung des Rahmens der privaten Vermögensverwaltung (pVV)

				Als nicht im Gesetz (§ 15 Abs. 2 EStG) enthaltenes weiteres Tatbestandsmerkmal muss hinzukommen, dass der Rahmen privater Vermögensverwaltung durch die getätigten Börsentransaktionen überschritten ist. Die Finanzverwaltung sieht in der bloßen Verwaltung eigenen Vermögens regelmäßig keine gewerbliche Tätigkeit (R 15.7. der Einkommensteuerrichtlinien (EStR). Private Vermögensverwaltung liegt vor bei Nutzung des Vermögens im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten (R 15.7. Abs. 1 S. 2 EStR). Hingegen liegt keine private Vermögensverwaltung, sondern ein Gewerbebetrieb vor, wenn die Ausnutzung substanzieller Vermögenswerte in den Vordergrund tritt. Das ist dann der Fall, wenn das „Zu Geld Machen“ der Vermögenssubstanz (also Verkauf) im Vordergrund steht. Die Finanzverwaltung sieht den An- und Verkauf von Wertpapieren im Rahmen einer pVV ( H 15.7. Abs. 9 EStR 2008), auch wenn der fortgesetzte An- und Verkauf von Wertpapieren einen erheblichen Umfang annimmt und sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, „solange er sich in den gewöhnlichen Formen, wie sie bei Privatleuten die Regel bilden, abspielt“. „Eine gewerbliche Betätigung setzt jedenfalls voraus, dass der Stpfl. sich wie ein bankentypischer Händler verhält“ (H 15.7 EStR 2008). 

				Weiter führt die Finanzverwaltung in H 15.7. aus, dass der Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung unabhängig vom Umfang der Beteiligung überschritten wird, wenn die Wertpapiere nicht nur auf eigene Rechnung, sondern untrennbar damit verbunden in erheblichem Umfang auch für fremde Rechnung erworben und wieder veräußert werden, zur Durchführung der Geschäfte mehrere Banken eingeschaltet werden, die Wertpapiergeschäfte mit Krediten finanziert werden, aus den Geschäften für fremde Rechnung Gewinne erzielt werden sollen und alle Geschäfte eine umfangreiche Tätigkeit erfordern (BFH vom 4.3.1980 – BStBl II S. 389). Handelt der Kapitalanleger aber ausschließlich im eigenen Interesse für eigene Rechnung, dann ist er im Regelfall aus der Gewerblichkeit raus!

				Blickt man in den Bereich der sonstigen Geldanlagen, so reicht der fortgesetzte An- und Verkauf von Wertpapieren für sich allein zur Annahme eines Gewerbebetriebs nicht aus, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

				
						An- und Verkauf liegt im Rahmen der gewöhnlichen Formen, wie sie bei Privatleuten die Regel bilden. Das gilt selbst dann, wenn der Handel einen erheblichen Umfang annimmt und sich über längere Zeit erstreckt (BFH v. 20.12.2000 X R 1/97).

						Merkmal „banktypischer Händler“: Selbst der An- und Verkauf von Optionskontrakten in größerem Umfang begründet nach BFH keinen Gewerbebetrieb. Eine gewerbliche Betätigung setzt jedenfalls voraus, dass der Kapitalanleger sich wie ein bankentypischer Händler verhält (vgl. BFH v. 20.12.2000 a.a.O.).

						Tätigwerden für fremde Rechnung: Nach BFH vom 4.3.1980 (VIII R 150/76) liegt dann eine gewerbliche Tätigkeit vor, wenn die Wertpapiere in Verkaufsabsicht für eigene Rechnung mit Kredit und untrennbar verbunden damit für fremde Rechnung bei Vereinbarung von Optionen und Wiederkaufsverpflichtungen erworben werden.

						Es werden Büros/ein Geschäftssitz unterhalten.

						Der Anleger tritt unmittelbar oder über einen Dritten als An- und Verkäufer von Wertpapieren hervor.

				

				Der BFH hat mit Urteil 2.4.71 VI R 149/67 bei An- und Verkauf von Pfandbriefen unter gezielter Ausnutzung eines sog. „grauen“ Markts eine gewerbliche Tätigkeit angenommen unter der Voraussetzung, dass die Bank in verdeckter Stellvertretung gehandelt hat. In diesem Ausnahmefall ging es um ein ganzes Konsortium, für das die Bank tätig wurde. Die Geschäfte des Konsortiums trugen bankähnlichen Charakter. Das Konsortium hat für die Durchführung der Geschäfte eigenes Vermögen nicht eingesetzt, sondern mit Krediten gearbeitet. Der Zweck der Geschäfte war auch nicht, Vermögen in Wertpapieren anzulegen, sondern allein Gewinne zu erzielen. Schließlich sprach in dem Urteilsfall gegen eine Vermögensverwaltung auch die Tatsache, dass sich drei Personen, ohne ein eigenes Vermögen einzubringen, zur Durchführung der Geschäfte zusammengeschlossen haben. Die Geschäfte bestanden vielmehr ausschließlich darin, Wertpapiere anzukaufen, um sie sogleich wieder zu verkaufen. Dies war eine bankentypische Betätigung.

				Fazit: Den Rahmen der privaten Vermögensverwaltung wird der gewöhnliche private Kapitalanleger nur in Ausnahmefällen überschreiten können. Nach BFH vom 6.10.1982 I R 7/79 kommt es zur Abgrenzung einer vermögensverwaltenden Tätigkeit vom Gewerbebetrieb grundsätzlich auf den Umfang des verwalteten Vermögens nicht an. Auch wenn bei einem großen Vermögen die Verwaltung eine umfangreiche Tätigkeit mit kaufmännischem Einschlag erfordert und ein Büro unterhalten wird, begründet dies noch keinen Gewerbebetrieb. Nach BFH Urteil vom 20.12.2000 – X R 1/97 setzt eine gewerbliche Betätigung voraus, dass der Steuerpflichtige sich wie ein Händler verhält. Daraus folgt: Eine gewerbliche Tätigkeit ist nicht gegeben, solange sich die Transaktionen in jenem gewöhnlichen Umfang vollziehen, wie sie bei Privatleuten die Regel bilden.
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